
Kommunales 
Krisenmanagement

F I N A N Z W I S S E N S C H A F T L I C H E  S C H R I F T E N

Alexander Spermann

Alexander Spermann - 978-3-631-75272-2
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:26:02AM

via free access



Wie reagieren Kommunen auf steigende Sozialhilfekosten? Am Beispiel der neun 
baden-württembergischen Stadtkreise werden die sozialpolitischen Reaktionen 
– Zuschußkürzungen und Kostenverlagerungen – im Zeitraum 1980 bis 1992 
untersucht. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Analyse finanzpolitischer 
kommunaler Reaktionen auf “fiscal stress” durch Sozialhilfekostenzuwächse und 
Einnahmenausfälle. Dabei wird insbesondere das “Cutback Management” der 
Städte Freiburg, Mannheim und Stuttgart betrachtet. Es zeigt sich, daß die “Flucht 
aus dem Haushalt” eine wichtige Anpassungsreaktion darstellt. Die Daten für die 
empirischen Untersuchungen wurden vor Ort erhoben und durch Informationen 
aus über hundert Interviews im sozialen, administrativen und politischen Bereich 
ergänzt.
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Einführung 

In der Bundesrepublik Deutschland müssen die Kommunen für das unterste soziale 
Netz - die Sozialhilfe - aufkommen. Im Untersuchungszeitraum 1980-92 verdop-
pelte sich die Zahl der Sozialhilfeempfänger - aus mindestens fünf Gründen. Er-
stens entwickelte sich im Anschluß an die Rezession zu Beginn der achtziger Jahre 

Dauerarbeitslosigkeit als Problem für immer mehr Menschen; Langzeitarbeitslose, 
die - wenn überhaupt - zu geringe sozialversicherungsrechtliche Ansprüche erwar-

ben, stellen heute die größte Gruppe unter den Sozialhilfeempfängern. Zweitens 

führt die Zerrüttung von Familien zu immer mehr Alleinerziehenden, die ihre Ar-

beitskraft auf die Kinderbetreuung konzentrieren müssen. Die daraus resultierende 
eingeschränkte Erwerbsfähigkeit erfordert den Gang zum Sozialamt insbesondere 
dann, wenn das andere Elternteil keinen oder nur zu geringen Unterhalt bezahlt. 
Drittens treibt die fehlende sozialversicherungsrechtliche Absicherung von Pflege-

bedürftigkeit vor allem alte Menschen in die Abhängigkeit vom Sozialamt; eine 
Pflegeversicherung ist erst von 1996 an vorgesehen. Viertens führt die eklatante 

Unterversorgung mit billigem Wohnraum zu immer mehr Obdachlosen, die auf die 

Hilfe des Sozialamts angewiesen sind. Fünftens nimmt die Anzahl der - aus wel-

chen Gründen auch immer - psychisch Arbeitsunfähigen kontinuierlich zu. Anders 
formuliert: Die Kommunen bezahlen in Form von Sozialhilfe die Schattenseiten 
des bundesdeutschen Wirtschaftswunders der vergangenen Jahre. 

Der starke Anstieg der Sozialhilfekosten war der dominierende Ausgabenposten 

der Kommunen im Untersuchungszeitraum. Einen Schwerpunkt dieser Arbeit stellt 

die Analyse sozialpolitischer Reaktionen von Kommunen dar. Am Beispiel der - im 

Bundesvergleich - relativ reichen neun baden-württembergischen Stadtkreise wird 

untersucht, wie sie auf die steigenden Pflichtausgaben für Sozialhilfe reagierten. 
Insbesondere wird die in der Öffentlichkeit diskutierte These, wonach die Kommu-
nen auf Kosten der Armen sparten, 1 einer empirischen Überprüfung zugänglich ge-
macht. Außerdem wird untersucht, ob steigende Sozialhilfekosten sowie Einnah-
menausfälle die Stadtkreise in finanzielle Bedrängnis ("fiscal stress") brachten. Die 

empirische Analyse finanzpolitischer Reaktionen ("Cutback Management") baden-

Vgl. beispielsweise "Kürzung des Sozialetats auf Kosten der Schwächsten", in: Süddeutsche 
Zeitung v. 3.8.1992 u. "Sparen auf dem Rücken der sozial Schwachen", in: Süddeutsche Zeitung v. 
21.7.1992. 
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württembergischer Stadtkreise bildet den zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit. Die 
Daten für die detaillierten empirischen Untersuchungen wurden vor Ort erhoben 
und durch Informationen aus über hundert Interviews im sozialen, administrativen 
und politischen Bereich ergänzt. 

Im ersten Teil der Arbeit wird die Entwicklung der Kommunalfinanzen in der Bun-
desrepublik (1980-92) im Hinblick auf das Bundesland Baden-Württemberg dar-
gestellt. Im Mittelpunkt steht die Kostenexplosion bei der Sozialhilfe, die von den 
Stadt- und Landkreisen getragen werden muß. Die Untersuchung beschränkt sich 
auf die neun baden-württembergischen Stadtkreise. 

Im zweiten Teil der Arbeit werden die Ursachen für finanzielle Engpässe ("fiscal 
stress") baden-württembergischer Stadtkreise aufgezeigt und die möglichen sozial-
und finanzpolitischen Reaktionen präsentiert. Um diese Reaktionen zu erklären, 
werden zwei nachfrageorientierte Medianwählermodelle erweitert und auf die Fra-
gestellung bezogen. In diesen Modellen wird Sozialhilfe als "öffentlich bereitge-
stelltes privates Gut" in das Nutzenmaximierungskalkül von Steuerzahlern bezie-
hungsweise des Medianwählers eingeführt. Aus dem erweiterten Orr-Modell wer-
den drei, aus dem erweiterten Yinger-Modell sechs Hypothesen abgeleitet. 

Diese Hypothesen werden im dritten Teil empirisch überprüft. Dabei erwies sich 
die Sozialhilfestatistik und die kommunale Finanzstatistik als problematisch, so 
daß die Operationalisierung der Variablen besondere Sorgfalt erforderte. Mit Hilfe 
von Sozial- und Haushaltsindikatoren wurde versucht, den Zustand von Teilen der 
sozialen Infrastruktur (Kindergärten, Pflegeheime) und das Ausmaß der finanziel-
len Belastung der Stadtkreise durch Sozialhilfekosten zu quantifizieren. So ließen 
sich die drei baden-württembergischen "Krisenstädte" Freiburg, Mannheim und 
Stuttgart isolieren. Ihre sozial- und finanzpolitischen Reaktionen stehen im Mittel-
punkt des Städtevergleichs. 

Im vierten Teil werden die statistisch-ökonometrischen Ergebnisse vor dem Hinter-
grund der erweiterten theoretischen Modelle interpretiert. Dabei konnten Informa-
tionen aus den geführten Interviews einfließen, die die Ergebnisse teilweise in ei-
nem anderen Licht erscheinen lassen. 

Eine zusammenfassende Beurteilung schließt die Arbeit mit dem fünften Teil ab. 
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Teil 1: Kommunalfinanzen und Sozialhilfe 

1.1 Entwicklung der Gemeindefinanzen 1980-92 

Der Untersuchungszeitraum läßt sich in vier Phasen unterteilen: 

1. Die "Rezessionsphase" {1980-81) 

2. Die "Konsolidierungsphase" (1982-85) 

3. Die "Steuerreformphase" {1986-89) 

4. Die "Wiedervereinigungsphase" (seit 1990) 

Indikator für die Unterteilung in diese Phasen ist der sogenannte 

"Finanzierungssaldo", wie ihn der Deutsche Städtetag berechnet. Dieser Saldo gibt 
die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der Kommunen wider; 1 die Fi-

nanzierungssalden werden in absoluten Werten als Tabelle l und in Veränderungs-

raten als Tabelle 2 dokumentiert. 

Phase l: Der Konjunktureinbruch zu Beginn der achtziger Jahre wirkte sich auch auf 

die kommunale Finanzsituation negativ aus. 1981 sank der Finanzierungssal-

do aufgrund stark rückläufiger Einnahmen und weiter steigenden Ausgaben 
auf das "Rekordtief' des Untersuchungszeitraums von - 10, 11 Mrd. DM. 

Phase 2: Die nach der Rezession eingeleitete vierjährige "Konsolidierungsphase" 

führte zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen: Der Fi-

nanzierungssaldo wurde wieder positiv. 

Phase 3: Die Jahre 1986 bis 1989 waren geprägt von den unsicheren Auswirkungen 

der Steuerreformstufen 1986/88/90 auf die kommunale Einnahmen und den 
stark expandierenden Sozialhilfeausgaben. Beide "Gefahren" hätten an die 

Zu den Details: vgl. Karrenberg/Münstermann 1992, S. 124. 
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"Grenze der Belastbarkeit"2 führen können, doch wurden sie schließlich 

durch die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung überkompensiert. Die achtzi-
ger Jahre schlossen die Kommunen mit einem "Rekordüberschuß" von 1,96 
Mrd. DMab.3 

Phase 4: Seit 1990 steht die Finanzierung der ostdeutschen Kommunen im Mittel-

punkt. Die Haushaltsprobleme westdeutscher Gemeinden traten dagegen in 
den Hintergrund. Trotz der mit dem "Einigungsboom" verbundenen Einnah-

menverbesserungen verschlechterte sich der Finanzierungssaldo kontinuier-

lich auf geschätzte - 8 Mrd. DM für 1992. In Westdeutschland sehen sich 
selbst reiche Städte angesichts der "Kosten der Einheit" zu Einsparungen ge-
zwungen, 4 in Ostdeutschland befinden sich die Kommunen in akuter Finanz-
not. 5 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Entwicklung der Sozialhilfekosten: "Die au-

ßerordentliche starke Zusatzbelastung durch Sozialausgaben war das herausragende 

Kennzeichen der Ausgabenentwicklung der Kommunen insgesamt, aber vor allem 

der Städte im vergangenen Jahrzehnt".6 Deshalb wird die Entwicklung der Sozial-

hilfekosten detailliert in einem separaten Gliederungspunkt behandelt (Kapitel 
1.2.), so daß sich folgende Ausführungen lediglich auf die Entwicklung der beiden 
großen Ausgabengruppen Personalausgaben und Investitionen beziehen. 7 Von einer 

detaillierten Wiedergabe der Entwicklung des laufenden Sachaufwandes, der Zins-

ausgaben und der sonstigen Ausgaben wird im Hinblick auf die Zielsetzung der Ar-

beit abgesehen. 

Die kommunalen Haushalte unterscheiden zwischen Verwaltungs- und Vermö-
genshaushalt; im Verwaltungshaushalt werden die laufenden Ausgaben und Ein-
nahmen und im Vermögenshaushalt die investiven Ausgaben und Einnahmen er-
fasst. In Tabelle 1 ist die Entwicklung der Gemeindefinanzen in den alten Bundes-
ländern in absoluten Werten, in Tabelle 2 in Veränderungsraten dokumentiert. 

2 Vgl. die Titel der Gemeindefinanzberichte: "Städtische Finanzen '87 - Vor neuen Gefahren" und 
"Städtische Finanzen - An den Grenz.eo der Belastbarkeit" (Gemeindefinanzbericht 1988) - vgl. 
Karrenberg/Münstermann 1987,88. 

3 "Städtische Finanzen '89 - Im Zwischenhoch" (vgl. Karrenberg/Münstermann 1989). 
4 Vgl. beispielsweise: "Das 'reiche' Frankfurt schnürt ein Sparpaket", in: Badische Zeitung v. 

20.5.1992. 
5 Vgl. Rommel 1992, "Die FUWlZllot der ostdeutschen Kommunen". 
6 Karrenberg/Münstermann 1990, S. 84. 
7 Die Darstellung orientiert sich an Dornbusch 1989 und Karrenberg/Münstermann 1989-92. 
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Die Ausgabenstruktur hat sich im Untersuchungszeitraum nachhaltig verändert. 
Noch 1980 wurde nur wenig mehr für das Gemeindepersonal als für die Sachin-
vestitionen verausgabt. Während die Personalausgaben jährlich in unterschiedli-
chem Ausmaß zunahmen, sanken die Sachinvestitionen bis 1984, um bis 1992 mit 

stark schwankenden Zuwachsraten zu steigen. Ergebnis: Inzwischen verwenden die 
Kommunen wesentlich mehr Finanzen für Personal als für investive Zwecke. 

Die Zuwachsraten bei den Personalausgaben lassen sich weitgehend durch Perso-

nalbestandsveränderungen erklären. Dabei fällt auf, daß Personalaufstockungen 

ganz überwiegend im Sozialbereich stattfanden.8 Der Vergleich der Pro-Kopf-Per-
sonalausgaben der Bundesländer macht deutlich, daß Baden-Württemberg unter 
dem Bundesdurchschnitt liegt. 

Der Rückgang der Sachinvestitionen von 1980 bis 1984 wiegt um so schwerer, als 

vor allem wachstumsfördemde Investitionsmaßnahmen gekürzt wurden; der Be-

reich "Allgemeine Verwaltung" konnte sogar Zuwachsraten verzeichnen. Im Bun-

desländervergleich überrascht, daß in Baden-Württemberg die Bauinvestilionen am 

meisten eingeschränkt wurden. 9 

Auf der Einnahmenseite dominieren drei Einnahmearten: die Steuern, die Zuwei-

sungen von Bund und Land sowie die Gebühren. Der Steueranteil an den kommu-

nalen Einnahmen beträgt etwa ein Drittel, wobei der Gemeindeanteil an der Ein-

kommensteuer und die Gewerbesteuer die wichtigsten Einnahmequellen sind. Der 

Anteil der Zuweisungen von Bund und Land beläuft sich auf etwa ein Viertel, und 

der Anteil der Gebühren auf etwa ein Fünftel der Gesamteinnahmen. Folgende 
Ausführungen konzentrieren sich auf diese wichtigsten Einnnahmequellen. Zusätz-
lich wird die Verschuldung in die Betrachtung miteinbezogen. 

Die Nettosteuereinnahmen nahmen im Untersuchungszeitraum bis auf einen ge-

ringfügigen Rückgang im Jahr 1981 kontinuierlich zu; die höchsten Wachstumsra-
ten wurden 1985, 1989 und 1991 erzielt. Daß diese Kontinuität trügt, wird deut-

lich, wenn man die beiden Haupteinnahmequellen betrachtet - sie waren erhebli-

chen Schwankungen unterworfen. Auf die Entwicklung des Aufkommens der Ein-

kommensteuer hatten die Steuerreformen 1986/88/90 negative Auswirkungen in 
Form geringerer Zuwachsraten. Die starken Schwankungen der Gewerbesteuer er-

8 Vgl. Dornbusch 1989, S. 16ff. 
9 Ebda., S. 34ff. 
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klären sich aus der Konjunkturabhängigkeit der Gewerbeertragssteuer, deren Be-
messungsgrundlage der Gewerbeertrag der Unternehmungen ist. 10 Der Länderver-
gleich zeigt, daß Baden-Württemberg zu den gewerbesteuerstärksten Bundeslän-
dern zählt. 11 

Die Zuweisungen, der zweitgrößte Einnahmeposten im Haushalt der Gemeinden, 
stammen zum überwiegenden Teil von den Ländern. 12 Sie werden im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs an Gemeinden gezahlt. Zu unterscheiden ist zwi-

schen zweckgebundenen und nicht zweckgebundenen, allgemeinen Zuweisungen. 13 

Innerhalb der zweckgebundenen Zuweisungen kommt den Investitionszuweisungen 
die größte Bedeutung zu. Sie gelten als Indikator für die kommunale Investitions-
fähigkeit, weil sich ihr Finanzierungsanteil an den kommunalen Investitionen auf 
rund ein Drittel beläuft. Im Untersuchungszeitraum fällt auf, daß die Investitions-
zuweisungen 1980 und 1992 knapp über 13 Mrd. DM betragen, von 1980-84 gin-
gen sie sogar zurück. In Baden-Württemberg waren unterdurchschnittliche Investi-
tionszuweisungen pro Einwohner zu verzeichnen. 

Die drittgrößte Einnahmequelle sind die Gebühren. Sie wiesen in den Defizitjahren 
von 1980-82 und 1991/92 überdurchschnittlich hohe Steigerungsraten auf. 

Ebenso verhält es sich mit der Nettokreditaufnahme: Die Gemeinden verschuldeten 
sich in den Defizitjahren weit überdurchschnittlich. Die Pro-Kopf Verschuldung 
Baden-Württembergs war im Untersuchungszeitraum stets unterdurchschnittlich. 

1.2 Finanzieller Sprengsatz Sozialhilfe 

In den achtziger Jahren nahmen die Sozialhilfekosten um 140 % zu - eine Steige-

rungsrate, die weit über den Zuwächsen anderer Ausgabearten liegt. Die Sozialhil-
fekosten 1990 betrugen in den alten Bundesländern 31,8 Milliarden DM gegenüber 
13,3 Milliarden DM im Jahr 1980. Die höchsten Steigerungsraten waren bis Mitte 

der achtziger Jahre und 1990 zu verzeichnen. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger 

10 Vgl. ausführlicher in Kapitel 3.2.2. Einnahmenausflille. 
11 Vgl. Dornbusch 1989, S. 89. 
12 Der Bundesanteil macht z.B. 1986 weniger als 4 % aus (vgl. Dornbusch 1989, S. 47). 
13 Ausführlich zum kommunalen Finanzausgleich: Gerhardt 1992, Bötticher-Meyners 1989, Marcus 

1987, Katz 1985. 
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nahm im letzten Jahrzehnt von 2, 1 auf fast 3,8 Millionen zu. Die reinen Ausgaben -
die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen - beliefen sich lediglich auf 25,2 
Milliarden DM, die Steigerungsrate der reinen Ausgaben war dagegen höher, näm-
lich 149 %. 

Die Leistungen der Sozialhilfe lassen sich grob gliedern in die Hilfe zum Lebens-
unterhalt (Ausgaben 1990: 13 Milliarden DM für 2,9 Millionen Personen) und die 
Hilfe in besonderen Lebenslagen (Ausgaben 1990: 18,8 Milliarden DM für 1,5 
Millionen Personen); beide Hilfen können gleichzeitig bezogen werden. Seit 1980 
haben sich die Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt verdreifacht, die Aus-
gaben für die Hilfe in besonderen Lebenslagen haben sich mehr als verdoppelt. 
Deshalb erhöhte sich der Anteil der Hilfe zum Lebensunterhalt an den gesamten 
Sozialhilfeausgaben in den achtziger Jahren von 32,7 auf 40,8 %. 14 

"Hilfe zum Lebensunterhalt" in Form laufender oder einmaliger Leistungen erhält, 
wer seinen alltäglichen Lebensunterhalt nicht sichern kann. Die Höhe der Zahlun-
gen berechnet sich aus der Summe des Regel-, des Mehr- und des Aufwendungsbe-
darfes. 

Die Höhe des Regelbedarfes wird über sogenannte Regelsätze festgelegt. Damit 
sollen die allgemeinen Kosten der Haushaltsführung abgegolten werden. Sie wer-
den üblicherweise jährlich den Lebenshaltungskosten angepasst. Regelsätze werden 
für verschiedene Altersgruppen und Funktionen innerhalb von Familien 
(Haushaltsvorstand/Haushaltsangehörige) festgelegt. Bestimmten Bevölkerungs-
gruppen, wie alten Menschen oder Alleinerziehenden, wird über den Regelsatz 
hinaus ein Mehrbedarf zuerkannt, der als Prozentsatz des maßgebenden Regelsat-
zes gewährt wird. Zu Aufwendungsbedarfen führen vor allem hohe Mietkosten. 
Die tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft werden vom Sozialhilfeträger 
aber nur soweit übernommen, als sie angemessen sind. 

"Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt" sind bei entsprechenden Bedarf zusätzlich 
zu den laufenden Zahlungen zu gewähren. Dieser Bedarf muß jedoch dem Sozial-
amt bekannt gemacht werden. Deshalb werden einmalige Leistungen in aller Regel 
nur auf entsprechenden vorherigen Antrag bewilligt. Der potentielle Empfänger-
kreis einmaliger Hilfen geht über Empfänger laufender Hilfe hinaus. So haben auch 
Einkommensschwache (sogenannte Minderbemittelte), deren Einkommen lediglich 

14 Vgl. Beck 1992a,b. 
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zur Deckung des laufenden Lebensunterhalts ausreicht, Anspruch auf einmalige 
Leistungen wie Kleidungs- und Hausrathilfen. 15 

Liegen außergewöhnliche Notlagen vor, zum Beispiel in Form gesundheitlicher 
oder sozialer Beeinträchtigungen, setzt die "Hilfe in besonderen Lebenslagen" ein; 

Hilfe zur Pflege für stationär Pflegebedürftige, Eingliederungshilfen für Behinderte 

und Krankenhilfe für Personen, die keinen oder nur unzureichenden Krankenschutz 

aufweisen, sind die wichtigsten "Hilfen in besonderen Lebenslagen". 16 

Neben der Unterscheidung verschiedener Hilfekategorien ist es auch möglich, den 
Sozialhilfeaufwand nach der Art der Unterbringung der Hilfeempfänger zu diffe-
renzieren. An Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen, die zumeist in einer 

eigenen Wohnung leben, flossen 1990 14,3 Milliarden DM. An Bedürftige in Ein-

richtungen, zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen oder in Behindertenwerk-

stätten, wurden 1990 17,5 Milliarden DM gezahlt. Gegenüber 1980 ist dies bei den 
Ausgaben außerhalb von Einrichtungen eine Steigerung von 187 %, die deutlich 

über der bei Hilfen in Einrichtungen (+111 %) liegt. Diese divergierende Entwick-
lung erklärt sich im wesentlichen dadurch, daß die Hilfe zum Lebensunterhalt 

größtenteils Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen zugute kommt (91,2 

%), während die verschiedenen Hilfen in besonderen Lebenslagen überwiegend 

teilstationär oder stationär untergebrachten Hilfebedürftigen gewährt werden (87 
%). 

Die durchschnittlichen Sozialhilfeausgaben in den alten Bundesländern beliefen 

sich 1990 auf 512 DM je Einwohner, die durchschnittlichen reinen Ausgaben auf 
407 DM je Einwohner. Die baden-württembergische Pro-Kopf-Belastung liegt mit 
355 DM bei den Ausgaben sowie 274 DM bei den reinen Ausgaben deutlich unter 
dem Bundesdurchschnitt. 17 

15 Ausführlich: Brühl 1990a, S.l4ff. 
16 Einen guten Überblick gibt Brühl 1990a, S. l05ff. 
17 Vgl. Beck 1992a. 
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1.3 Abgrenzung der zu untersuchenden Städte 

Landkreise. In den alten Bundesländern gibt es zur Zeit 87 kreisfreie Städte. Wün-
schenswert wäre eine bundesweite Untersuchung, was jedoch aus verschiedenen 
Gründen nicht zweckmäßig erscheint. 

Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) weist den Vollzug des Gesetzes den Ländern 
zu, die jeweils Gesetze und Verordnungen für die Durchführung erlassen. Deshalb 
ist die Ausgestaltung der Sozialhilfe in den Bundesländern sehr unterschiedlich. So 
unterscheidet sich die Aufgabenverteilung zwischen örtlichen und überörtlichen 
Trägem; in Bayern ist beispielsweise der überörtliche Träger für die Finanzierung 
aller Sozialhilfeausgaben für ausländische Mitbürger sachlich zuständig - im Ge-
gensatz zur Regelung in den anderen Bundesländern. 18 

Hinzu kommt, daß sich die Buchungsmodalitäten von Bundesland zu Bundesland 
unterscheiden; die Haushaltspläne sind im Detail unterschiedlich aufgebaut. In ei-
nigen Bundesländern, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, unterscheiden sich 
sogar die Haushaltspläne der einzelnen kreisfreien Städte in erheblichem Maße, so 
daß hier selbst Städtevergleiche innerhalb eines Bundeslandes sehr problematisch 
sind. 19 Lediglich in Baden-Württemberg und Bayern existieren Musterbuchungs-
pläne, so daß ein Städtevergleich möglich erscheint. 

Theoretisch ließe sich die Sozialhilfeentwicklung aller baden-württembergischen 
Städte untersuchen. Doch lediglich die kreisfreien Städte sind als örtliche Träger 
der Sozialhilfe direkt für die Finanzierung von Sozialhilfe zuständig. Alle anderen 
Städte (große Kreisstädte und andere kreisangehörige Städte) zahlen nicht direkt, 
sondern indirekt über die Landkreise Sozialhilfe. Die verfügbaren Statistiken der 
Landkreise schlüsseln ihre Sozialhilfezahlungen jedoch nicht nach kreisangehöri-
gen Städten auf.20 

Es bleibt demnach nur die Möglichkeit Stadt- und Landkreise zu untersuchen. Der 
Autor entschied sich für die detaillierte Untersuchung der neun Stadtkreise Baden-
Württembergs, weil deren Sozialhilfekosten in der Regel wesentlich höher als die 

18 Bures 1987, S. 629f. 
19 Aus diesen Gründen stellte der Deutsche Städtetag bundesweite Sozialhilfevergleiche ein, die er 

noch 1982 und 1986 durchführte (Auskunft des zuständigen Sachbearbeiters). 
20 Auskunft verschiedener Landratsämter. 
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Belastung der Landkreise ist;21 in den Städten kumulieren sich soziale Probleme, 
die zum Bezug von Sozialhilfe führen. Die Begrenzung der Untersuchung auf die 
kreisfreien Städte Baden-Württembergs ermöglicht detaillierte Untersuchungen. So 
konnte der Autor in jedem Stadtkreis vor Ort Daten erheben und Interviews führen. 

21 Vgl. Ullrich 1991, S. 555f. 
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Teil 2: Theoretische Grundlagen 

"Ohne Änderung der Gemeindefinanzierung besteht die Gefahr, daß 
die eigentlichen staatlichen Funktionen, die in Zukunft immer wichti-
ger werden, zurückgenommen werden müssen. Insbesondere durch die 
Sozialhilfeentwicklung werden die Möglichkeiten der Gemeinden, ihre 
klassischen Aufgaben wahrzunehmen, immer mehr ausgehöhlt. 

(Hans-Jürgen Krupp 1990, Staatsfinanzen: Die Reform des öffentli-
chen Sektors als Voraussetzung für die Bewältigung von Zukunftsauf-
gaben) 

2.1 Ursachen für "fiscal stress" 

Wie läßt sich "fiscal stress" 1 erklären? In der Literatur2 finden sich drei unter-
schiedliche, aber miteinander verbundene theoretische Ansätze. Erstens der Erklä-
rungsansatz über Wanderungsbewegungen, zweitens über das Wachstum der Büro-
kratie und drittens über die Nachgiebigkeit der Politiker gegenüber Ansprüchen 
verschiedener Gruppen. 

Der erste Erklärungsansatz läßt sich in drei Submodelle unterteilen. Zum einen 
führen Armutswanderungen zu zusätzlicher Nachfrage nach öffentlichen Leistun-
gen, die die Kommunen überfordern könnten. Zum anderen bedeutet die Stadt-
flucht der Besserverdienenden in die Umlandgemeinden geringere Einnahmen für 
die Städte. Daraus könnte sich ein Teufelskreislauf entwickeln. Der Anreiz für 
noch nicht abgewanderte Besserverdienende ebenfalls in die Umlandgemeinden zu 
ziehen, steigt, weil relativ mehr sozial Schwache mitfinanziert werden müssen. Je 
mehr abwandern, desto größer die Last für die Zurückgebliebenen - vorausgesetzt, 

So der Titel des Sammelbandes von Levine 1980, Managing Fiscal Stress, und Levine/Rubin 1981, 
Fiscal Stress and Public Policy; identische Begriffe sind: fiscal containment, fiscal retrenchment, 
budgetary stringency (vgl. Zimmermann 1982, S. 296). 

2 Insbesondere Rubin 1982, aber auch Kramer 1983, HowelVStamm 1979, Rubin 1980; einen 
historischen Rückblick bietet Caiden 1980. 
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es existierten keine Finanzausgleichsmechanismen.3 Zum dritten sind Wanderun-
gen vom "snowbelt" zum "sunbelt", also von Regionen mit vorwiegend alten, ab-
sterbenden Industriezweigen zu Regionen mit modernen, zukunftsträchtigen Indu-
striezweigen eine Ursache für fiskalische Probleme. Diese Wanderungen verrin-
gern über sinkende Wachstumsraten, Arbeitslosigkeit und Bevölkerungsverlusten 
die kommunalen Einnahmen im "snowbelt". 

Ein zweiter Erklärungsansatz für "fiscal stress" kommt aus der "Public Choice-
Theorie".4 Der staatliche Sektor ist zu schnell zu groß geworden, weil im öffentli-
chen Dienstleistungsbereich keine marktwirtschaftlichen Gesetze gelten. Hinzu 
kommt, daß Bürokraten versuchen ihre Budgets und damit ihren Einfluß zu maxi-
mieren. Auch Politiker, die Wählerstimmen im Hinblick auf ihr Wiederwahl-
interesse maximieren, tendieren zu höheren Staatsausgaben, um ihre Klientel be-
friedigen zu können. Fiskalische Problem ergeben sich demgemäß über zu hohe 
Ausgaben. 

Ein dritter Erklärungsansatz zielt auf die Machtverhältnisse zwischen Anbietern 
und Nachfragern öffentlicher Dienstleistungen ab. Je schwächer ein Bürgermeister, 
sei es aufgrund der Kommunalverfassung, sei es aufgrund unsicherer Mehrheiten 
im Kommunalparlament, sei es aufgrund gut organisierter Interessengruppen, desto 
höher werden die kommunalen Ausgaben ausfallen. 

Welche Erklärungselemente sind für finanzielle Krisensituationen in Baden-Würt-
temberg relevant? Im Untersuchungszeitraum standen zwei Ausgabenschocks im 
Mittelpunkt: in den achtziger Jahren dominierten die hohen Steigerungsraten der 
Sozialhilfekosten die Ausgabenentwicklung, Anfang der neunziger Jahre gerieten 
die stark steigenden Personalausgaben in die Diskussion, 5 wovon der personalin-
tensive soziale Bereich besonders betroffen ist. 6 

3 Dafür gäbe es allerdings gute Argumente, wenn die Umlandgemeinden vom öffentlichen Dienstlei-
stungsangebot der Städte profitieren. Diese positiven externen Effekte ließen sich durch Finanzzu-
weisungen der Umlandgemeinden an die Städte internalisieren. 

4 Auf diesen Ansatz wird hier nur kurz eingegangen, weil die Reaktionen auf exogene Schocks im 
Mittelpunkt dieser Arbeit stehen. Es soll jedoch nicht negiert werden, daß auch politökonomische 
Ursachen zu "fiscal stress"-Situationen führen können.; einen guten Überblick liefert Frey 1991. 

5 Vgl. Gespräch mit dem Tarifverhandlungsführer der Kommunen, Richard Klein, in: Handelsblatt v. 
3.2.1992. 

6 Im Hinblick auf die neuen Bundesländer spricht der Deutsche Städtetag inzwischen vom Treibsatz 
in den Verwaltungsausgaben. In Ostdeutschland kommt hinzu, daß die Kommunen hohe Personal-
bestände von den volkseigenen Betrieben übernehmen mußten. Insbesondere Kindertagesstätten und 
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Im Untersuchungszeitraum waren weitere, kleinere Ausgabenschocks zu ver-
zeichnen, die finanzpolitische Reaktionen nach sich zogen. Seit 1985 wird vom 
Land ein sogenanntes "Konsolidierungsopfer" in Form eines Zuschlages auf die Fi-
nanzausgleichsumlage erhoben.7 Im Rahmen der Änderung des Finanzausgleichs-
gesetzes von 1988 wurden reiche Gemeinden über die Erhöhung der sogenannten 
"Abundanzabschöpfung"8 verstärkt zur Finanzierung des kommunalen Finanzaus-
gleichs herangezogen. 

Im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau in Ostdeutschland werden die Kommu-
nen über zwei Wege zur Finanzierung herangezogen. Zur größeren Übersichtlich-
keit werden hier Ausgaben- und Einnahmeneffekte zusammen betrachtet. Zum ei-
nen sind die Kommunen an der Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"9 mit 
etwa 20 Prozent10 beteiligt. Die Beteiligung erfolgt zur Hälfte über eine erhöhte 
Gewerbesteuerurnlage11 und zur Hälfte über verringerte Zuweisungen im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs. Diese Ausgestaltung führt zu einer stärkeren 
Belastung ärmerer Kommunen, die über beide Kanäle an der Fondsfinanzierung 
beteiligt sind. Reichere, "abundante" Gemeinde erhalten dagegen ex definitione 
keine Zuweisungen und sind deshalb vom zweiten Finanzierungsweg nicht betrof-
fen. 

Zum anderen wirkt sich die Neuverteilung der Umsatzsteuer nach dem Einigungs-
vertrag zugunsten der ostdeutschen Bundesländer über den kommunalen Finanz-

kulturelle Einrichtungen sind - gemessen an westdeutschen Maßstäben - überbesetzt ( vgl. Karren-
berg/Münstermann 1992, S. 8lffu. Rommel 1992, S. 10). 

7 Die baden-württembergischen Kommunen müssen eine Finanz.ausgleichsumlage, die sich an der 
Steuerkraft bemißt, an das Land abführen (vgl. Gerhardt 1992, S. 27f und § Ja FAG). Der Zu-
schlag auf die Finanz.ausgleichsumlage belief sich auf ca. 100 Millionen DM; zu den Details: vgl. 
Karrenberg/Münstermann 1986, S. 104. 

8 Übersteigt die Finanzkraft den Finanzbedarf einer Gemeinde, oder technischer, "ist die Steuerkr-
afuneßzahl größer als die Bedarfsmeßzahl, spricht man von einer Abundanz; abundante Gemeinden 
erhalten keine Schlüsselzuweisungen" (Katz 1985, S. 321). 

9 Der Fonds Deutsche Einheit umfasst 115 Mrd. DM, die bis 1994 abgebaut werden sollen. Er stellt 
zunächst die Hauptfinanzierungsquelle der ostdeutschen Kommunen dar ( vgl. Karren-
berg/Münstermann 1991, S. 105fund Rommel 1992, S. 8). 

10 "Diese Annuitäten [zur Abfinanzierung des Fonds) sollen je zur Hälfte durch den Bund einerseits 
sowie Länder und Gemeinden andererseits finanziert werden. Von dem gemeinsamen Anteil der 
Länder und Gemeinden sollen die Kommunen im Durchschnitt aller Länder 40 % tragen" 
(Karrenberg/Münstermann 1991, S. 106). Die Bundesländer Saarland und Bremen sind jedoch 
nach der Vereinbarung der Ministerpräsidenten vom Februar 1991 von der Finanzierung des Fonds 
freigestellt (Karrenberg/Münstermann 1992, S. 90). 

II Karrenberg/Münstermann 1991, S. 114; die Kommunen müssen einen Teil der Gewerbesteuerein-
nahmen als Umlage an Bund und Land abführen (vgl. Milbradt 1985, S. 13 lf). 
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ausgleich zu Lasten der westdeutschen Kommunen aus. 12 Dadurch verringert sich 
die Finanzausgleichsmasse, an der die Kommunen mit 23 % (Verbundquote) betei-
ligt werden. 13 In Baden-Württemberg zahlen die Kommunen den über den Ver-
bundanteil hinausgehenden Solidarbeitrag zu drei Viertel über eine Anhebung ihrer 
Finanzausgleichsumlage zugunsten des Landesetats und zu einem Viertel über eine 
entsprechende Kürzung der Verbundmittel im kommunalen Investitionsfonds. 14 

Höhere Ausgaben könnten Kommunen aufgrund der Überwälzung von Aufgaben 
durch das Land entstehen. Zumindest in Baden-Württemberg konnten jedoch keine 
herausstechenden Beispiele für Aufgabenüberwälzungen ohne Zuschußgewährung 
von seiten des Landes festgestellt werden. 15 Lediglich die Höhe verschiedener Zu-
schüsse wurde zu Lasten der Kommunen reduziert. Beispielsweise ergeben sich 
durch die Unterbringung politischer Flüchtlinge Zusatzbelastungen. Mehrausgaben 
für Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber sind programmiert, wenn das 
Land die Zuweisungsquote erhöht16 oder Zuschüsse für Hotelunterkünfte kürzt. 17 

Neben Ausgabenzuwächsen waren auch Einnahmenausfälle zu beobachten, die fi-
nanzpolitische Reaktionen nach sich zogen. In den achtziger Jahren führten im we-
sentlichen vier Gesetze zu Lohn- und Einkommensteuerentlastungen, 18 die über 

12 Ebda., S. 106f. 
13 Die Finanzausgleichsmasse setzt sich aus den Einnahmen des obligatorischen Steuerverbunds be-

züglich der Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer) und des fakul-
tativen Finanzverbunds (z.B. Vermögen- und KfZ-Steuer) zusammen. Durch das in Art. 106 VII 
GG verankerte Verfassungsgebot sind die Gemeinden am Länderanteil der Gemeinschaftsteuern zu 
beteiligen. Dagegen können die Länder entscheiden, ob und inwieweit - über den obligatorischen 
Steuerverbund hinaus - weitere Steuern, Zuweisungen oder Zahlungen in den Verbund einbezogen 
werden. In Baden-Württemberg sind die Kommunen mit einer Verbundquote von 23 % an der Ge-
werbesteuerumlage, mit 100 % an der Grunderwerbsteuer und - bis zur Gesetzesänderung 1988 -
mit 35 % an der Kraftfahrzeugsteuer beteiligt (vgl. Katz 1985, S. 315f). In Baden-Württemberg 
wird zwischen der Finanzausgleichsmasse A und Finanzausgleichsmasse B unterschieden; letztere 
dient für investitionsfördernde Zuweisungen(§ lb FAG). 

14 Vgl. Karrenberg/Münstermann 1992, S. 96f; der kommunale Investitionsfonds ist Teil der Finanz-
ausgleichsmasse B (§ 3a Abs. 2 Nr.! FAG). 

15 Darin stimmen der baden-württembergische und der Deutsche Städtetag überein. 
16 Die Zuweisungsquote wurde in den letzten Jahren kontinuierlich auf 9,5 Asylbewerber pro tausend 

Einwohner (9,5 Promille) erhöht (Stand: Mitte 1992). 
17 Das Land kürzte die Unterkunftszuschüsse von Aussiedlern von 80 DM auf inzwischen 30 DM pro 

Tag und Aussiedler. Außerdem besteht die strikte Anweisung, Aussiedler nicht in Hotels unterzu-
bringen. Wenn die Übergangswohnheime belegt sind, besteht jedoch von seiten der Städte keine 
andere Wahl als die teure Hotelunterbringung. 

18 Im einzelnen handelt es sich um das Steuerentlastungsgesetz 1981, das Steuersenkungsgesetz 
1986/88, das Steuersenkungserweiterungsgesetz 1988 (vorgezogene Maßnahmen der Steuerreform 
1990) und das Steuerreformgesetz 1990 (vgl. Karrenberg/Münstermann 1990, S. 90). 
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den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer und der Verringerung der Fi-
nanzausgleichsmasse negative Rückwirkungen auf die Einnahmensituation hatten. 
Der Deutsche Städtetag betont jedoch, daß trotz dieser Entlastungen der Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer von 1980 bis 1990 insgesamt noch um über 4 7 % 
zugenommen hat. 

überraschende Einbrüche bei der Gewerbesteuer als zweitgrößter Einnahmequelle 
der Gemeinden hängen von der Entwicklung größerer Betriebe ab. Besonders 
schnell kann sich die finanzielle Situation einer Stadt dann ändern, wenn es nur 
wenige, eventuell sogar nur einen großen ortsansässigen Gewerbesteuerzahler gibt. 
Verlustjahre dieser Betriebe oder hohe Investitionen, die mit umfangreichen Ab-
schreibungen verbunden sind, wirken sich negativ auf das Aufkommen der Gewer-
besteuer aus. Aber auch die Diversifikation von Betriebsstätten wirkt sich über die 
Gewerbesteuerzerlegung negativ auf die Gewerbesteuereinnahmen einer Stadt aus. 
So bewirkte die Fusion Daimler-Benz/MBB und die damit verbundenen Neuauftei-
lung der Betriebsstätten einen Gewerbesteuereinbruch bei der Stadt Stuttgart. 

In den achtziger Jahren wurde die Gewerbesteuer über zahlreiche Gesetzesände-
rungen zu Lasten der Kommunen modifiziert. 19 Anfang der neunziger Jahre be-
schloß die Bundesregierung zur Entlastung mittelständischer Unternehmen die 
Suspendierung der Gewerbekapitalsteuer für 1991 und 1992 sowie einen Staffelta-
rif für die Gewerbeertragssteuer in den ostdeutschen Bundesländern.20 Diese Ver-
änderungen könnten zukünftig auch für die westdeutschen Kommunen relevant 
werden. So wird von seiten der Bundesregierung immer wieder versucht, die Ge-
werbekapitalsteuer abzuschaffen - zuletzt scheiterte dieses Vorhaben im Rahmen 
des Steueränderungsgesetzes 1992 am Widerstand des Bundesrates.21 

Eingriffe in die kommunale Einnahmenquelle Finanzzuweisungen bringen die Ver-
suche des Landes mit sich, "seinen Haushalt auf Kosten der Kommunen zu finan-
zieren", wie es der Deutsche Städtetag formuliert. 22 Seit 1980 entnimmt das Land 
jährlich einen Betrag von 250 Millionen DM aus der Finanzausgleichsmasse mit 

19 Der Deutsche Städtetag dokumentiert diese "Eingriffe des Bundesgesetzgebers in die Gewerbe-
steuer" in: Karrenberg/Münstermann 1987, S. 72f. 

20 "Danach sollten sich die Meßz.ahlen beginnend mit l v.H. für die ersten 12000 DM für jede 
weiteren 12000 DM des Gewerbeertrags um jeweils l v.H. erhöhen, so daß die bisherige Meßz.ahl 
von 5 v .H. - unter Berücksichtigung des Freibetrags von 36000 DM - erst bei einem Gewerbeertrag 
von 84000 DM erreicht wird" (Karrenberg/Münstermann 1992, S. 111 ). 

21 Handelsblatt v. 15.2.1992. 
22 Karrenberg/Münstermann 1989, S. 104. 
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der Begründung, es müsse aufgrund der Finanzkraft der baden-württembergischen 
Kommunen hohe Leistungen im Länderfinanzausgleich erbringen. 23 

Entlastungswirkungen in Höhe von ca. 370 Millionen DM erreichte das Land über 
das "Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich und 
der Landkreisordnung" vom 5.12.1988. In diesem Zusammenhang wurde die Fi-
nanzausgleichsmasse durch Vorwegentnahme aus dem obligatorischen Steuerver-
bund um weitere 250 Millionen DM gekürzt - auch diesmal argumentierte das Land 
mit seinen Belastungen aus der Reform des Länderfinanzausgleichs 1988. Weiter-
hin wurde im Rahmen des fakultativen Steuerverbundes der Kraftfahrzeugsteuer-
verbundsatz um fünf Prozent auf 30 % abgesenkt - mit einem jährlichen Kürzungs-
effekt in Höhe von etwa 65 Millionen DM. 

Finanzsehwache Städte, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs soge-
nannte "Schlüsselzuweisungen"24 erhalten, wurden auch durch die Volkszählung 
1987 finanziell beeinträchtigt. Die Volkszählung führte über verringerte Einwoh-
nerzahlen zum Einbruch der Bedarfsmeßzahl - insbesondere bei den stark studen-
tisch geprägten Stadtkreisen Baden-Württembergs. Der daraus resultierende gerin-
gere Finanzbedarf führt - bei konstanter Finanzkraft - zu geringeren Schlüsselzu-
weisungen. 25 

Weniger schockartig, vielmehr schleichend wirkt die Stadtflucht der Besserverdie-
nenden. Damit fließen den Städten Mittel ab, während dem Umland über den Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer Mittel zufließen. 26 Gleichzeitig profitieren 
die reichen Umlandgemeinden von der städtischen Infrastruktur.27 

23 Karrenberg/Münstermann 1989, S. 110. 
24 Vgl.§§ 5-7 FAG. 
25 Ausführlich: Marcus 1987, Hardt 1988, Fischer 1988. 
26 Die Länderanteil an der Einkommensteuer wird gemäß Art. 107 Abs. 1 S. 1 GO grundsätzlich nach 

dem örtlichen Aufkommen verteilt. Hinsichtlich der Lohnsteuer wird dieser Grundsatz durch das 
Wohnsitzprinzip modifiziert (Franke 1991, S. 314f). Dieser Effekt wird jedoch abgeschwächt, in-
dem die Einkommen Besserverdienender lediglich bis zu Höchstbeträgen nach dem örtlichen Auf-
kommen verteilt werden: "Gemeinden, in denen ein hoher Anteil 'Besserverdienender' ansässig ist, 
wird somit ein geringeres Steueraufkommen zugerechnet als effektiv dort aufkommt" (Marcus 
1987, S. 74). 

27 "Je höher die Zahl der Einpendler, je höher die Zahl der Nicht-Einkommensbezieher in einer 
Stadt, ... , desto mehr wird gerade den Halbmillionenstädten ei,n erheblicher Teil ihrer Finanzkraft 
entzogen" (Stadtkämmerer Schmitz, Nürnberg, in: Karrenberg/Münstermann 1992, S. 140). 
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Die in Baden-Württemberg festgestellten Ausgabenzuwächse und Einnahmenaus-
fälle stimmen lediglich in Teilen mit den in der Literatur herausgearbeiten "fiscal 
stress" -Ursachen überein. Der erste Erklärungsansatz, wonach Wanderungsbewe-
gungen zu finanziellen städtischen Problemen führen trifft teilweise zu. Doch zah-
len die Stadtkreise als örtliche Träger der Sozialhilfe nicht für Asylbewerber, auch 
nicht für die Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien.28 Außer-
dem führt die Stadtflucht der Besserverdienenden zu Einnahmenausfällen. 

Daß die Budgetmaximierung der Bürokraten und die Stimmenmaximierung der 
Kommunalpolitiker höhere Staatsausgaben verursacht, bleibt hier unbestritten 
(zweiter Erklärungsansatz). Ebenso ist der ausgabenfördernde Einfluß von Interes-
sengruppen zu konzedieren (dritter Erklärungsansatz). Doch stehen diese Ursachen 
für "fiscal stress" nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Es wird unterstellt, daß die 
Wirkung der Bürokraten, Politiker und Interessengruppen auf das Ausmaß der 
Staatsausgaben in allen neun baden-württembergischen Stadtkreisen identisch ist. 
Angesichts der relativen Homogenität der untersuchten Städte (gleiches Bundes-
land, gleiche Kommunalverfassung, gleicher Verwaltungsstatus) dürfte diese An-
nahme plausibel sein. 

2.2 Reaktionsmöglichkeiten der Kommunen 

2.2.1 Sozialpolitische Reaktionen 

2. 2. 1. 1 Zuschußkürzungen 

Kostenzuwächse in der Sozialhilfe oder Tariflohnsteigerungen, von denen der per-
sonalintensive Sozialbereich besonders betroffen ist, könnten zu kommunalen Ein-
sparversuchen im Sozialbereich führen. 29 Verschiedene Städte nahmen die Tarifab-
schlüsse 1992 im öffentlichen Dienst, die erst nach Streikaktionen erreicht werden 
konnten, zum Anlaß, Ausgabenkürzungen und Gebührenerhöhungen im sozialen 
Bereich anzukündigen. So kündigte der Präsident des Deutschen Städtetags und 

28 Für die Bürgerkriegsflüchtlinge kommen Bund und Land auf (vgl. Kapitel 1.2.). 
29 Vgl. Gespräch mit dem Tarifverhandlungsführer der Kommunen, Richard Klein, in: Handelsblatt v. 

3.2.1992. 
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Oberbürgermeister von Stuttgart, Manfred Rommel, eine Erhöhung der Elternbei-
träge für die Kinderbetreuung an. 30 

Einsparmöglichkeiten könnten sich bei den sogenannten freiwilligen Leistungen im 
sozialen Bereich ergeben. 31 Hierbei ist strittig, was unter "freiwilligen" Leistungen 
zu verstehen ist. Insbesondere ist zu fragen, ob - wie vielfach behauptet - Zu-
schüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege gestrichen werden können. Dazu ist 
zwischen freiwilligen Kann-Leistungen und Soll-Leistungen im Sinne des BSHG 
zu unterscheiden. 

Die sogenannten "Kann-Leistungen, über deren Gewährung der Träger der Sozi-
alhilfe nach seinem Ermessen entscheidet und auf die auch kein Rechtsanspruch 
des Hilfesuchenden besteht",32 lassen sich ersatzlos streichen; unter freiwillige 
Leistungen fallen beispielsweise der Arbeitslosenpaß (Freiburg), der Familien- und 
Sozialpaß (Stuttgart),33 die Soziale Obdachlosenhilfe (Mannheim), Mietausfallzah-
lungen, Straßenbahnzuschüsse für Einkommensschwache, Ausgaben für ver-
schämte Arme und der Fahrdienst für Behinderte. 

Weniger eindeutig lassen sich Kürzungsmöglichkeiten bei den Soll-Leistungen an 
Wohlfahrtsverbände beurteilen: "Die Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe an-
gemessen unterstützen", heißt es im BSHG.34 Soll-Leistungen stellen keine absolu-
te Verpflichtung des Trägers der Sozialhilfe dar und räumen keinen Rechtsan-
spruch ein. 35 Der Sozialhilfeträger ist jedoch grundsätzlich verpflichtet, die Lei-

30 "Wir müssen deutlich sparen und die Bürger stärker an den Kosten beteiligen" (Badische Zeitung v. 
11.5.1992). 

31 "Vielerorts kommt noch hinzu, daß Kommunen ihre Zuschüsse an örtliche Beratungsstellen kürzen 
oder ganz streichen, weil ihre Ausgaben für Sozialhilfe enorm gestiegen sind." (Die Zeit v. 
15.4.1988). 

32 Seheilhorn u.a. (1988), Kommentar zum BSHG, S. 58. 
33 Zum Familienpaß: Anspruch auf Freikarten beispielsweise für Schwimmbäder und für den öffentli-

chen Nahverkehr, auf Zuschüsse für Ferienaufenthalte von Kindern und Gebührenermäßigungen 
haben Alleinerziehende, kinderreiche Familien mit drei und mehr Kindern, Familien, die Sozialhilfe 
beziehen sowie Familien mit behinderten Kindern oder Erwachsenen. Einkommensschwache Fami-
lien mit weniger als drei Kindern haben lediglich Anspruch auf Gebührenermäßigungen, z.B. für 
den Kindergartenbesuch oder für Kurse der Volkshochschule. Zum Sozialpaß: Schwerbehinderte, 
deren Familieneinkommen eine gewisse Einkommensgrenze nicht übersteigt, erhalten eine 50 %-ige 
Badepreisverbilligung und andere Gebührenermäßigungen. Alleinstehende oder Ehepaare ohne 
Kinder, die Sozialhilfe beziehen, können Zuschüsse, Freikarten und weitere Gebührenermäßigun-
gen beanspruchen. 

34 Vgl. § 10 Abs. 3, Satz 2 BSHG. 
35 Seheilhorn u.a. (1988), Kommentar zum BSHG, S. 58. 
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stung zu gewähren, wenn nicht besondere Umstände ein Abweichen rechtfertigen. 
Es handelt sich hierbei um ein eingeschränktes oder gebundenes Ermessen. 

Im Zusammenhang mit dem hier interessierenden Untersuchungsgegenstand ist von 

Bedeutung, daß Hinweise auf die allgemeine finanzielle Situation des Trägers, auf 

die allgemeine Finanzlage der öffentlichen Hand und auf eine rückläufige Kon-

junktur keine Versagungsgründe für Soll-Leistungen darstellen.36 Dennoch ist es 

offensichtlich möglich, Zuschüsse zumindest ihrer Höhe nach zu beschneiden. Das 
zeigt die derzeitige politische Diskussion in verschiedenen Städten der Bundesre-
publik. 37 

2.2.1.2 Kostenverlagerungen 

Einsparungen durch Kostenverlagerungen gelten als Nebeneffekt der sogenannten 

"Hilfe zur Arbeit" nach § 19 BSHG. Bei der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten 
nach§ 19/2 BSHG38 muß zwischen zwei Varianten unterschieden werden: der Ent-
geltvariante (§ 19/2 BSHG, Alternative 1) und der Mehraufwandsentschädigungs-
variante (§ 19/2 BSHG, Alternative 2). 

Nach der Entgeltvariante vermittelt die Stadt arbeitswilligen Sozialhilfeempfängern 

reguläre Arbeitsverhältnisse - auch in sozialen Einrichtungen. 39 Diese Maßnahme 

richtet sich insbesondere an Langzeitarbeitslose, die länger als ein Jahr arbeitslos 

36 Ebda., S. 59. 
37 Die Verwaltung der Stadt Freiburg schlug beispielsweise angesichts schwierigen Haushaltssituati-

on vor, die städtischen Zuschüsse für den Bau von Alten- und Pflegeheimen von 25 auf 15 % der 
Baukosten zu senken (Badische Zeitung v. 6.11.1991 u. v. 20.1.1992); vgl. auch die Diskussion 
über die Kürzung von Zuschüssen für Münchener Selbsthilfegruppen (in: Süddeutsche Zeitung v. 
11.3.92 u. 17.3.1992) und für Münchener Wohlfahrtsverbände (Süddeutsche Zeitung v. 
21.7.1992). 

38 In diesem Paragraphen heißt es: ''Wird für den Hilfesuchenden Gelegenheit zu gemeinnütziger und 
zusätzlicher Arbeit geschaffen, kann ihm entweder das übliche Arbeitsentgelt oder Hilfe zum Le-
bensunterhalt zuzüglich einer angemessenen Entschädigung für Mehraufwendungen gewährt wer-
den; zusätzlich ist nur die Arbeit, die sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem 
Zeitpunkt verrichtet werden würde." 

39 Im Rahmen der Hilfe zur Arbeit werden Sozialbilfeempfiinger vor allem zu "Verschönerungs- und 
lnstandhaltungsarbeiten in der freien Natur" herangezogen; Einsatzorte sind insbesondere das Gar-
tenbau- und Grünflächenamt sowie das Friedhofsamt (vgl. Hartmann 1984, S. 33), aber auch so-
ziale Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände und anderer (freigesellschaftlicher) Träger (vgl. Stadt 
Freiburg, Sozialhilfebericht 1987, S. 20f). 
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sind.40 Die Vergütung erfolgt in der Regel nach Tarif, jeder Sozialhilfeempfänger 
ist in dieser Zeit sozialversichert. Die Maßnahme ist grundsätzlich auf zwölf Mo-
nate befristet. 

Die Entgeltvariante führt in mehrfacher Hinsicht zu Kosteneinsparungen bei den 
Kommunen. Wird ein Sozialhilfeempfänger im Anschluß an sein Beschäftigungs-

verhältnis von der Stadt oder einem anderen Träger der Maßnahme (z.B. Wohl-
fahrtsverband) übernommen,41 spart der Stadtkreis sämtliche Sozialhilfekosten die-
ses Hilfeempfllngers ein; als Steuerzahler beteiligt sich der ehemalige Hilfeemp-
fllnger sogar an der Finanzierung kommunaler Ausgaben. Findet sich keine Stelle 
für den Sozialhilfeempfllnger, so kann er aufgrund seiner sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung Ansprüche gegenüber dem Arbeitsamt in Form von Ar-
beitslosengeld oder gegenüber dem Bund in Form von Arbeitslosenhilfe anmelden. 
Reichen diese Zahlungen für ein Leben über dem sozialhilferechtlichen Existenz-
minimum aus, so ist der örtliche Träger der Sozialhilfe finanziell vollständig ent-
lastet. Fallen die erworbenen Ansprüche zu gering aus, muß ergänzend Sozialhilfe 
beigesteuert werden. Dennoch werden diese Beträge weit unter der Kostenbela-
stung für Langzeit-Sozialhilfeempfllnger liegen. Insbesondere entfällt die kostenin-
tensive Krankenhilfe, die im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen gewährt 
wird.42 

Umstritten ist die Kostenentlastung durch Personalsubstitution, das heißt, daß Be-

schäftigte nach § 19 BSHG reguläre Personaleinstellungen in Ämtern überflüssig 
machen. Obwohl die § 19-Stellen "gemeinnützig" und "zusätzlich"43 sein müssen, 
ist nach der Untersuchung von Hartmann zu vermuten, daß "keine oder weniger 
Neueinstellungen von hauptamtlichen Personal vorgenommen werden".44 

Während die Entgeltvariante erst seit Beginn der achtziger Jahre von den Sozialhil-
feträgern verstärkt angewandt wird, weil die Zahl "arbeitsfähiger" Sozialhilfeemp-
fänger aufgrund von Dauerarbeitslosigkeit erheblich zunahm,45 wird die soge-
nannte Mehraufwandsentschädigungsvariante seit Verabschiedung des BSHG 

40 In Freiburg betrug 1989 der Anteil der Langz.eitarbeitslosen 63,54 % (Stadt Freiburg, Sozialhilfe-
bericht 1989, S. 16). 

41 In den achtziger Jahren wurden in Freiburg knapp uhn Prount der Teilnehmer an der Entgeltvari-
ante vom Träger der Maßnahme übemonunen (ebda., S. 17). 

42 Stadt Freiburg, Sozialhilfebericht 1987, S. 25. 
43 Vgl. Hartmann 1984, Teil II, S. 17ffund Gesetzestext des§ 19/2 BSHG. 
44 Hartmann 1984, Teil I, S. 79. 
45 Hartmann 1984, S. 9. 
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1961 eingesetzt. Nach § 19/2 BSHG (Alternative 2) können Sozialhilfeempfänger 
zu gemeinnütziger Arbeit herangezogen werden. Typische Tätigkeiten sind: Holz 
hacken im Obdachlosenheim, Waldwege säubern, Mitarbeit im städtischen Alten-
heim. Sozialhbeliefen sich dilfeempfänger arbeiten zwischen vier und sechs Stun-
den gegen eine "Mehraufwandsentschädigung" in Höhe von bis zu drei Mark pro 
Stunde - zuzüglich zur Sozialhilfe. So arbeiteten 1989 in Freiburg 119 von 15602 
Sozialhilfeempfängern 13680 Stunden gemeinnützig.46 

In der Praxis wird mit Hilfe' der Mehraufwandsentschädigungsvariante die 
"Arbeitsbereitschaft von Sozialhilfeempfängern geprüft", oder es werden 
"arbeitsentwöhnte Hilfesuchende an Arbeit gewöhnt".47 In Verbindung mit § 25 
BSHG kann Sozialhilfeempfängern, die sich weigern, gemeinnützige Arbeiten zu 
verrichten, Sozialhilfe entzogen oder gekürzt werden. Dies geschieht - nach Anga-
ben der Sozialämter - in wenigen Fällen.48 Darin besteht ein gewisser Ab-
schreckungscharakter,49 wodurch "das Anwachsen der Zahl der Hilfeempfänger 
begrenzt wird". 50 Insofern können die örtlichen Träger der Sozialhilfe Kosten spa-
ren. 

Die überdurchschnittlich mit Sozialhilfe belasteten Stadtkreise könnten Kosten auf 
andere Gebietskörperschaften überwälzen, wenn es ihnen gelingt, Bundes-oder 
Landeszuweisungen zum Ausgleich zu erhalten. Wenn zur Finanzierung dieser Fi-
nanzzuweisungen die unterdurchschnittlich mit Sozialhilfe belasteten Stadtkreise 
herangezogen werden, handelt es sich um Kostenüberwälzung innerhalb einer Ge-
bietskörperschaft. 

46 Stadt Freiburg 1991, Sozialhilfebericht 1989 und 1990, S. 14 
47 Vgl. § 20 BSHG: Gewöhnung an Arbeit, Prüfung der Arbeitsbereitschaft. Hartmann verweist 

darauf, daß in der Praxis Maßnahmen nach § 19/2 BSHG Alternative 2 
(Mehraufwandsentschädigungsvariante) und nicht nach § 20 BSHG die Durchführung der Hilfe 
zur Arbeit prägen (Hartmann 1984, S. 80); nach § 20 BSHG müssen die dem Sozialhilfeempfänger 
vermittelten Tätigkeiten - im Gegensatz zu § 19/2 BSHG - nicht gemeinnützig oder zusätzlich sein 
(ebda., S. 12t). 

48 Hierin besteht Übereinstimmung mit den Ergebnissen der bundesweiten Studie von Hartmann ( vgl. 
Hartmann 1984, S. 30t). 

49 Weitere Abschreckungsinstrumente sind die restriktive Informationspolitik und das meist abwei-
sende Verhalten der Sachbearbeiter, die Auszahlung von Sach- statt Barleistungen (z.B. an Roma 
und Sinti) und die Kürzung von Sozialhilfe für Flüchtlinge. 

50 Hartmann 1984, S. 82. 
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2.2.2 Finanzpolitische Reaktionen: Cutback Management 

In der amerikanischen Literatur wurde zwischen 1975 und 1985 intensiv über städ-
tische Reaktionen auf fiskalische Probleme diskutiert. Kommunen reagieren auf 
"fiscal stress" durch "Cutback Management";51 unter Cutback Management oder 
"Kürzungs-Management" wird das Vorgehen umschrieben, "mit dem eine Organi-
sation den Übergang zu einem niedrigeren Niveau der Ressourcenverwendung und 
Aktivität bewältigt".52 In den letzten Jahren geriet dieses Thema ein wenig in Ver-
gessenheit. Erst seit Anfang der neunziger Jahren häufen sich wieder Veröffentli-
chungen. 53 

In der bundesdeutschen Literatur finden sich nur sehr wenige Publikationen zu 
Cutback-Management - und diese wenigen orientieren sich an der amerikanischen 
Literatur. 54 Das hängt damit zusammen, daß die Einnahmenverluste bundesdeut-
scher Gemeinden in der Folge der Rezession 1981/82 - im Gegensatz zu den lang-
fristig niedrigeren Einnahmen der US-Gemeinden - nur vorübergehender Natur wa-
ren. Damit stellte sich dieses Problem in der Bundesrepublik in geringerem Aus-
maß wie in den USA. 55 Dies könnte sich - angesichts der immensen Lasten der 
deutschen Einheit - in den neunziger Jahren ändern. 

Die amerikanische Diskussion entzündete sich angesichts rezessionsbedingt sin-
kender Einnahmen. In der Bundesrepublik sahen sich die Kommunen in den acht-
ziger Jahren neben Einnahmenausfällen vor allem steigenden Sozialhilfekosten ge-
genüber. Als Reaktionen auf diesen "fiscal stress" sind sowohl Ausgabenkürzungen 
als auch Einnahmenerhöhungen zu erwarten, um die Haushalte auszugleichen. 

Wie reagieren Kommunen auf "fiscal stress"? Gibt es eine optimale Cutback-Stra-
tegie? Wolman/Davis56 arbeiten auf der Basis von 24 Städtestudien kommunale 
Anpassungsstrategien heraus. Sie gehen von der organisationstheoretischen Hypo-
these aus, daß Städte in finanziellen Krisensituationen auf sequentiell angeordnete 

51 Zum Beispiel: Levine, C.H. 1980: More on Cutback Management. 
52 Levine 1980, S. 306, Übersetzung zit. n. Zimmermann 1982, S. 296. 
53 Vgl. Nath/Purohit 1992, Reschovsky/Schwartz 1991, Hood/Roberts/Chilvers 1990. 
54 Vgl. Zimmermann 1982 und Antwortschreiben von Prof. Zimmermann v. 3.12.1990. 
55 Vgl. Zimmermann 1982, S. 296. 
56 Vgl. Wolnwt/Davis 1980. 
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Alternativen zurückgreifen, die nach einem typischen Muster herangezogen wer-
den. 57 

W olman/Davis arbeiten folgende Anpassungsstrategie heraus, bei der sie zwischen 
kurz- und langfristigen Reaktionen unterscheiden. Zunächst ergreifen Städte kurz-
fristige "buying time"-Maßnahmen, indem sie auf vorhandene Überschüsse zurück-
greifen, einmalige Einkünfte durch den Verkauf von Grundstücken erzielen, buch-
halterische Umstellung bis hin zur direkten Manipulation vornehmen oder Schul-
den für Defizite im Verwaltungshaushalt (statt, wie in der Regel vorgeschrieben, 
nur für Investitionen) aufnehmen. 

Als erste Maßnahme mit längerfristiger Auswirkung gilt der Versuch der Kommu-
nen, Zuweisungen von anderen Gebietskörperschaften zu erhalten, "weil sie zu-
sätzliche Finanzmittel darstellen, die die eigenen Ressorucen und Wähler nicht 
( oder nur im Maße einer möglicherweise vorgeschriebenen Mitfinanzierung) bela-
sten". 58 

Reichen die so gewonnen Finanzmittel nicht aus, um eine Krisensituation zu be-
wältigen, stehen politisch schmerzhafte, weil den Wähler belastende Einnahmener-
höhungen oder Ausgabenkürzungen an. Wolman/Davis unterscheiden zwischen 
reichen Städten, die ihren Haushalt durch eine geringfügige Erhöhung der Ein-
nahmen - insbesondere der Steuersätze - ausgleichen können, und armen Städten, 
die vor Steuererhöhungen zurückschrecken, weil sie Abwanderungen befürchten. 
Arme Städte werden deshalb versuchen, Gebühren und Beiträge zu erhöhen, "da 
diese oft auf weniger Widerstand stoßen als Erhöhungen des Steuersatzes".59 

Ist der Einnahmenerhöhungsspielraum ausgeschöpft, verbleiben nur noch Strate-
gien zur Kürzung von Ausgaben. Wolman/Davis arbeiten ein Reaktionsmuster her-
aus, wonach die Verminderung kommunaler Dienstleistungen so lange wie möglich 
hinausgezögert wird. Die Reorganisation der Verwaltung und die Privatisierung 
einiger Dienste werden in finanziellen Krisenzeiten besonders intensiv betrieben. 
Erst dann wird versucht, Löhne zu kürzen oder die Zahl der Beschäftigten zu ver-
mindern. Als letztes Mittel greift eine Kommune zu Leistungsverringerungen, wo-
bei entweder generelle oder differenzierte Kürzungen vorgenommen werden; gene-
relle Kürzungen wären ein allgemeiner Einstellungsstop und lineare Ausgabenkür-

57 Vgl. zur Basis solcher Ansätze Cyert/March 1963. 
58 Zimmermann 1982, S. 298. 
59 Ebda., S. 299. 
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zungen über alle Aufgabenbereiche hinweg, differenziert wird nach Aufgabenbe-
reichen gekürzt. 60 

Ausgabenkürzungen führen zur Vernachlässigung der städtischen Infrastruktur, 
weil notwendige Reparaturarbeiten und Ersatzinvestitionen nicht mehr vorgenom-
men werden können. Die letzte Konsequenz ist der Verfall von Stadtteilen oder gar 
ganzer Städte. 

2.3 Sozialhilfe als öffentlich bereitgestelltes privates Gut 

In welchem theoretischen Gedankengebäude können sozial- und finanzpolitische 
Reaktionen der Kommunen auf steigende Sozialhilfekosten und Einnahmenausfälle 
erklärt werden? Dazu ist zunächst die Frage zu klären, ob Sozialhilfe ein öffentli-
ches oder ein öffentlich bereitgestelltes privates Gut ist? 

Musgrave entwickelte Kriterien zur Unterscheidung von reinen öffentlichen und 
reinen privaten Gütern. Danach handelt es sich um reine öffentliche Güter,61 wenn 
keine Rivalität im Konsum des Gutes62 herrscht (Kriterium 1) und niemand vom 
Konsum des Gutes ausgeschlossen werden kann63 (Kriterium 2). Umgekehrt han-
delt es sich um private Güter, wenn die Nachfrager um den Konsum des Gutes 
konkurrieren und das Ausschlußprinzip anwendbar ist. 

Diese beiden Kriterien sollen zunächst exemplarisch anhand des Gutes Landesver-
teidigung angewendet werden, um - in einem zweiten Schritt - zur Prüfung des 
Gutes Sozialhilfe herangezogen zu werden. 

Kriterium 1: Die Aussage, die Nachfrager konkurrieren nicht um den Konsum, läßt 
sich formal über Nutzenfunktionen darstellen. Die Landesverteidigung 
(Y) geht in die Nutzenfunktionen zweier Konsumenten A und B ein, so 
daß U A = U iXA, Y) und U8 = Ue(X8, Y) mit XA und X8 als die gekauften 

60 Die stärksten Kürzungen finden in den Aufgabenbereichen mit großem Anteil an öffentlichen In-
vestitionen statt, gefolgt von der allgemeinen Verwaltung, den Sozialausgaben, der Polizei und 
Feuerwehr (vgl. Zimmermann 1982, S. 299f). 

61 Musgrave spricht von "social goods" (vgl. Musgrave 1969, Provision for Social Goods). 
62 ''Non-rivalness in Consumption" oder, was dasselbe ist, "beneficial consumption extemalities", also 

positive externe Effekte im Konsum (ebda., S. 126). 
63 ''Non-excludability from Consumption" (ebda., S. 127). 

Alexander Spermann - 978-3-631-75272-2
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:26:02AM

via free access



- 39 -

privaten Güter und Y als Gesamtangebot des öffentlichen Gutes ("total 
supply ofthe social good")64 . Es herrscht keine Rivalität im Konswn von 
Y, weil beide Konswnenten den gleichen physischen Output genießen. 
Der Konswn des Gutes Landesverteidigung durch ein Individuwn beein-
trächtigt den Konswn anderer Individuen nicht. Musgrave betont jedoch, 
daß jedes Individuwn keineswegs den gleichen subjektiven Nutzen aus 
dem Konswn des reinen öffentlichen Gutes ziehen muß.65 

Das Kriteriwn Nicht-Rivalität des Konswns läßt sich auch über die Angebotsseite 
als Grenzkosten der Bereitstellung des Gutes Landesverteidigung für ein zusätzli-
ches Individuwn auffassen. Im Falle der Nichtrivalität sind die Grenzkosten gleich 
Null, 66 so daß der effiziente Preis für die Nutzung des öffentlichen Gutes Landes-
verteidigung ebenfalls Null sein sollte. 67 Es ist demnach nicht wünschenswert, 
Nachfrager vom Konswn des Gutes Landesverteidigung auszuschließen bezie-
hungsweise den Konsum des Gutes Landesverteidigung zu rationieren. Anders for-
muliert: Es wäre ineffizient, eine Benutzungsgebühr zu erheben. Das Gut Landes-
verteidigung erfüllt das erste Kriteriwn in beiden Formulierungen. 

Kriteriwn 2: Es ist offensichtlich, daß der Ausschluß vom Konswn des Gutes Landes-
verteidigung nicht möglich ist.68 

Der Ausschluß ist beim Gut Landesverteidigung weder wünschenswert (Kriterium 
l) noch anwendbar (Kriterium 2). Deshalb handelt es sich das eindeutigste Beispiel 
für ein reines öffentliches Gut. 

Ein weiteres Beispiel für ein reines öffentliches Gut ist die Einkommensverteilung, 
wie Thurow gezeigt hat: "Exclusion is impossible; consumption is non-rival; each 
individual must consume the same quantity. "69 Ist Sozialhilfe auch ein reines öf-
fentliches Gut? 

64 Diese Darstellung geht auf Samuelson (1954) zurück. 
65 Vgl. Musgrave 1969. 
66 "Ob ein Land I Million und einen Einwohner oder nur I Million hat, macht für die Kosten der 

Landesverteidigung keinen Unterschied" (Stiglitz/Schönfelder 1989, S. 101). 
76 "Effiziente Ressourcennutzung verlangt, daß die Preise den Grenzkosten entsprechen, aber die 

Grenzkosten (also die Kosten der Zulassung eines zusätzlichen Nutmießers) sind in diesem Fall 
Null, und der Preis sollte daher auch gleich Null sein" (Musgrave 1987, Bd. 1, S. 62). 

68 Vgl. Musgrave 1987, Bd. 1, S. 62fu. Stiglitz/Schönfelder 1989, S. 114f. 
69 Thurow 1971, S. 328f. 
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Nach dem ersten Kriterium müßte Sozialhilfe mit dem gleichen physischen Output 
in die Nutzenfunktionen der Individuen eingehen. Alle Individuen müßten die glei-
che Menge konsumieren. Das ist offensichtlich nicht der Fall. 70 Auch die angebots-
seitige Betrachtung führt zum gleichen Ergebnis. Die Grenzkosten der Bereitstel-
lung von Sozialhilfe für einen zusätzlichen Sozialhilfeempfllnger sind positiv in 
Höhe der gezahlten Sozialhilfeausgaben. 

Nach dem zweiten Kriterium dürften Individuen nicht von der Sozialhilfe ausge-
schlossen werden können. Das ist jedoch theoretisch möglich und nicht extrem 
kostspielig. Der Ausschluß vom Sozialhilfebezug nach § 25 Bundessozialhilfege-
setz (BSHG) ist bei Arbeitsverweigerung möglich,71 doch wird lediglich in seltenen 
Ausnahmefällen Sozialhilfe gekürzt. Ähnlich wird in einzelnen Bundesländern mit 
Asylbewerbern und einzelnen Flüchtlingsgruppen verfahren; beispielsweise kürzte 
man in Bayern Asylbewerbern pauschal 15 % der Sozialhilfe, bis die Illegalität 
dieser Praxis höchstrichterlich festgestellt wurde.72 

Sozialhilfe kann nach den bisherigen Überlegungen kein reines öffentliches Gut 
sein. Lediglich die mit Sozialhilfe erreichte Einkommensverteilung kann ein reines 
öffentliches Gut sein. Handelt es sich bei Sozialhilfe dagegen um ein reines priva-
tes Gut? Theoretisch ließe sich Sozialhilfe als privates Gut interpretieren. Wenn 
wohlhabende Individuen freiwillig Beträge für sozial Schwache zur Verfügung 
stellen würden, dann könnte Sozialhilfe privat angeboten werden. Damit wäre zu-
nächst kein ungewöhnlicher Vorgang beschrieben, weil Spenden an Bedürftige tat-
sächlich in beträchtlicher Höhe anfallen. Schenkungen und Spenden werden vorge-
nommen, weil die Nutzen interdependent sind: Ein wohlhabendes Individuum zieht 
Nutzen aus Schenkungen an arme Individuen. Das Spendenaufkommen würde den 
Präferenzen der wohlhabenden Individuen entsprechen. 73 

Wenn der Staat das Marktergebnis aus der freiwillige Umverteilung nicht akzep-
tiert, wird er Sozialhilfe öffentlich bereitstellen. Für eine öffentliche Bereitstellung 
läßt sich aus paternalistischen Gründen argumentieren. Hierbei wird unterstellt, 
daß "der Staat eingreifen sollte, weil er besser weiß, was im Interesse seiner Bürger 

70 Vgl. Kap. 1.2. 
71 "Wer sich weigert, zumutbare Arbeit zu leisten, hat keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunter-

halt"(§ 25 Abs. 1 BSHG). 
72 Südd. Zeitung v. 21.2.1992. 
73 Zur freiwilligen Umverteilung: vgl. Musgrave 1987, Bd. 1, S. 125ff. 
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ist, als diese selbst".74 Wenn der Staat wünscht, daß gewisse Grundbedürfnisse 
(basic needs)75 bei allen Bürgern in jedem Fall gedeckt sein sollten, so wird er das 
private Gut Sozialhilfe als meritorisches Gut76 bereitstellen; "meritorische Güter 
sind Güter, deren Bereitstellung die Gesellschaft (unabhängig von den Präferenzen 
des individuellen Konsumenten) zu begünstigen[ .. ) sucht".77 

Dementsprechend ist die öffentliche, steuerfinanzierte Sozialhilfe in Deutschland 
ausgestaltet. Ihr Wesen besteht im Gegensatz zur beitragsfinanzierten Sozialversi-
cherung gerade darin, daß niemand Hilfe versagt werden darf. Es müssen keine 
Beiträge und keine Steuern bezahlt worden sein, um in einer Notlage Sozialhilfe-
empfänger werden zu können. Sozialhilfe als "Garant der Hilfe in Notlagen"78 

schützt alle Individuen einer Gesellschaft und ermöglicht ein Leben am kulturellen 
Existenzminimum. 

Diese Begründungen führen zur Interpretation der Sozialhilfe als "öffentlich be-
reitgestelltes privates Gut", vergleichbar mit Bildung und medizinischer Versor-
gung79 Im Diagramm von Stiglitz läßt sich Sozialhilfe folgendermaßen einordnen: 

74 Stiglitv'Schönfelder 1989, S. 108. 
75 Hare 1988, S. 69. 
76 Sowohl private als auch öffentliche Güter können meritorische Güter sein (vgl. Musgrave 1987, 

Bd. 1, S. 100). 
77 Musgrave 1987, Bd. 1, S. 100; von der Diskussion über den Zusammenhang zwischen social, 

private und merit goods im Vorfeld des Musgrave-Aufsatzes von 1969 wird hier abgesehen (vgl. 
Musgrave 1959, Head 1966, Mc Lure 1968, Andel 1969). 

78 Giese 1983, S. 336. 
79 Vgl. Stiglitv'Schönfelder 1989, S. 123ff; Stiglitz 1974 und Hare 1988 (Bildung); Atkinson/Stiglitz 

1980, S. 497ff; Frank/Gaynor 1991 (Mental Health Services). 
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Abb. 1: Sozialhilfe als öffentlich bereitgestelltes privates Gut 

Die Grenzkosten der Bereitstellung von Sozialhilfe für ein zusätzliches Individuum 
(mc) lassen sich mit den entsprechenden Grenzkosten für Bildung vergleichen.80 

Das Ausschlußprinzip ist theoretisch anwendbar, aber es wird aus den oben darge-
legten Gründen nicht angewendet. 

Interpretiert man Sozialhilfe als ein an sich privates Gut, das aus meritorischen 
Gründen öffentlich angeboten wird, so ist übermäßiger Konsum zu erwarten. Des-
halb sind Konsumbeschränkungsverfahren (Rationierungsverfahren) angebracht. Im 
Bereich der Sozialhilfegewährung lassen sich zwei Verfahren feststellen. Zum ei-
nen werden Mitgliedern gleicher Sozialhilfeempfängergruppen in Form des Regel-
satzes81 dieselben Mengen des Gutes Sozialhilfe zur Verfügung gestellt. Zum an-
deren bekommt man Sozialhilfe nicht nach einem Telefongepräch mit einem Sozi-
alarbeiter, sondern muß sich einer umfangreichen Bedürfnisprüfung unterziehen. 
Dieses Verfahren ist als Rationierungsverfahren in Form von Warteschlangenbil-
dung zu verstehen. Nur die wirklich Bedürftigen, so nimmt man an, nehmen unan-
genehme Wartezeiten in Kauf. 82 

80 " ... there seems little question that the marginal cost of educating an additional individual is sub-
stantial" (Stiglitz 1974, S. 350). 

81 Vgl. Kap. 1.2. 
82 Vgl. Stiglitz/Schönfelder 1989, S. l25ff. 
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2.4 Ein Modell für sozialpolitische kommunale Reaktionen 

2.4.1 Das Modell von Orr 

Orr ( 1976)83 wendet in seinem Aufsatz die Theorie öffentlicher Güter auf das öf-
fentliche Gut Einkommensumverteilung (income redistribution) an. Es handelt sich 
um ein nachfrageorientiertes Medianwähler-Modell.84 Der Umfang der Umvertei-
lung wird aus dem Nutzenmaximierungskalkül der einzelnen Steuerzahler abgelei-
tet, die außer ihrem eigenen auch das Einkommen der Transferempfänger in ihrer 
Nutzenfunktion berücksichtigen. Dabei wird das Einkommen der Steuerzahler ge-
mindert, wenn die steuerfinanzierten Transfers zunehmen. Da die Steuerzahler un-
terschiedliche Einkommen beziehen und verschiedene Präferenzen haben, ergeben 
sich verschiedene optimale Pro-Kopf-Transferniveaus. Über das Pro-Kopf-Niveau 
stimmen Steuerzahler und Transferempfänger gemeinsam ab, wobei der Median 
der nutzenmaximalen Pro-Kopf-Transfers aller Steuerzahler realisiert wird. Dieses 
Modell wird von Orr empirisch getestet, indem er das größte amerikanische Sozi-
alhilfeprogramm AFDC (Aid to Families with Dependent Children) einer multiplen 
Regressionsanalyse unterzieht. Es konnte im empirischen Test nicht falsifiziert 
werden. 

In dieser Arbeit soll der von Orr entwickelte Modellansatz zur Erklärung sozial-
politischer kommunaler Reaktionen herangezogen werden. Insbesondere wird die 
Fragestellung untersucht, ob Kommunen auf steigende Sozialhilfeempfängerzahlen 
mit Kürzungen von freiwilligen sozialen Leistungen und Zuschüssen an Einrich-
tungen der Wohlfahrtspflege reagieren; diese Leistungen sind von Kommunalpoli-
tikern in ihrer Höhe bestimmbar, so daß sie Transfereinkommen im Sinne des Orr-
Modells darstellen. Dagegen ist die Höhe der Sozialhilfe von den Kommunen nicht 
direkt beeinflußbar. Wenn dieser Modellansatz auf kommunale Entscheidungen 

83 Orr, L.L. (1976), Income Transfers as a Public Good: An Application to AFDC, in: American 
Economic Review, Nr. 66/1, S. 359-371. 

84 Der Medianwähler ist der Wähler, bei dem die Zahl derjenigen, die ein höheres Staatausgabenni-
veau wünschen als er selbst, gleich der Zahl derjenigen ist, die ein niedrigeres Ausgabenniveau 
wünschen als er selbst (Stiglitz/Schönfelder 1989, S. 152). Medianwählermodelle sind Nachfrage-
modelle, die sich für die Untersuchung kommunaler Wahlentscheidungen als aussagekräftig erwie-
sen (vgl. Inman 1979, Pross 1982, Rubinfeld 1987, Bothe 1989, Ladd/Yinger 1989). Hierbei wird 
angenommen, daß der Medianwähler die Wählerpräferenzen für öffentliche Dienstleistungen wider-
spiegelt (vgl. Inman 1979, S. 278f). Einen guten Überblick über nachfrage- und angebotsorientierte 
Modelle zur Erklärung der langfristigen Entwicklung der Staatsausgaben liefern Pommereh-
ne/Kirchgässner 1991. 

Alexander Spermann - 978-3-631-75272-2
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:26:02AM

via free access



- 44 -

übertragen wird, so geht man davon aus, daß Kommunalpolitiker zumindest lang-

fristig den Wählerwillen ausführen. 

Dem Modell liegen folgende fünf Annahmen zugrunde: 

Annahme 1: Die Betrachtung konzentriert sich auf zwei Personengruppen - Steuerzah-

ler (i=l..n) und Transferempfänger G=I..p). Es wird davon abstrahiert, 

daß Steuerzahler auch Transferempfänger sein könnnen. Beispielsweise 

können Bezieher niedriger Einkommen Wohngeld erhalten und müssen 

dennoch Einkommensteuer bezahlen. Die Analyse bezieht sich jedoch 
auf Sozialhilfeempfänger, 85 die zumindest keine direkten Steuern zahlen. 
Umgekehrt sind Transferempfänger auch Steuerzahler, denn indirekte 
Steuern, wie Umsatz- und Verbrauchsteuern, werden auch von So-
zialhilfeempfängern erhoben. Doch können diese Steuerzahlungen als 

Minderung der Nettotransfers des Staates interpretiert werden: In Höhe 

der eingenommenen, indirekten Steuern verringern sich die Kosten für 

Transfers. "Echte" Steuerzahler beziehen dagegen ein Arbeitseinkom-

men, das um direkte Steuerzahlungen vermindert wird. Transferempfän-
ger beziehen kein Arbeitseinkommen, sondern erhalten ausschließlich 
Transfers. Im Hinblick auf die Fragestellung wird auch von anderen 

möglichen Gruppen, wie beispielsweise Arbeitslosen, die beitragsfinan-

ziertes Arbeitslosengeld beziehen, abstrahiert. 

Annahme 2: Transferleistungen werden durch Steuern finanziert, wobei jeder Steuer-

zahler einen gleich großen Anteil der Kosten für Transfers bezahlen muß. 

Diese Annahme ist einerseits realistisch, weil die zu untersuchenden 
freiwilligen sozialen Leistungen und Zuschüsse an Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege steuerfmanziert werden. Andererseits stellt es eine 
Vereinfachung dar, daß jeder Steuerzahler einen gleich großen Anteil an 

den Kosten für Transfers zu bezahlen hat. Private werden im wesentli-

chen über die Einkommen- und Grundsteuer sowie Gebühren, Unter-

nehmen im wesentlichen über die Gewerbe- und Grundsteuer zur Finan-

zierung kommunaler Ausgaben herangezogen.86 Für die Privaten läßt sich 

argumentieren, daß bei einer Besteuerung nach dem Leistungsfähig-
keitsprinzip ein absolut und relativ unterschiedlicher Anteil an Steuern 
bezahlt wird. Dagegen zahlen aufgrund der hohen Freibetragsregelungen 

85 Vgl. Kapitel 3.4.3.1. 
86 Vgl. Kapitel 1. 1. 
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nur größere Unternehmen Gewerbesteuer und nur Personengesellschaften 

sind einkommensteuerpflichtig; eine kleine Kapitalgesellschaft trägt 

demnach unterdurchschnittlich zu den kommunalen Einnahmen bei (s. 

Annahme 5). 

Annahme 3: Vereinfachend wird auch angenommen, daß alle Transferempfänger glei-

che Transferbeträge pro Kopf erhalten. Zumindest bei den freiwilligen 

sozialen Leistungen erhalten die Empfänger von Familien- und Sozial-

pässen gleiche Leistungen. 87 Bei den Zuschüssen an Einrichtungen der 

Wohlfahrtspflege läßt sich argumentieren, daß die bezuschußten Einrich-

tungen allen Transferempfängern offenstehen, wenn auch nicht alle 

Transferempfänger darauf zurückgreifen können (beispielsweise bei Kin-

dergärten oder Altenheimen) oder wollen (beispielsweise bei Beratungs-

stellen). Insofern erscheint ein Durchschnittswert zweckmäßig. 

Annahme 4: Die Nutzenfunktion der Steuerzahler, U;, hängt von ihrem eigenen 

Nettoeinkommen, Y;, und dem Einkommen der Transferempfänger, Yi, 

ab, wobei das eigene Einkommen mit größerem Gewicht in die Nutzen-

funktion eingeht. Die Nutzenfunktion der Transferempfänger, Ui, hängt 

nur von ihrem Einkommen, Yi, ab. Dabei werden positive, aber abneh-
mende Grenznutzen angenommen, so daß gilt: 

U; = U; (Y;, Y) mit Uy; > 0 und Uy;y; < 0 sowie Uyi > 0 und UyNi < O; 

Yi ist als Vektor des Einkommens der Transferempfänger zu verstehen. 

Die hier unterstellten Steuerzahler berücksichtigen nicht nur ihr eigenes 

Nettoeinkommen, sondern ebenso das Einkommen der Transferempfän-

ger. Die Motivation kann im Eigeninteresse der Steuerzahler liegen, weil 

beispielweise höhere Kriminalität aus fehlender finanzieller Unterstüt-

zung unterer Einkommensschichten resultieren könnte oder die Gefahr, 
unverschuldet in eine Notlage zu geraten, nicht ausgeschlossen werden 

kann. Vorstellbar sind jedoch auch altruistische Motive. Beide Motive 

entsprechen der Realität. 

Annahme 5: Über das Niveau der Pro-Kopf-Transfers, B, stimmen die Steuerzahler 

und Transferempfänger gemeinsam ab. 

Wie in einem demokratischen System üblich, sind Transferempfänger 

nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen. Illre Präferenzen werden bei der 

87 Vgl. Kapitel 2.2.1.1. 
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Bestimmung des optimalen Pro-Kopf-Transferniveaus beliicksichtigt. Im 
Orr-Modell wird das optimale Transferniveau aus dem Nutzenmaximie-
rungskalkül der Steuerzahler abgeleitet. Dadurch ergeben sich i Trans-
ferniveaus, die der Vektor B;• widerspiegelt. Es kann jedoch nur ein 
Transferniveau durch Mehrheitsentscheidung festgelegt werden. Hierbei 
wird angenommen, daß der Median des Vektors B;• dem optimalen 
Transferniveau a• entspricht. Die Transferempfänger beeinflußen damit 
a•. 

Die Medianwähler-Konstruktion erlaubt, die Wechselwirkung zwischen zuneh-
mender Sozialhilfeempfängerzahl und optimalem Pro-Kopf-Transferniveau zu be-
liicksichtigen. Erhöhen sich die Sozialhilfeempfängerzahlen, so müssen c.p. weni-
ger Steuerzahler mehr Steuern zur Finanzierung der Transferzahlungen aufbringen. 
Dadurch sinkt deren Einkommen, so daß - wie unten noch gezeigt wird - ein nied-
rigeres Transferniveau optimal ist. Gleichzeitig stellen die Transferempfänger eine 
größere Wählergruppe, deren Interessen bei der Auswahl des optimalen a• be-
liicksichtigt werden müssen. 

Welches Pro-Kopf-Transferniveau, B;, ist für einen einzelnen Steuerzahler opti-
mal? Hierzu wird die Nutzenfunktion des i-ten Steuerzahlers bei gegebenen Ein-
kommen und Präferenzen maximiert - unter der Nebenbedingung, daß die Transfers 
steuerfinanziert werden. 

Die Nutzenveränderung für den i-ten Steuerzahler, die sich aus einer Variation des 
Transferniveaus B ergibt, lautet: 

Gemäß der zweiten Annahme, wonach jeder Steuerzahler einen gleich großen An-

teil an den Transferkosten trägt, läßt sich schreiben: . 
(2a) "fJ;=psB 

i=I 

(2b) nT,=psB 

(2c) 
iJ[; ps 
-=-
iB n 

Nun werden einige Vereinfachungen vorgenommen. So wird angenommen, daß mit 
einer Steigerung der Pro-Kopf-Transfers eine ebenso hohe Steigerung des Ein-
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kommens der Transferempfänger verbunden ist. Dies trifft bei der Erhöhung der 
freiwilligen sozialen Leistungen zu: Wenn beispielsweise im Rahmen eines Famili-
en- und Sozialpasses mehr Freifahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln gewährt 
werden, dann steigt das Einkommen der Transferempfänger. Bei den Zuschüssen 
an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege hängt die Einkommenssteigerung von der 
Art der bezuschußten Einrichtung ab: Kinder profitieren von Kindergärten, jedoch 
nicht von Altenheimen. 

(3) IJYi = l 
a3 

Ebenso nimmt das Einkommen der Steuerzahler im Ausmaß einer Steuerzahlung 
ab. Dabei wird unterstellt, daß es den Steuerzahlern nicht gelingt, die zusätzlichen 
Steuern auf Dritte zu überwälzen. 

(4) IJY, = -1 
ill', 

Dadurch vereinfacht sich die Gleichung (1): 

Da angenommen wird, daß der i-te Steuerzahler nach Nutzenmaximierung strebt, 
wird Gleichung (5) gleich Null gesetzt, so daß sich folgende Optimalbedingung 
ergibt: 

Grafisch läßt sich die linke Seite der Gleichung als Grenznutzenkurve, mb, die 
rechte Seite als Grenzkostenkurve, mc, zeichnen: 
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mc 

B~ 
1 

Abb. 2: Das Modell von Orr 

mb 

B 

Weshalb nimmt der Grenznutzen, mb, bei zunehmendem Transferniveau, B, ab? 
Wenn das Pro-Kopf-Transferniveau zunimmt, dann steigt das Einkommen der 
Transferempfänger, Yi' Ihr Einkommen geht jedoch mit einem positiven Vorzei-
chen in die Nutzenfunktion des i-ten Steuerzahlers, U;, ein. Bei steigendem Ein-
kommen der Transferempfänger nimmt der Grenznutzen des Nettoeinkommens des 
i-ten Steuerzahlers, oVi/ öYJ, ab. Die mb-Kurve ist eine fallende Kurve. 

Weshalb nehmen die Grenzkosten, mc, bei steigendem Transferniveau, B, zu? 
Wenn das steuerfinanzierte Pro-Kopf-Transferniveau zunimmt, dann steigt die 
Steuer(-kosten)belastung des i-ten Steuerzahlers. Dadurch sinkt sein Nettoeinkom-
men, Y;, so daß sein Grenznutzen,8U./of;, steigt. Die mc-Kurve ist eine steigende 
Kurve. 

Im Schnittpunkt der mb- und der mc-Kurve ergibt sich das optimale Transferni-
veau, B,*, das den Nutzen des i-ten Steuerzahlers maximiert. Wodurch wird das 
optimale Transferniveau bestimmt? Es erhöht sich, wenn sich die mc-Kurve nach 
rechts verschiebt. Dies ist beispielsweise bei einer Brutto-Einkommenserhöhung 
des Steuerzahlers der Fall, die seinen Grenznutzen senkt. Den gleichen Effekt hat 
eine Verringerung des Anteils der Transferempfänger an den Steuerzahlern. 

Das optimale Transferniveau, B,*, erhöht sich auch durch eine Verschiebung der 
mb-Kurve nach oben. Dies wäre beispielsweise bei einer verstärkten Berücksichti-
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gung der Transfereinkommen in der Nutzenfunktion der Steuerzahler der Fall, so 
daß der Grenznutzen, öU/iJY;, steigt. 

Wie wirkt sich der hier zu untersuchende Anstieg der Transferempfänger, p, im 
Orr-Modell auf das Transferniveau aus? Nehmen Transferempfänger zu, so ver-
schiebt sich c.p. die mc-Kurve nach links, weil der Quotient, p/n, größer wird. Im 
Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit sollen als Transferempfänger aus-
schließlich Sozialhilfeempfänger betrachtet werden. Deren Anstieg verringert im 
Orr-Modell das optimale Pro-Kopf-Transferniveau von B;• auf B;', wie Abbildung 
3 zeigt: 

mc 
mb 

B'. 
1 

B~ 
1 

mc' 

mc 

mb 

B 

Abb. 3: Zunehmende Sozialhilfeempfänger im Orr-Modell 

2.4.2 Die Erweiterung des Modells und die Ableitung der Hypothesen 

Das Orr-Modell läßt sich auf freiwillige soziale Leistungen und auf Zuschüsse an 
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege anwenden, da deren Höhe von den Stadtkrei-
sen bestimmt werden kann. Doch stimmen in der Bundesrepublik die Wähler nicht 
direkt über deren Höhe ab, sondern lediglich indirekt über die von ihnen gewählten 
Gemeinderäte. Deshalb muß eine weitere Annahme getroffen werden: 
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Annahme 6: Die von den Steuerzahlern und Transferempfängern gewählten Politiker, 

die über die Höhe der freiwilligen sozialen Leistungen und Zuschüsse an 
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege bestimmen, folgen - zumindest lang-
fristig - dem Wählerwillen. Von anderen Wählergruppen, wie alten Men-
schen, die ausschließlich beitragsfinanzierte Rente beziehen oder Studen-

ten, die von ihren Eltern finanziert werden, muß im Rahmen dieses Mo-

dells abgesehen werden. Im Vergeich zu den Gruppen der Steuerzahler 

und Transferempfänger dürften diese Gruppen vernachlässigbar klein 

sem. 

Um die Auswirkungen steigender Sozialhilfeempfänger und -kosten im Orr-Modell 
betrachten zu können, wird es erweitert und modifiziert. Auf die Abszisse wird die 
Anzahl der Sozialhilfeempfänger, q, auf die Ordinate werden die Sozialhilfekosten 

je Sozialhilfeempfänger angetragen (s. Abb. 4). In bezug auf Sozialhilfe wird eine 

weitere Annahme eingeführt: 

Annahme 7: Es fallen je Sozialhilfeempfänger gleich hohe Sozialhilfekosten an, die 

steuerfmanziert werden. Im Gegensatz zur beitragsfmanzierten Sozial-

versicherung wird Sozialhilfe in der Bundesrepublik steuerfmanziert. Zur 
Vereinfachung wird von den unterschiedlichen Sozialhilfekosten je Emp-
fänger, die in Abhängigkeit von Regelsätzen und Mehrbedarfen variieren, 

abstrahiert. Da diese Kosten stark schwanken, erscheint die Annahmeei-

nes Durchschnittswerts zweckmäßig. 

In Abbildung 4 wird dargestellt, daß die Zunahme von Sozialhilfeempfängern von 

q, auf q,, die als Nachfrage (NE) nach Sozialhilfe interpretiert wird, zu konstanten 
zusätzlichen Kosten führt. Die siebte Annahme impliziert eine waagrechte Sozi-
alhilfe-(Grenz-)kostenkurve, die als Sozialhilfe-Angebotskurve, AT(SH), interpre-
tiert wird. 
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t------+---------+-------AT (SH) 

q 

Abb. 4: Sozialhilfe als Pflichtleistung 

Aus dem Orr-Modell wurde in Kapitel 2.4.1. abgeleitet, daß zunehmende Sozialhil-
feempfängerzahlen das Pro-Kopf-Transferniveau verringern. Dieser Zusammen-
hang wird in das erweiterte Orr-Modell integriert. Daraus resultiert Abbildung 5: 

Sozfreiw/q 

Abb S: Freiwillige soziale Leistungen im erweiterten 
Orr-Modell 
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Führt man die Abbildungen 4 und 5 in einem Diagramm zusammen, ergibt sich: 

Sozfreiw/q 
SH/q NE (q2 ) 

AT (Sozfreiw) r-----.:.. 
AT(SH) 

q 

Abb. 6: Sozialhilfe und freiwillige soziale Leistungen im erweiterten Orr-
Modell 

Erhalten die Stadtkreise Finanzzuweisungen von anderen Gebietskörperschaften, 
beispielsweise einen Soziallastenausgleich für überdurchschnittliche Sozialhilfe-
kosten, so verringern sich die kommunalen Kosten je Sozialhilfeempfänger. Da-
durch verschiebt sich die Sozialhilfe-Angebotskurve nach unten - von AT (SH) auf 
AT'(SH), wie Abbildung 7 zeigt: 

Soz-
freiw/q 

SH/q 

NE(q,) 

1 _____ A_T~(~Sozfreiw) 

t------+--~------<t--------AT (SH) 
t------+---~-----<t--------AT' (SH) 

q 

Abb. 7: Finanzzuweisungen zur Verringerung der Sozialhilfekosten im 
erweiterten Orr-Modell 
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Aus dem erweiterten Orr-Modell werden drei Hypothesen abgeleitet: 

Hypothese 1: Wenn die Sozialhilfekosten eines Stadtkreises zunehmen, dann werden 
die freiwilligen sozialen Leistungen und Zuschüsse an Einrichtungen 
der Wohlfahrtspflege je Sozialhilfeempfänger gekürzt. 

Hypothese 2: Wenn die Sozialhilfekosten eines Stadtkreises steigen, dann wird ver-
sucht, den Zuwachs an Sozialhilfeempfängern zu verringern. Dies ge-
schieht sowohl über Abschreckungsmaßnahmen der Sozialämter als 
auch über Maßnahmen zur Kostenverlagerung. 

Hypothese 3: Eine Kommune wird bestrebt sein, den Anteil der selbstfinanzierten 
Sozialhilfekosten möglichst gering zu halten. Deshalb ist zu erwarten, 
daß auf spezielle Bundes- oder Landeszuweisungen zum Ausgleich der 
Sozialhilfekostenbelastung gedrungen wird. 

2.5 Ein Modell für finanzpolitische kommunale Reaktionen 

2.5.1 Das Modell von Yinger 

Yinger (1986)88 versucht in seinem Aufsatz den Einfluß von Kostenfaktoren auf 
die Bereitstellung lokaler öffentlicher Dienstleistungen89 zu modellieren: "The 
purpose of this paper is to provide a general treatment of fiscal disparities across 
cities, with a focus on cost disparities. "90 

Yinger unterscheidet Städte anhand ihrer Einnahmenstrukturen ("cities with lower 
tax bases") und Ausgabenstrukturen ("high-cost cities"). Fiskalische Verschieden-
heiten bestehen einerseits, wenn einige Städte die Einnahmen zur Finanzierung ei-
ner bestimmten Ausstattung mit öffentlichen Dienstleistungen leichter aufbringen 
können als andere Städte,91 und andererseits, wenn einige Städte diese öffentlichen 
Dienstleistungen mit relativ höheren Kosten als andere produzieren. Während die 

88 John Yinger (1986), On Fiscal Disparities across Cities, in: Journal ofUrban Economics, S. 316-
337. 

89 Yinger spricht von "local public services", ebda., S. 316. 
90 Ebda., S. 317. 
91 Beispielsweise aufgrund einer steuerlich günstigeren Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur. 
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Auswirkungen von "tax-base disparities" auf das kommunale Ausgabeverhalten in 
der Literatur bereits intensiver untersucht wurden, fehlen bisher - nach Ansicht von 
Yinger - tiefergehende Untersuchungen zur Verbindung zwischen Kostenfaktoren 
und Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen. 

Yinger differenziert bei den Kosten der öffentlichen Dienstleistungsproduktion 
(public production) zwischen den Kosten für "intennediate output" und "final out-
put". "Intennediate outputs" sind Aktivitäten der öffentlich Beschäftigten; bei-
spielsweise bestehen die Kosten einer Chemie-Vorlesung aus den Kosten der ln-
putfaktoren Personal und Material. "Final outputs" sind die von Haushalten bewer-
teten öffentlichen Leistungen, wie zum Beispiel der Schutz vor Feuer oder der 
Schutz vor Kriminalität; deren Kosten setzen sich aus den Kosten für "intennediate 
outputs" und den "environmental costs" zusammen: "[ ... ] a harsher environment 
imply higher costs for public service". 92 

Zwei Beispiele zur Verdeutlichung: Ein gegebenes "Feuerschutzniveau" kostet in 
einer Hochhaussiedlung mehr als für weit verstreute Ziegelhäuser auf dem flachen 
Land. Kommunen in dicht besiedelten Gebieten haben bezüglich der öffentlichen 
Dienstleistung "Feuerschutz" Kostennachteile gegenüber Kommunen in weniger 
dicht besiedelten Gebieten. Und die kommunalen Kosten, ein bestimmtes Bil-
dungsniveau zu erreichen, sind um so geringer, je höher das Bildungsniveau der 
Eltern, weil davon ausgegangen werden kann, daß deren außerschulische Unterstüt-
zung für ihre Kinder qualifizierter ausfüllt. Yingers Ansatz zielt auf diesen Zu-
sammenhang ab: "I explicitly model the link between local public outputs, with a 
focus on environmental costs. "93 

Yinger formalisiert diese Überlegungen in einem "Medianwähler-Modell". Er geht 
von einem nutzenmaximierenden Medianwähler aus, der sein Einkommen für Kon-
sum, Miete und Steuern ausgibt. Dabei muß er neben seinem eigenen Budget auch 
das von den Kosten der öffentlichen Dienstleistungsproduktion abhängige städti-
sche Budget in sein Maximierungskalkül miteinbeziehen. Der Medianwähler ma-
ximiert seine Nutzenfunktion unter zwei Nebenbedingungen: "The median voter 
selects service levels [ ... ] so as to maximize her utitlity subject to her budget con-
straint and her jurisdictions's budget constraint. "94 

92 Ladd/Yinger 1989, S. 79. 
93 Yinger 1986, S. 318. 
94 Ebda., S. 318. 
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Die Kostenfaktoren werden in einem kommunalen Ausgabenmodell (Cost Factors 
in a Model of Local Expenditure Determination) unter folgenden Annahmen for-
malisiert: 

l. Eine Stadt bietet öffentliche Dienstleistungen an, die sie durch eine Vermö-
gensteuer finanziert 

2. Alle Einwohner erhalten den gleichen Umfang öffentlicher städtischer Leistun-
gen 

Die Nutzenfunktion des Medianwählers hängt vom privaten Konsum (Z), vom 
Wohnraum (H) und vom Angebot an öffentlichen Dienstleistungen (Oi) ab: 

(l) U (Z,H,O) mit i=l, ... ,n; U,,Uh, U0 > 0 und U .. , Uhh, U00 < 0 

Z Konsumgüterbündel mit einheitlichem und normalisiertem Preis 
(P, = l) 

H Wohnraum, der zum Preis Ph gemietet werden kann 

0 "final output" der öffentlichen Dienstleistung i pro Haushalt 

Der Medianwähler verwendet sein Einkommen für privaten Konsum, Miete und 
Steuerzahlungen. Seine Budgetbeschränkung lautet: 

Y Einkommen 

PhH Miete des Medianwählers 

t Vermögensteuersatz 

r Diskontierungssatz für den mit Ph bewerteten Wohnraum 

PhH/r diskontierte Jahresmiete einer Wohnung, die dem Marktwert V (=Vermögen) 
entspricht 
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Darüber hinaus muß der Medianwähler bei seinem Nutzenmaximierungskalkül die 
kommunale Budgetbeschränkung beachten. Um die Bürger einer Stadt mit O; Ein-
heiten einer bestimmten öffentlichen Dienstleistung i pro Haushalt versorgen zu 
können, muß eine Stadt eine bestimmte Summe pro Haushalt ausgeben. Dieser Be-
trag ist von der städtischen Kostenstruktur abhängig: 

E; Ausgaben des Staates pro Haushalt für die öffentliche Dienstleistung i (public 
expenditure) 

P; Preisindex für die Inputs, die bei der Produktion der öffentlichen Dienstlei-
stung benötigt werden 

C; Vektor der "environmental cost" -Variablen, die für die Produktion der öf-
fentlichen Dienstleistung i relevant sind 

Als Budgetbeschränkung der Kommune ergibt sich: 

lll; Meßgröße für Finanzzuweisungen als Prozentsatz der Ausgaben für die öf-
fentliche Dienstleistung i 

A Höhe der Mittelzuwendungen an die Kommunen außerhalb des Finanzaus-
gleichs sowie alle kommunalen Einnahmequellen ohne Vermögensteuer 

V Wert des kommunalen Vermögens (Geld- und Betriebsvermögen) pro Haus-
halt 

Der Medianwähler maximiert seine Nutzenfunktion (1) unter den Nebenbedingun-
gen (2) und (4). Die Bedingungen erster Ordnung werden nach Z, H, jedem O; und 
t aufgestellt. Es interessiert hier vor allem der Zusammenhang zwischen privaten 
Gütern und öffentlichen Dienstleistungen. 

(5) (6U/60;)/(6U/6Z) = (6E/60;)(V/V)(l-m;) 
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Die linke Seite dieser Maximierungsbedingung läßt sich als Grenzrate der Substi-
tution zwischen O; und Z interpretieren. Die rechte Seite von (5) setzt sich aus den 
Grenzkosten einer zusätzlichen Einheit O;, (6E/6O;),95 dem Steuerpreis des Me-
dianwählers, (V/V),96 und dem kommunalen Anteil jeder für O; ausgegebenen 
Geldeinheit, (1-m;), zusammen. Die letzten beiden Faktoren stellen Shift-Parameter 
der Grenzkostenkurve dar. 

Gleichung (5) läßt sich graphisch in einem O;-Z-Diagramm veranschaulichen: 

o. 
1 

o• ---------------------
' 

0 z• z 

Abb. 8: Das Modell von Yinger 

Kurve II spiegelt die linke Seite der Gleichung wider. Es handelt sich um eine In-
differenzkurve des Medianwählers, die als Inverse der Grenzrate der Substitution 
zwischen O; und Z abgebildet ist: Kurve II entspricht [(6U/6O;)/(6U/6Z)]·1 

Kurve P1P2 spiegelt die rechte Seite der Gleichung wider. Es handelt sich um die 
lokale Produktionsfunktion öffentlicher Dienstleistungen einer Kommune, wobei in 
P1 keine öffentliche Dienstleistungsproduktion stattfindet, und in P2 keine private 
Güterproduktion. Die lokale Produktionsfunktion entsteht über die Bildung der 

95 Die öffentliche Güterproduktionsfunktion definiert Yinger als Beziehung zwischen "Public Output" 
und "Public Expenditure", Oi = Oi(Ei). Die Umkehrfunktion der Produktionsfunktion ist die Ko-
stenfunktion Ei= Ei(Oi) mit den Grenzkosten dEi/dOi > 0. 

96 Wenn das Vermögen des Medianwählers größer als das kommunale Durchschnittsvermögen pro 
Haushalt ist, dann zahlt der Medianwähler einen relativ höheren Betrag an Vemögensteuem (vgl. 
Ladd/Yinger 1989, S. 217). 
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Umkehrfunktion der Gleichung der rechten Seite: Kurve P1P2 entspricht 
[(6E/60;)(V/V)(l-m;)]-I 

Die nutzenmaximale Kombination aus öffentlichen Dienstleistungen und privaten 
Gütern, O;• und z•, für den Medianwähler befindet sich dort, wo der Grenznutzen 
des Medianwählers gleich den Grenzkosten der öffentlichen Dienstleistungspro-
duktion ist. 

2.5.2 Die Erweiterung des Yinger-Modells 

In Kapitel 2.3. wurde herausgearbeitet, daß Sozialhilfe als "öffentlich bereitgestell-
tes privates Gut" interpretiert werden kann. Yinger wendet sein Modell auf 
"öffentliche Dienstleistungen" an, die im Prinzip auch privat angeboten werden 
können (z.B. Bildung).97 So lassen sich Yingers Überlegungen auf die unter-
schiedliche Sozialhilfekostenbelastung baden-württembergischer Stadtkreise über-
tragen. Stadtkreise mit hoher Sozialhilfebelastung können als "high-cost cities", 
Stadtkreise mit geringer Sozialhilfebelastung als "low-cost cities" interpretiert wer-
den. Diese Interpretation erscheint zulässig, weil die Sozialhilfekostenentwicklung 
in den achtziger Jahren die höchsten Steigerungsraten aufwies - und damit alle an-
deren städtischen Kostenfaktoren dominierte. Ebenso lassen sich Einnahmen-
schocks über die städtische Budgetfunktion modellieren. 

Zunächst wird die Nutzenfunktion des Medianwählers durch die Berücksichtigung 
des "öffentlich bereitgestellten privaten Gutes" Sozialhilfe modifiziert:98 

(l)• U = U (Z, Ü; ,SHC;) mit i = 1, ... ,n; Ushcj > 0 und Ushcj< 0 

SHC; "Öffentlich bereitgestelltes privates Gut" Sozialhilfe der Kommune j 

Die Budgetrestriktion des Medianwählers wird um Vermögen- und Gewinnsteuer-
zahlungen erweitert. Zinszahlungen auf den städtischen Schuldenbestand fließen 

97 Die Unterscheidung zwischen "Publicly Provided Private Goods" und "Public Goods" ist im Hin-
blick auf die Optimalitätsbedingungen wichtig. Während in dem hier anzuwendenden Modelltyp die 
Optimalitätsbedingung analog zum privaten Güterfall gebildet werden kann, gilt im Public Good-
Fall die Samuelson-Bedingung, wonach die summierten Grenzraten der Substitution der Individuen 
gleich den Grenzkosten des öffentlichen Gutes sein müssen (vgl. Atkinson/Stiglitz 1980, S. 484ft). 

98 Vgl. Atkinson/Stiglitz 1980, S. 498 und das erweiterte Orr-Modell in Kapitel 2.4. 
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indirekt über Steuerzahlungen in die Budgetrestriktion - unter der Annahme, daß 
die Steuerbelastung des Medianwählers relativ höher ausfallen muß, je höher der 

städtische Schuldenbestand ist. 99 

(2)* Y = Z + (t1+ti)V + ~ G 

t1 Hebesatz für die Grundsteuer A 

ti Hebesatz für die Grundsteuer B 

~ Hebesatz für die Gewerbesteuer 

V Vermögen als Bemessungsgrundlage für die Grundsteuem100 

G Gewerbeertrag als Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer 

Die Sozialhilfekostenbelastung einer Kommune, SHC;, wird nun als "Shift-Parame-
ter" in die kommunale Ausgabenfunktion, E;, eingeführt. Von einer Modellierung 
der Sozialhilfekosten als "environmental cost variable" wurde abgesehen. 101 

Die modifizierte Ausgabenfunktion setzt sich damit aus der kommunalen Kosten-
funktion, den Kosten für die städtische Verschuldung und dem "Shift-Parameter" 
Sozialhilfekosten zusammen: 

(3)* E; = LC; (O;, P;) + rD + SHCi mit öLC/öO; > 0, ö2LC/öO;2> 0 

LC; Kommunale Kostenfunktion 

SH Ci Sozialhilfekosten der Kommune j 

r Durchschnittszinssatz für die kommunalen Schulden 

D Kommunaler Schuldenbestand 

99 Weiterhin wird angenommen, daß sich die Kommune nicht bei ihren Bürgern verschuldet. 
100 Von einer Differenzierung der Bemessungsgrundlage, des Einheitswertes der land- und forstwirt-

schaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) und der bebauten und unbebauten Grundstücke 
(Grundsteuer B), wird abstrahiert. 

l O I Sozialhilfekosten als "environmental cost variable" im Sinne Yingers zu verstehen, läßt sich fol-
gendermaßen begründen: Je größer der Anteil an Sozialhilfeempflingern in einer Stadt ist, desto 
teurer wird auch die Bereitstellung anderer öffentlicher Dienstleistungen. Beispielsweise verteuern 
Obdachlose, die Sozialhilfe beziehen, die Erstellung öffentlicher Dienstleistungen, wie zum Beispiel 
die Reinigung von Parkanlagen, Anlagen der Universität oder Kinderspielplätzen von Hundekot 
und zerbrochenen Glas. Dieser Verteuerungseffekt würde sich in einer Drehung der kommunalen 
Kostenfunktion um Punkt A in Abbildung 9 nach unten ausdrücken. Da sich dieser Effekt empi-
risch nicht überprüfen läßt, wurde von einer Modellierung abgesehen. 
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Höhere Sozialhilfekostenbelastungen verschieben die kommunale Ausgabenfunkti-
on unmittelbar über den "Shift-Parameter" SHCi. Der exogene "Sozialhilfe-Schock" 
läßt sich in ein Oi-Z-Diagramm übertragen: 

0 C HA' A z 

Abb. 9: Exogener Sozialhilfeschock im Yinger-Modell 

In Abbildung 9 entspricht die Kurve AB der kommunalen Ausgabenfunktion E,.: 
Bewegt man sich von Punkt A auf der Z-Achse nach links, so werden damit die 
Ausgaben für öffentliche Güter Ei (public expenditure) gemessen. In Punkt Aist Ei 
= 0 und die Ausgaben für privaten Konsum Z sind maximal, in Punkt B ist Ei ma-
ximal und Z = 0. Die kommunale Ausgabenfunktion kann als Budgetkurve inter-
pretiert werden, die aufgrund der Annahme über die Kosten- bzw. Produktions-
funktion konkav verläuft. 102 

Der Sozialhilfekostenanstieg, SHC;, verschiebt die Ausgabenfunktion (von AB auf 
A'B'). Dieser Effekt entspricht einer Pauschalsteuererhöhung103 von t1 (=HA/OA) 
auf~ (=CA/OA). 104 Städte mit geringeren Sozialhilfekosten können demnach c.p. 
mit ihren öffentlichen Ausgaben einen höheren "public output", 0,, produzieren als 
Städte mit höheren Sozialhilfekosten. Ebenso verringert sich das private Konsum-
niveau des Medianwählers, Z, in hochbelasteten Städten. 

102 Vgl. Schumann 1980, S. 218 und Gleichung (3)*. 
103 Varian 1989, S. 26. 
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Gleichzeitig gehen höhere Sozialhilfeausgaben, SHC;, mit einem positiven Vorzei-
chen in die Nutzenfunktion des Medianwählers ein. Dieser positive Effekt dürfte 
jedoch so gering sein, daß er den negativen Budgeteffekt - Z und O; - nehmen ab, 
nicht überkompensieren kann. 
Aus diesen Modellüberlegungen läßt sich folgende Hypothese ableiten: 

Hypothese 4: Der Anstieg der Sozialhilfebelastung der Stadtkreise führt c.p. zu einer 
Verringerung des public outputs in Form kommunaler Investitionen 

(Oinv)-

Diese Hypothese soll im Hinblick auf die empirischen Untersuchungen differen-
ziert werden. Folgende Investitionsarten105 lassen sich unterscheiden: 

l. Gesamtinvestitionen 

2. Eigenfinanzierte Gesamtinvestitionen 

3. Bauinvestitionen 

4. Eigenfinanzierte Bauinvestitionen 

5. Sozialinvestitionen 

6. Eigenfinanzierte Sozialinvestitionen 

Hypothese 4 wird somit in sechs Unterhypothesen aufgeteilt. Alle sechs Investiti-
onsarten sollen als abhängige Variablen im Rahmen ökonometrischer Untersu-
chungen getestet werden. Ziel ist es, den Erklärungsgehalt städtischer Sozialhilfe-
kosten als zusätzlichen Bestimmungsgrund kommunaler Investitionen herauszufil-
tem. Dazu werden zwei Schätzgleichungen miteinander verglichen: Schätzglei-
chung 1 umfasst die wichtigsten, in bisherigen empirischen Untersuchungen als si-
gnifikant herausgearbeiteten Bestimmungsgründe kommunaler Investitionen. In 
Schätzgleichung 2 wird zusätzlich die unabhängige Variable Sozialhilfeausgaben 
aufgenommen. 106 

Hypothese 4 basiert auf der c.p. Bedingung. Lockert man diese Bedingung, so ist 
denkbar, daß Anpassungsreaktionen der Kommunen den negativen Effekt des So-
zialhilfeanstiegs auf die Investitionen zumindest teilweise kompensieren. Dies ist 

104 Vgl. Musgrave 1987, Bd. 3, S. 25ft". 
105 Diese Variablen werden in Kapitel 3.4.4. operationalisiert. 
106 Vgl. ausführlich Kapitel 3.3.3. 
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insbesondere bei hohen Sozialhilfesteigerungsraten und hohem Sozialhilfeniveau 
sehr wahrscheinlich, weil sich dann das Nutzenniveau des Medianwählers bei sin-
kendem public output verringern könnte. Die Kommunalpolitiker, so ist zu vermu-
ten, werden aufgrund ihres Wiederwahlinteresses, eine solche Situtation zu ver-
meiden suchen. 107 

Um mögliche Anpassungsreaktionen auf exogene Schocks zu veranschaulichen, 
wird Gleichung (4) schrittweise zu Gleichung (4.5) modifiziert: 

(4.l.) IE;(O;,P;)(l-m;) = tV+NR 

NR Nettorücklagenentnahme: Differenz zwischen den Erlösen aus der Auflösung 
von Rücklagen und der Zuführung zu den Rücklagen 

Hypothese 5: Die Kommune wird durch Auflösung ihrer Rücklagen, NR, versuchen, 
die Einschränkung kommunaler Investitionen zu verhindern. Dies ist 
allerdings nur bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Höhe der Rücklagen, 
Rmin, möglich. 

(4.2.) LE;(O;,P;)(l-m;) = tV+NR+NV 

NV Nettovermögensveräußerung: Differenz zwischen den Erlösen aus dem Ver-
kauf städtischen Vermögens und dem Kauf von Vermögen 

Hypothese 6: Die Kommune wird versuchen, höhere Eigenfinanzierungsmittel zu ak-
tivieren, indem sie mehr städtisches Vermögen verkauft als kauft, also 
Netto-Vermögensveräußerungserlöse, NV, erzielt. 

(4.3.) IE;(O;,P;)(l-m;) = tV+NR+NV+NKA 

NKA Nettokreditaufuahme 

107 Daß Anpassungsreaktionen zu erwarten sind, dafür sprechen die theoretischen Überlegungen zu 
Cutback-Management (vgl. Kap. 2.2.2.). 
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Hypothese 7: Reicht der Rückgriff auf Eigenfinanzierungsmittel nicht aus, kann im 
Rahmen des kommunalen Haushaltsrechts auf Fremdfinanzierung, 
NKA, zurückgegriffen werden. Die Zinszahlungen auf die kommunale 
Schuld wirken sich über Gleichung (2)* negativ auf das Budget des 

Medianwählers aus, weshalb vorrangig auf Rücklagen und Vermögen 

zurückgegriffen wird. 

(4.4.) I,E;(Oj,P)(l-m) = tV+NR+NV+NKA+CH 

CH Gebühren 

Hypothese 8: Die Kommunen werden im Rahmen des Gemeindehaushaltsrechts ver-

suchen, über Gebührenerhöhungen die Kostendeckungsgrade ihrer öf-
fentlichen Dienstleistungen zu erhöhen. 

t1 Hebesatz für die Grundsteuer A 

ti Hebesatz für die Grundsteuer B 

V Wert des kommunalen Vermögens (Geld- und Betriebsvermögen) pro Haus-
halt 

t3 Hebesatz für die Gewerbesteuer 

G Gewinn 

Hypothese 9: Die Kommunen werden versuchen, die Hebesätze für die Grundsteuer 

A, (t1), die Grundsteuer B, (ti), und die Gewerbesteuer, (~), anzuheben. 
Dies wird als letztes Mittel geschehen, weil die höheren Steuersätze 

sich unmittelbar auf das Budget (Gleichung 2) des Medianwählers 

auswirken. 

Gleichung (4.5.) ist geeignet, die wichtigsten exogenen Schocks, denen sich die 
Kommunen in den achtziger Jahren ausgesetzt sahen, und die wichtigsten kommu-

nalen Anpassungsreaktionen zu illustrieren. Zu unterscheiden ist - wie in Kapitel 
2.1. gezeigt - zwischen Ausgaben- und Einnahmenschocks. Dabei steht der Anstieg 
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der Sozialhilfekosten, SHC;, im Mittelpunkt dieser Arbeit. Unerwartete Personal-
ausgabenzuwächse, Einbußen bei den Finanzzuweisungen aufgrund von Kürzungen 
des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs, m;, und unerwartete Steuereinnah-
menverluste, ( t, + t 2 ) V+ t3 G, führen ebenfalls zu Anpassungsreaktionen. 

Im Rahmen der empirischen Untersuchungen ist zu untersuchen, ob diese Anpas-
sungsreaktionen zu beobachten waren und, wenn ja, ob sich ein Reaktionsmuster 
gemäß den theoretischen Überlegungen zu Cutback-Management feststellen läßt. 
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Teil 3: Empirische Untersuchungen 

3.1 Datenbeschaffung als Hindernis für den Hypothesentest 

3.1.1 Sozialhilfestatistik 

Wieviel Sozialhilfeempfänger gibt es beispielsweise in Freiburg? Wieviel leben 
von Sozialhilfe? Wieviel kosten sie die Stadt Freiburg? Das sind Fragen, die - so 
einfach sie auf den ersten Blick klingen - ausführlicher Erörterung bedürfen. Da 
die Stadt Freiburg seit über zehn Jahren "Sozialhilfeberichte" veröffentlicht, soll an 
ihr exemplarisch gezeigt werden, welche Zahlen zu Sozialhilfeempfängern und 
Sozialhilfebelastung der Städte existieren, welche Zahlen in die Öffentlichkeit ge-
tragen werden, welche der Realität am nächsten kommen und welche für die Über-
prüfung der Hypothesen auszuwählen sind. 

Die amtliche Sozialhilfestatistik besteht aus zwei getrennten Erhebungsteilen: die 
Sozialhilfeempfänger werden mittels eines Individualzählblattes (sogenannte 
Zählblattstatistik), der Sozialhilfeaufwand wird aufgrund der während des Jahres 
vom Sozialhilfeträger durchgeführten Buchungen oder statistischen Aufzeichnun-
gen erfasst. 

3.1.1.1 Sozialhilfeempfängerzahlen 

Die Sozialhilfeempfängerstatistik unterscheidet zwischen einer kumulierten Jahres-
gesamtzahl und einer Bestandszahl zum Stichtag. In der kumulierten Jahresgesamt-
zahl werden alle "Bezieher von Sach- und Geldleistungen, die irgendwann im Be-
richtsjahr für einen kürzeren oder längeren Zeitraum laufende Hilfe zum Lebensun-
terhalt und/oder mindestens eine der Hilfen in besonderen Lebenslagen erhalten 
haben", 1 erfasst. Deshalb ist diese Zahl wesentlich höher als die sogenannte "Stich-
tagszahl", die alle Sozialhilfeempfänger, beispielsweise zum Stichtag 31.12. des 

Beck 1992b, S. 299. 
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Jahres, erfasst. Kurzzeithilfeempfänger fallen bei dieser Bestandsrechnung weitge-
hend heraus.2 

Zu beachten ist weiterhin, daß bestimmte Empfängergruppen nicht berücksichtigt 

werden. Darunter fallen die Empfänger ausschließlich einmaliger Leistungen, die 

Nichtseßhaften, die Empfänger persönlicher oder pauschaler Hilfen und die Deut-
schen im Ausland. 3 

Das Statistische Bundesamt und das Statistische Landesamt Baden-Württemberg 
veröffentlichen die kumulierte Jahresgesamtzahl als die Sozialhilfeempfängerzahl.4 

Lediglich für die Empfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von und in 
Einrichtungen werden noch Stichtagsergebnisse für das Jahresende ermittelt. 5 

In den Tabellen 3 und 4 wurden die Daten zu Sozialhilfeempfängern der neun ba-
den-württembergischen Stadtkreise zusammengestellt. In Tabelle 3 wird die kumu-

lierte Jahresgesamtzahl dokumentiert, die üblicherweise der Öffentlichkeit präsen-

tiert wird: die Sozialhilfebezieher der örtlichen und überörtlichen Träger außerhalb 

von und in Einrichtungen. Tabelle 4 enthält die Empfängerzahlen der örtlichen 
Träger außerhalb von und in Einrichtungen, und damit derjenigen Personen, für die 
die Städte direkt bezahlen. 

Exkurs: Wieviele Menschen in Freiburg "leben" von Sozi,alhilfe? 

Offiziell "lebten" 1990 genau 16361 Menschen von Sozialhilfe.6 Anhand der Sozi-

alhilfeberichte des Sozialamts läßt sich jedoch zeigen, daß im Jahr 1990 genau 
9892 Menschen mehr als ein Jahr von Sozialhilfe lebten,7 also Langzeit-Hilfeemp-

2 Kurzzeit-Hilfeempfünger, die am Stichtag Sozialhilfe beziehen, können nicht herausgerechnet wer-
den. So fallen bei Erhebung der Hilfeempfüngerz.ahl zum Stichtag 31.12. auch Hilfeempfünger 
darunter, die nur im Dezember und Januar auf Sozialhilfe angewiesen sind. 

3 Beck 1992b, S. 299. 
4 So wird vom Statistischen Bundesamt für 1989 die Sozialhilfeempfüngerz.ahl mit 3,6 Millionen 

angegeben. Das ist die laufende Empfüngerz.ahl außerhalb von und in Einrichtungen, bereinigt um 
Mehrfachz.ählungen (vgl. Statistisches Bundesamt 1991, S. 4, Tabelle 1.1.1.). 

5 Vgl. Statistisches Bundesamt 1991, S. 22ff. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg 
veröffentlicht Stichtagsdaten für Empfünger der Hilfe zum Lebensunterhalt seit 1984. 

6 Stadt Freiburg 1991, Sozialhilfebericht, S. 8. Im Gegensatz berichtet das Statistische Landesamt 
auf Anfrage eine Zahl von 15590. In Tabelle 3 wurde die höhere Zahl des Statistischen Amtes 
Freiburg benutzt - sie wurde auch der Öffentlichkeit berichtet .. 

7 Stadt Freiburg, Sozialhilfebericht 1991, S. 12. 
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fänger8 waren, und 8663 Menschen kurzfristig auf die Hilfe des Sozialamts ange-
wiesen waren. Addiert man die beiden Zahlen, so erhielten 18555 Menschen in ir-
gendeiner Form Leistungen vom Sozialamt. Tatsächlich "leben" allerdings "nur" 
9892 Menschen von Sozialhilfe.9 Außerdem müßten noch etwa hundert Nichtseß-
hafte, die ebenfalls Sozialhilfe beziehen, hinzugezählt werden. 

Daß der Öffentlichkeit "nur" 16361 und nicht 18555 Empfänger von Leistungen 
des Sozialamts (ohne Nichtseßhafte) berichtet werden, ist das Ergebnis einer will-
kürlichen Abgrenzung innerhalb der Gruppe der "Einkommensschwachen", die An-
spruch auf einmalige Leistungen des Sozialamts haben. Wer knapp über dem Sozi-
alhilfeniveau lebt und deshalb Weihnachts- oder Brennstoffbeihilfen erhält, ist -
nach der Statistik - kein Sozialhilfeempfänger. Wer knapp über dem Sozialhilfeni-
veau lebt und deshalb vom Sozialamt Bekleidungshilfe oder vorbeugende Gesund-
heitshilfe in einer besonderen Lebenslage erhält, ist - statistisch gesehen - Sozial-
hilfeempfänger.10 Wenn die Sozialamtsleitung wollte, könnte sie eine noch höhere 
Zahl veröffentlichen. 

Von der Sozialhilfeempfängerzahl als kumulierte Jahresgesamtzahl ist die 
Stichtagszahl zu unterscheiden. Diese niedrigere Sozialhilfeempfängerzahl ist die 
f'ür das Sozialamt relevante, die amtsintem benutzt wird. 11 Daß von seiten des Sta-
tistischen Landesamtes im wesentlichen laufende Zahlen abgefragt werden, be-
zeichnete Frank bereits 1984 als "Kardinalfehler der amtlichen Sozialhilfestati-
stik".12 

8 Die Definition Langzeit-Sozialhilfeempfänger wurde analog zur Statistik des Arbeitsamtes gebildet: 
Langzeitarbeitslose sind Menschen, die mehr als ein Jahr arbeitslos sind. 

9 Der Autor stieß auf den Punkt der "aufgeblähten" Empfängerz.ahl über die Berechnung der monat-
lichen Kosten des örtlichen Trägers pro Sozialhilfeempfänger, die sich 1990 auf lediglich 223 DM 
pro Monat beliefen. Selbst wenn noch die Aufwendungen des überörtlichen Trägers für die Frei-
burger Sozialhilfeempfänger hinzugezählt werden, bleibt die monatliche Kostenbelastung pro So-
zialhilfeempfänger mit 446 DM leicht unter dem gesetzlich festgelegten monatlichen Regelsatz 
(ohne Miete und Mehrbedarfsleistung) für 1990, der 447 DM beträgt (vgl. Stadt Freiburg 1991, 
Sozialhilfebericht). Da kein Sozialhilfeempfänger ausschließlich den Regelsatz erhält, sondern an-
gesichts teurer Mieten und des hohen Anteils von Alleinerziehenden in Freiburg wesentlich höhere 
Beträge erhält, lebt nur ein Teil der 16361 Sozialhilfeempfänger von Sozialhilfe. 

10 Vgl. Spermann 1991a. 
11 Die Relevanz der Stichtagsz.ahl für interne Untersuchungen wurde vom Freiburger, Mannheimer 

und Münchener Sozialamt bestätigt, "weil die hohe Fluktuation bei den Hilfeempfängern zu fal-
schen Eindrücken führen kann". 

12 Frank 1984, S. 107. Stichtagsz.ahlen wurden lediglich in Freiburg während des gesamten Untersu-
chungszeitraumes erhoben. Dabei wäre das nötig, um die Sozialhilfeempfänger zur Einwohnerz.ahl 
in Beziehung zu setzen, wie es das Statistische Landesamt - fälschlicherweise - praktiziert ( vgl. 
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Die fehlerhafte Sozialhilfeempfängerstatistik verhindert eine korrekte Armutsbe-
richterstattung. Sie verstellt den Blick auf die Tatsache, daß wesentlich mehr 
Menschen Leistungen vom Sozialamt erhalten als offiziell ausgewiesen. Parado-
xerweise werden die armutspolitisch besonders problematischen Nichtseßhaften 13 

aus der Sozialhilfeempfängerstatistik ausgeklammert, obwohl sie in der Regel So-
zialhilfe beziehen. 14 Außerdem wird nicht zwischen Langzeit- und Kurzzeithilfe-
empfängern unterschieden. Lediglich die etwa zehntausend Langzeit-Hilfeempfän-
ger "leben" von Sozialhilfe - zu dieser Gruppe zählen auch die Nichtseßhaften. Ih-
nen sollte im Rahmen einer Armutsberichterstattung besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. 15 

3.1.1. 2 Sozialhilfekosten 

Auch bei den Aufwendungen für Sozialhilfe wird zwischen örtlichem und überört-
lichem Träger sowie außerhalb von und in Einrichtungen unterschieden. Hier er-
wies es sich als Problem, die für Städtevergleiche geeignete Statistik zu finden. Zur 
Auswahl standen folgende Statistiken: 

1. Statistisches Bundesamt, Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 
Einzelplan 4 

2. Statistisches Bundesamt, Fachserie 13: Sozialleistungen, Reihe 2: Sozialhilfe 

3. Deutscher Städtetag, Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden 

4. Verband Deutscher Städtestatistiker, Reihe: Städte in Zahlen 

5. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistische Berichte "Öffentliche 
Sozialleistungen" 

6. Statistiken der Statistischen Ämter der einzelnen Stadtkreise 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 1991, Öffentliche Sozialleistungen, Teil 2, Tabelle 
7). Statt dessen geht die Entwicklung in die gegenteilige Richtung: Die Stadt Freiburg publizierte in 
ihrem bisher ausführlichsten Sozialhilfebericht von 1991 keine Stichtagszahlen mehr. Die amtsin-
tem benutzte Sozialhilfeempfiingerzahl wird also bewußt nicht mehr veröffentlicht. 

13 Nichtseßhafte sind Land- und Stadtstreicher im Gegensatz zu Obdachlosen i.e.S., die zur seßhaften 
Bevölkenmg gerechnet werden (Happe 1983, S. 360). 

14 Die Zahl der Nichtseßhaften wird auf etwa 150000 geschätzt (Hübner 1991, S. 63). Zum Ver-
gleich: 1990 bezogen - nach der offiziellen Sozialhilfeempfiingerstatistik - fast 3,8 Millionen Men-
schen Sozialhilfe. 

15 Vgl. Spermann l99lb. 
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7. Sozialhilfeberichte der einzelnen Stadtkreise 

8. Rechenschaftsberichte und Haushaltspläne der einzelnen Stadtkreise 

Die Statistiken des Bundesamtes schlüsseln lediglich bis zur Länderebene auf und 
entfallen damit als Datenquelle. Das Statistische Jahrbuch des Städtetags und die 
Veröffentlichungen des Verbandes Deutscher Städtestatistiker sind zwar grund-
sätzlich für Städtevergleiche geeignet, doch werden Sozialhilfebelastungsver-
gleiche nicht mehr oder gar nicht durchgeführt. So führten die Statistiker des Städ-
tetags noch 1982 und 1986 interkommunale Sozialbelastungsvergleiche durch. 16 

Diese Städtevergleiche werden jedoch aus methodischen Gründen nicht mehr 
durchgeführt: Die institutionellen und gesetzlichen Unterschiede zwischen den 
Bundesländern verunmöglichen dieses Vorhaben. 17 Der Verband Deutscher Städ-
testatistiker veröffentlicht nur sehr unregelmäßig Daten zum Städtevergleich, die 
auch kaum über die Städtetagsstatistiken hinausgehen. 

Die Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ermöglichen 
grundsätzlich den Stadtkreisvergleich. Wie unten noch ausführlich gezeigt wird, 
ließe sich mit den "Reinen Ausgaben des örtlichen Trägers außerhalb von und in 
Einrichtungen" ein Teil der tatsächlichen Kostenbelastung der Stadtkreise ermitteln 
- die direkten Sozialhilfekosten. 18 Doch wird dieser Posten erst seit 1985 erfasst, 
die Daten von 1980 bis 1984 lassen sich nicht aus den Statistischen Berichten ent-
nehmen.19 

Daten der städtischen Statistikämter liegen in der Regel nicht vor. Eine Ausnahme 
bildet die Stadt Freiburg, wo das Sozial- und Jugendamt sowie das Amt für Stati-
stik 1991 gemeinsam die Ergebnisse ihres in den achtziger Jahren aufgebauten, 
EDV-gestützten Sozialhilfe-Beobachtungssystems in Form eines detaillierten So-
zialhilfeberichts veröffentlichten. Wie im nachfolgenden Exkurs jedoch ausgeführt 
wird, wurden noch 1986 viel zu hohe Sozialhilfekosten an die Öffentlichkeit gege-
ben. 

16 Vgl. Deutscher Städtetag, Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden 1982, S. 310ft' und 1986, 
S. 272ft'. 

17 Vgl. Bures 1987b und Kapitel 1.2. 
18 Zur Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Sozialhilfekosten: vgl. Kap. 3.4.3.2. 
19 vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistische Berichte, K I - j/85, Teil 1, S. 3 und 

j/84, Teil 1. 
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Sozialhilfeberichte entfallen als Datenquelle, weil - wie bereits erwähnt - lediglich 
die Stadt Freiburg in den achtziger Jahren jährlich Berichte erstellte. Sie galten je-
doch noch Anfang der achtziger Jahre als "streng vertraulich".20 

Um vergleichbare Sozialbelastungsdaten für den Zeitraum 1980 bis 1992 zu erhe-
ben, mußten vor Ort eigene Berechnungen gemäß des Einzelplans 4 der kommuna-
len Haushalte angestellt werden. 

Exkurs: Die Sozialhilfekosten der Stadt Freiburg im Spiegel verschiedener Statisti-
ken 

Erhebliche Probleme ergeben sich, wenn man verschiedene Statistiken vergleicht, 
um die Sozialausgaben der Stadt Freiburg zu quantifizieren. Beispielhaft soll für 
das Jahr 1986 ein Vergleich durchgeführt werden. 

Die quantitativ umfangreichsten Sozialausgaben werden im Jahresheft des Statisti-
schen Amts der Stadt Freiburg ausgewiesen: Leistungen der Sozialhilfe u.ä. in Hö-
he von 100,5 Millionen DM, wobei darin auch durchlaufende Mittel enthalten 
sind.21 Die durchlaufenden Mittel wurden im folgenden Jahr ausgeklammert, so 
daß die Sozialausgaben auf 65,8 Millionen DM sanken. Statt dessen werden "die 
Aufwendungen und Ersätze hierfür ab dem Haushaltsjahr 1987 im Sachbuch für 
haushaltsfremde Vorgänge abgewickelt," heißt es dazu erläuternd im Sozialhilfe-
bericht der Stadt Freiburg.22 Durchlaufende Mittel sind Aufwendungen, die zwar 
der örtliche Träger ausbezahlt, die letztlich jedoch vom überörtlichen Träger über-
nommen werden. Das heißt, daß die Statistiker der Stadt die Sozialbelastung nach 
oben rechneten, indem sie Aufwendungen, die von Dritten erstattet wurden, als 
städtische Kosten auswiesen. 23 Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, daß sich 
zwischen 1982 und 1985 die Sozialhilfeempfängerzahlen in Freiburg verdoppelten. 

Die zweithöchsten Werte finden sich in der von der Stadtkämmerei herausgegebe-
nen Broschüre "Soll und Haben", in der der Doppelhaushalt 1989/90 in Kurzfas-

20 Letztlich bedurfte es der persönlichen Vorsprache beim Leiter des Freiburger Sozialamtes, Profes-
sor Hans-Peter Mehl, um die Sozialhilfeberichte von 1980 an zu erhalten. 

21 Stadt Freiburg, Amt für Statistik, Jahresheft 1987, S. 41. 
22 Stadt Freiburg, Sozialhilfebericht 1987, Anhang 3. 
23 Diese Praxis wurde von etwa zwei Dritteln der Stadt- und Landkreise geübt, weshalb auch die 

Sozialhilfekosten in den Statistiken des Landesamt nicht über die gesamte Zeitreihe ( 1980-92) 
verglichen werden können (vgl. Statistisches Landesamt 8--Württemberg, Die öffentliche Fi-
nanzwirtschaft 1987, S. 9). 
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sung dargestellt wird.24 Dort wird der "Zuschußbedarf des Einzelplans 4, Soziale 
Sicherung" berechnet, der in den achtziger Jahren am schnellsten zunahm. Für 
1986 werden 86,4 Millionen DM - die Differenz zwischen Einnahmen und Ausga-
ben des Verwaltungshaushalts gemäß Nachtragshaushalt 1986 - ausgewiesen. Auch 
dieser Betrag übertreibt die tatsächliche Kostenbelastung der Stadt durch Sozial-
hilfe; im Einzelplan 4 sind nicht nur die Pflichtleistungen, sondern auch die Soll-
und freiwilligen Leistungen der Stadt dokumentiert. 25 

Der Deutsche Städtetag definiert den Begriff "Zuschußbedarf' etwas anders - als 
Differenz der Ausgaben und Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaus-
halts. Für 1986 kommt der Städtetag deshalb auf 74,6 Mill. DM,26 also auf einen 
geringeren Betrag als die Stadtkämmerei Freiburg. 

Der Deutsche Städtetag berechnet jedoch noch den "Zuschußbedarf für Sozialhilfe 
nach BSHG", der für 1986 in Höhe von 36.257 TDM ausgewiesen wird. Dieser 
Betrag entspricht im wesentlichen den Angaben des Freiburger Sozialhilfeberichts 
(36.406 TDM),27 nur spricht man dort vom "Reinaufwand". 

Den Statistischen Berichten des Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs ist 
indes ein etwas höherer Betrag zu entnehmen, der wiederum eine leicht abwei-
chende Bezeichnung trägt: die "Reinen Ausgaben des örtlichen Trägers außerhalb 
von und in Einrichtungen" belaufen sich nach diesen Angaben für 1986 auf 40,5 
Millionen DM.28 

Im Jahr 1986 schwanken die Angaben über die gesamte Sozialhilfebelastung der 
Stadt Freiburg - je nach statistischer Quelle -zwischen 36 Millionen und 100 Mil-
lionen DM. Die direkte Sozialhilfekostenbelastung schwankt je nach Quelle zwi-
schen 36 und 40 Millionen DM. Lediglich im Freiburger Sozialhilfebericht finden 
sich Angaben zur indirekten Kostenbelastung des Stadtkreises, die in Form der 
Landeswohlfahrtsumlage, also den Ausgaben für den überörtlichen Träger in Höhe 
von 21,6 Millionen DM anfällt.29 Aus den Daten des Freiburger Sozialhilfeberichts 
läßt sich damit eine Gesamtsozialhilfebelastung in Höhe von 58,6 Millionen DM 

24 Stadt Freiburg, Soll und Haben 1989/90, S. 20. 
25 Vgl. Kapitel 3.4.3. 
26 Deutscher Städtetag, Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden 1986, S. 274. 
27 Stadt Freiburg, Sozialhilfebericht 1987, Anlage 3. 
28 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistische Berichte, K I l - j/86, Teil 1, S. 3. 
29 Vgl. Stadt Freiburg, Sozialhilfeberichte. 
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für 1986 errechnen. Dennoch wird bei der Veröffentlichung des Sozialhilfeberichts 
ein "Gesamtaufwand" von 66,4 Millionen DM angegeben; die Aufwendungen nach 
dem Jugendwohlfahrtsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz zum Sozialhilfe-
aufwand werden hinzugezählt. 30 Diese Praxis wird bis heute aufrechterhalten. 31 

Noch bis 1986 nutzten die Stadtstatistiker eine Gesetzeslücke, um sogar noch die 
durchlaufenden Mittel als städtische Sozialhilfekosten ausweisen zu können. Es 
läßt sich demnach festhalten, daß die Stadt Freiburg möglichst hohe Sozialhilfeko-
sten zu präsentieren versucht hat. 

3.1.2 Kommunale Finanzstatistik 

3. 1.2. l Datenquellen des Statistischen Landesamtes 

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg veröffentlicht zwei Statistiken im 
Bereich der Kommunalfinanzen: "die öffentliche Finanzwirtschaft" und die 
"Statistischen Berichte - Gemeindefinanzen in Baden-Württemberg". 

Für jedes Jahr erscheint ein Band "Die Öffentliche Finanzwirtschaft" - in der Regel 
mit mehrjähriger Zeitverzögerung. In diesen Jahresbänden finden sich Daten der 
vierteljährlichen Kassenstatistik und der Jahresrechnungsstatistik. Die Kassensta-
tistik ist für die Bildung von Zeitreihen ungeeignet: "In der Kassenstatistik sind 
unvollständige Angaben durch die Berichtsstellen über die haushaltstechnischen 
Verrechnungen, die Zuführungen von und zum Vermögenshaushalt, beim Nach-
weis von Zahlungsströmen und über die Abschlußbuchungen unvermeidlich. "32 

Die "Jahresrechnungsstatistik" ist grundsätzlich zu Zwecken des Stadtkreisver-
gleichs geeignet. 33 In den Jahresbänden finden sich indes lediglich einige Datenrei-
hen, die bis auf Stadtkreisebene aufgeschlüsselt sind. Ausgerechnet diese Tabellen 
- beispielsweise zu Steuereinnahmen - sind auf der Grundlage der Kassenstatistik 
zusammengestellt. 

30 Vgl. Stadt Freiburg 1988, Situationsbericht 1987 zur Entwicklung der Sozialhilfe, Anlage 3. 
31 Vgl. Stadt Freiburg 1991, Sozialhilfebericht 1991, Anlage 3 .1. und Badische Zeitung v. 25.7.1991. 
32 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Die öffentliche Finanzwirtschaft 1987, S. 9. 

Alexander Spermann - 978-3-631-75272-2
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:26:02AM

via free access



- 73 -

Ausschließlich Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik finden sich den 
"Statistischen Berichten", die jährlich erscheinen. 34 Diese Berichte entfallen als 
Datenquelle, weil sie keine Aufschlüsselung der Stadtkreise enthalten. 

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg erstellt amtsintem sogenannte 
"Strukturblätter", die jährlich für jede der über tausend Kommunen des Landes er-
stellt werden. 35 Die darin zusammengestellten Daten aus den Rechnungsergebnis-
sen der Gemeinden erlauben zwar Stadtkreisvergleiche, umfassen jedoch nur einen 
Bruchteil der für diese empirische Untersuchung benötigten Daten. 36 

3. 1.2.2 Haushaltspläne 

In Haushaltsplänen wird zwischen laufenden und investiven Einnahmen und Aus-
gaben einer Kommune unterschieden; im Verwaltungshaushalt werden die laufen-
den, im Vermögenshaushalt die investiven Einnahmen und Ausgaben in zehn Ein-
zelpläne (0-9) unterteilt. In dieser Arbeit wird insbesondere der Einzelplan 4 
"Soziale Sicherung" untersucht. 

Jeder Haushaltsplan wird in einem Vorbericht kommentiert. Gesamtplan, Gruppie-
rungsübersicht und Haushaltsquerschnitt sollen die Analyse der Einzelpläne er-
leichtern. 37 Die Aufbereitung der kommunalen Plandaten erfolgt für ein oder zwei 
Jahre (Doppelhaushalt); in der Regel - insbesondere bei Doppelhaushalten - kommt 
es zu Nachtragshaushalten. In Baden-Württemberg sind die Kommunen bei der 
Erstellung der Pläne an einen Musterbuchungsplan gebunden. Dennoch sind klei-
nere Abweichungen möglich, die jedoch vor Ort geklärt werden konnten. 

33 Ullrich 1990 bezeichnet die Rechnungsstatistik zutreffend als "spät vorliegend, dafür aussagekräf-
tiger"(S. 81) im Gegensatz zur "aktuellen, aber noch lückenhaften Kassenstatistik"(S. 79). 

34 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistische Berichte, Finanzen und Steuern, L II 3 -
j/80ff. 

35 Pross 1982 verwendete diese Strukturblätter für seine Untersuchung. 
36 Deshalb ist die Datenbeschaffung vor Ort nötig gewesen. Erschwerend kam hinzu, daß die unten 

aufgeführten Quellen nicht ausleihbar sind. In der Regel liegen sie den Stadtarchiven nur teilweise 
vor. Von daher arbeitete der Autor in jeder Stadt eng mit den stets aufgeschlossenen Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung, insbesondere der Kämmereien, zusammen. Dadurch konnten auch kleinere 
Abweichungen in den Buchungs- und Aufbereitungsformen der Datenquellen unmitttelbar geklärt 
werden. 

37 Zu den Elementen des Haushaltsplans (vgl.§ 80 GemO zit. nach Kunze 1989, S. l38ffu. § 1-6 
GemHVO). 
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Eine Haushaltsplananalyse gerät aufwendig, weil nahezu alle bedeutsamen Fakten 
in mühsamer Kleinarbeit errechnet werden müssen. Dabei würden wenige Indikato-
ren bereits ein anschauliches Bild der Haushaltslage vermitteln. In Kapitel 3.4.2. 
werden deshalb aussagekräftige Indikatoren vorgestellt. 

3. 1.2. 3 Rechenschaftsberichte 

Grundlage von Stadtkreisvergleichen, die Mitarbeiter der Kämmereien routinemä-
ßig durchführen, sind die "Rechnungsergebnisse". 38 Jährlich werden Rechen-
schaftsberichte zur Jahresrechnung veröffentlicht, die vom Gemeinderat zu billigen 
und zu verabschieden sind. Detaillierte Angaben zu den Einzelplänen finden sich 
dort jedoch nicht. Dazu muß wieder auf die Haushaltspläne zurückgegriffen wer-
den. Üblicherweise werden dort in einer Spalte neben den Plandaten die vorliegen-
den Rechnungsergebnisse aufgelistet. Bei Städten, die mit Doppelhaushalten für 
zwei Planjahre arbeiten (z.B. Mannheim und Freiburg), wird das Rechnungser-
gebnis aus Platzgründen nicht mehr abgedruckt. In diesem Fall mußten die Berech-
nungen anhand von Computerbögen in den Kämmereien erfolgen. 

3. J. 2. 4 Schlußberichte 

Die Jahresrechnung unterliegt der örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprü-
fungsamt, bevor sie zur Verabschiedung in den Gemeinderat kommt. 39 Darüber 
wird ein sogenannter "Schlußbericht" veröffentlicht, der ergänzend - insbesondere 
bei der Operationalisierung der Vermögensrechnung - zu den Haushaltsplänen und 
Rechenschaftsberichten hinzugezogen wurde. 

3.1.2.5 Beteiligungsberichte 

Lediglich die Stadt Freiburg erstellte in den letzten Jahren Berichte, die detailliert 
über die städtischen Unternehmensbeteiligungen informieren. Erstmals wurde 1988 

38 Zu den Bestandteilen der Jahresrechnung (vgl. § 39-44 GemHVO). 
39 Vgl. § 109 Abs. 1 GemO: "Stadtkreise und Große Kreisstädte müssen ein Rechnungsprüfungsamt 

als besonderes Amt einrichten, ... " und § 110 Abs. 1 GemO: "Das Rechnungsprüfungsamt hat die 
Jahresrechnung vor der Feststellung durch den Gemeinderat [ .. ] zu prüfen, .. " (zit. n. Kunze 1989, 
S. 162f). 
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ein "Beteiligungsbericht" erstellt, ein zweiter 1990, zukünftig sollen alle zwei 
Jahre Berichte veröffentlicht werden. 

Alle anderen Stadtkreise beschränken die Informationen über ihre Unternehmens-
beteiligungen auf - in der Regel unvollständige - Auflistungen in der Anlage zum 
Haushaltsplan. 

3.2 Bestimmungsgründe kommunaler Investitionen - ein Überblick 

3.2.1 Die ifo-Studie von Körner (1991) 

Untersuchungsgegenstand der Studie zur Bauwirtschaft des ifo-Instituts für Wirt-
schaftsforschung im Auftrag des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau sind die öffentlichen Bauinvestitionen40 im Zeitraum 1960 bis 1988. 

Zur empirischen Analyse finden einfache und multiple Regressionsanalysen in li-
nearer oder doppelt logarithmischer Form in verschiedenen gleitenden Varianten 
Anwendung. 41 

Als zentraler Bestimmungsgrund öffentlicher Bauinvestitionen schält sich die Be-
völkerungsentwicklung heraus. In der multiplen Regressionsanalyse behalten die 
Steuereinnahmen und die öffentlichen Investitionszahlungen einen quantitativ be-
deutsamen Einfluß. Alle übrigen Faktoren, wie die sogenannte "Freie 
(Finanzierungs-)Spitze"42, der Kapitalstock des Staates, die Differenz zwischen 
erwarteten und realisierten Steuereinnahmen, die Umlaufrendite von Anleihen der 
öffentlichen Hand und die Witterungsbedingungen, die in einfachen Regressions-
analysen zum Teil einen deutlichen Einfluß auf die öffentlichen Bauinvestitionen 

40 Als öffentliche Bauinvestitionen werden die Käufe des Staates von neuen Bauten in der Abgren-
zung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) bezeichnet. An einigen Stellen werden 
auch haushaltsmäßige oder finanzstatistische Abgrenzungen der öffentlichen Bauinvestitionen be-
nutzt und der Zeithorizont bis auf 1990 ausgedehnt (vgl. Körner 1991, S. 2). 

41 Ebda., S. 60ft'. 
42 Definition gemäß Deutschem Städtetag: "Saldo zwischen den Zuführungen zum Vermögenshaus-

halt einerseits und den Pflichtzuführungen und sonstigen zweckgebundenen Zuführungsbestandtei-
len sowie Zuführungen vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt andererseits" (zit. n. Körner 
1991, S. 82f). 
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ausüben, "verlieren diese Eigenschaft mehr oder weniger in den multiplen Versio-
nen" .43 

Die "Freie Spitze" fällt sogar im einfach linearen Regressionsansatz als Bestim-
mungsgrund weg.44 Für das Erklärungselement Kapitalstock läßt sich in der multi-
plen Regressionsanalyse keine statistische Sicherung erreichen. Deshalb dürfte 
nach Ansicht von Körner seine "Nichtaufnahme als Erklärungsvariable für das 
Volumen öffentlicher Bauinvestitionen insgesamt gesehen im Rahmen der Regres-
sionsanalyse eher von Vorteil als von Nachteil sein" .45 Die Differenz zwischen 
erwarteten und realisierten Steuereinnahmen, die als Indikator für Steuereinnahme-
schocks gelten kann, stellen sich in der einfachen Regressionsanalyse lediglich 
unter bestimmten Bedingungen als Bestimmungsgrund heraus.46 Die Umlaufrendite 
von Anleihen der öffentlichen Hand, die unter dem Aspekt einer möglichen Zins-
reagibilität öffentlicher Bauinvestitionen in eine multiple Regressionsanalyse auf-
genommen wurde, läßt sich - wie der Kapitalstock - statistisch nicht sichern.47 Die 
witterungsbedingten Beeinträchtigungen, die sich anhand der "Ausfalltagewerke im 
Bauhauptgewerbe" messen lassen, sind auf regressionsanalytischen Weg nicht 
sinnvoll bestimmbar. 48 

Die Operationalisierung der "Politstruktur" bedarf im Hinblick auf die eigene me-
thodische Vorgehensweise genauerer Betrachtung. Körner korreliert Zeitreihen der 
öffentlichen Bauinvestitionen mit einer Zeitreihe der Bundestagsmandate aus 
CDU/CSU/FDP-Koalitionen und SPD/FDP-Koalitionen. Aufgrund der Ergebnisse 
konstatiert er eine Einflußnahme.49 Auch in zwei der drei als beste Erklärungsvari-
anten herausgestellten Schätzgleichungen taucht die Politstruktur mit einem negati-
ven Regressionskoeffizienten auf. 50 

43 Ebda., S. 2. 
44 Ebda., S. 83. 
45 Ebda., S. 124. 
46 Die öffentlichen Bauinvestitionen reagieren auf Steuereinnahmeschocks im laufenden Jahr kaum, 

im folgenden Jahr gering und am stärksten mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren 
(ebda., S. 88f). 

47 Ebda., S. 125. 
48 Ebda., S. 95. 
49 Zu den Ergebnissen im einzelnen (vgl. ebda., S. 68ft). 
50 "Der Politikeinfluß kommt in der Weise zum Ausdruck, daß die Stärkung einer Regierungskoalition 

durch Bundestagsmandate mit einem negativen Effekt und die Schwächung mit einem positiven 
Effekt auf die öffentlichen Bauinvestitionen verbunden sind" (ebda., S. 100). 
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Da zwei Drittel der öffentlichen Bauinvestitionen von den Gemeinden getätigt 
werden, schlägt Körner zur Verbesserung der Analyse vor, den Politikeinfluß quer-
schnittsmäßig, über eine mindestens zwei Wahlperioden umfassende Aufbereitung 
von Wahlergebnissen für eine repräsentative Auswahl von Gemeinden zu erfas-
sen.51 

Interessant erscheint auch die einfache lineare Regression des sogenannten 
"Finanzierungspotentials"52 mit den öffentlichen Bauinvestitionen, die eine starke 
Abhängigkeit der gemeindlichen Bauinvestitionen aufzeigt. Doch bestand und be-
steht von seiten des Finanzierungspotentials keine Beschränkung für öffentliche 
Bauinvestitionen. 53 

3.2.2 Das VW-Projekt von Gabriel/Kunz/Zapf-Schramm (1990) 

Die Politologen Gabriel/Kunz/Zapf-Schramm untersuchen die "Bestimmungsfakto-
ren des kommunalen Investitionsverhaltens" am Beispiel der eigenfinanzierten In-

vestitionsausgaben von 49 rheinland-pfälzischen Städten auf den Gebieten Kultur, 
Sport/Erholung und Verkehr in den Jahren 1978 bis 1985. 

Die Autoren wenden den politikwissenschaftlichen Policy Output-Ansatz54 an, der 
auf der Systemtheorie David Eastons basiert. ss Die empirischen Untersuchungen 

gehen - wie die Autoren betonen - über multiple Regressionsanalysen hinaus. Sie 
arbeiten im Rahmen des LISREL-Verfahrens mit manifesten und latenten Varia-

51 "Wegen des hohen Arbeitsaufwandes und aus zeitlichen Gründen kann dieser Ansatz zunächst 
nicht weiter verfolgt werden"(ebda., S. 72). 

52 Definition: Summe aus Nettozuführungen vom Verwaltungshaushalt, öffentlichen Investitionszu-
weisungen, Nettokreditaufuahme, Nettorücklagenaufuahme, Veräußerungserlöse, Beiträge und 
sonstigen Einnahmen des Vennögenshaushalts (vgl. ebda., S. 72f). 

53 Ebda., S. 73ft'. 

54 "Dieser Forschungszweig versucht, in systematisch vergleichender Vorgehensweise das Niveau und 
die Struktur der staatlichen Ausgaben ("public policies") aus den Merkmalen des politischen Sy-
stems, der Sozialstruktur, den wirtschaftlichen Gegebenheiten und - in geringerem Maße - kulturel-
len Verhältnissen in einer Gesellschaft zu erklären. Im Gegensatz zu den meisten finanzwissen-
schaftlichen Arbeiten beziehen die Output-Studien politische Variablen ausdrücklich in die Analy-
sen der staatlich-kommunalen Politik ein." (Gabriel u.a. 1990, S. 37). 

55 "Das politische System erfüllt nach diesem Konzept im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung die Aufgabe, Inputs in Outputs umzuwandeln. Als Outputs bezeichnet Easton die verbindliche 
Verteilung von Werten in der Gesellschaft, d.h. die Leistungen des politischen Systems für die Ge-
sellschaft" (ebda., S. 39). 
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blen, weil "ein derartiges Modell [ ... ] sich besser als konventionelle Regressions-
analysen dazu [eignet], das Systemkonzept Eastons statistisch angemessen zu rea-
lisieren". 56 

Als Bestimmungsfaktoren der kommunalen Investitionsausgaben arbeiten sie im 
theoretischen Teil das Bevölkerungwachstum, die Freie Spitze, die Verschuldungs-
fähigkeit, das zentralörtliche Entwicklungsniveau und die Investitionszuweisungen 
heraus. Je höher diese endogenen Variablen, desto höher die Investitionsausgaben, 
lautet ihre Annahme. 57 

Darüber hinaus werden die Gemeinden parteipolitisch in SPD- und CDU-domi-
nierte Gemeinden gruppiert, so daß die Analyse der Bestimmungsfaktoren mit zwei 
Gemeindegruppen durchgeführt werden konnte. 58 Um die in den Daten enthaltenen 
Informationen maximal auszuschöpfen, wurde ein gepoolter Datensatz verwendet. 

Im Hinblick auf die eigene Auswahl der Bestimmungsfaktoren sind zwei Ergeb-
nisse der empirischen Untersuchungen von Bedeutung. Zum einen fällt der Unter-
schied zwischen den CDU- und den SPD-regierten Städten so geringfügig aus, "daß 
von parteispezifischen Ausgabenanreizeffekten nicht die Rede sein kann". 59 Zum 
anderen übt die "Freie Spitze", der von kommunalen Praktikern eine überragende 
Bedeutung für die kommunale Investitionstätigkeit zugeschrieben wird, nur aus-
nahmsweise eine gewissen Einfluß aus. Dies gilt sogar noch ausgeprägter für die 
Verschuldungsfähigkeit einer Stadt. 60 

Entscheidende Einflußvariable sind die Investitionszuweisungen, was aus Sicht der 
Autoren besonders bemerkenswert ist, weil sich die Untersuchung ausschließlich 
auf die eigenfinanzierten Investitionsausgaben bezieht.61 

56 Ebda., S. ll l. 
57 Vgl. ebda., S. 47-64. 

58 Hierzu wurde im Rahmen einer Clusteranalyse das Ward-Verfahren angewendet (vgl. ebda., S. 
112ft). 

59 Ebda., S. 152. 
60 Vgl. ebda., S. 153. 
61 Die Autoren untersuchen lediglich die eigenfinanzierten Investitionsausgaben als Konsequenz ihrer 

Kritik an anderen Studien, in denen der hohe gemeinsame Varianzanteil zwischen Investitionszu-
weisungen und Investitionsausgaben zustande kommt, weil die Zuweisungen vollständig in den ln-
vestitionsausgaben enthalten sind. Dadurch werden die Erkläl'\lllgsleistungen künstlich erhöht, mei-
nen die Autoren (vgl. ebda., S. 153f). 

Alexander Spermann - 978-3-631-75272-2
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:26:02AM

via free access



- 79 -

Schließlich läßt sich festhalten, daß die Autoren ihr aufwendiges Untersuchungs-
design selbstkritisch betrachten, weil sich kein wesentlich stärkerer Einfluß der 
politischen Situation auf die Investitionsentscheidungen nachweisen läßt als mit 
den traditionellen linear-additiven Ansätzen. 62 

3.2.3 Die Dissertation von Reissert (1984) 

Der Verwaltungswissenschaftler Reissert untersucht in seiner Politologie-Disserta-
tion den Zusammenhang zwischen staatlichen Finanzzuweisungen und kommunaler 
Investitionspolitik am Beispiel von 255 bundesdeutschen Städten über 20.000 Ein-
wohner63 im Zeitraum 1956 bis 1970.64 

Reissert verwendet drei unterschiedliche Untersuchungsansätze: die Querschnitt-
analyse, die Zeitreihenanalyse und die "gepoolte" Analyse.65 Nach Abschluß der 
quantitativen Analyse66 wählt er acht Städte aus, bei denen die Untersuchungser-
gebnisse in besonderer Weise auseinandergingen. In diesen Städten führte er In-
terviews mit Stadtkämmerern und Mitarbeitern der kommunalen Fachämter. Die 
Fallstudien bestätigen weitgehend die Ergebnisse der quantitativen Analyse. 

Als wichtigstes Ergebnis hebt Reissert hervor, daß "die Investitionszuweisungen im 
Hinblick auf das gesamte Investitionsvolumen der Kommunen im wesentlichen nur 
Ausgabenerhöhungseffekte, nicht jedoch Ausgabenanreizeffekte besitzen".67 Wei-

terhin betont er vor dem Hintergrund der Vielfalt der Wirkungszusammenhänge, 

62 Vgl. ebda., S. 154. 
63 Aus einer Grundgesamtheit von 283 Städten nimmt er 255 Städte heraus, bei denen die Datenlage 

ausreichend war. In Zusammenarbeit mit Instituten und Finnen bereitete er über 500.000 Daten-
punkte auf. Bei der Datenbeschaffung konnte er auf unveröffentlichte Materialien des Deutschen 
Städtetags zurückgreifen (vgl. Reissert 1984, S. 320ft). 

64 Die im Rahmen der Gemeinde- und Haushaltsreform 1969 vorgenommenen Umgemeindungen 
verhinderten eine längere Zeitreihe (ebda., S. 321). 

65 Verbindet man Querschnitt- und Zeitreihenanalyse miteinander und vergleicht unterschiedliche 
Werte von Zuweisungen und Investitionsausgaben in verschiedenen Gemeinden und zu verschiede-
nen Zeitpunkten miteinander, so spricht man von einer "gepoolten" Analyse (vgl. ebda., S. 103). 

66 Reissert testet mit außerordentlichen Aufwand Hypothesen zum Vergleich über Zeit, zum Vergleich 
von Zuweisungsprogrammen, zum Vergleich von Aufgabenbereichen, zum Vergleich von Bundes-
ländern und Gemeinden (vgl. ebda., Kapitel 3). 

67 Ebda., S. 309 (Hervorhebungen im Original). 
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daß die Vermutung, über Investitionszuweisungen könnten Bund und Länder die 
Investitionstätigkeit der Gemeinden völlig steuern, nicht zutreffend sein kann. 68 

Reissert konzentriert sich gemäß seines politologischen Theorieansatzes auf die 
Steuerungswirkungen zweckgebundener Zuweisungen gegenüber Kommunen. 69 

Deshalb werden weitere Bestimmungsfaktoren öffentlicher Investitionen lediglich 
als Kontroll variablen in die multiplen Regressionsanalysen eingeführt. 70 

3.2.4 Zusammenfassung der Einflußfaktoren 

In folgendem Schaubild werden die Bestimmungsfaktoren öffentlicher Investitio-
nen, wie sie in den besprochenen empirischen Untersuchungen herausgearbeitet 
wurden, zusammengestellt: 

Be1tlrnmungsgründe 6ffentllcher lnvastltlonen 

Körner 1991 Gabriel u.a. 1990 Reissert 1984 

Bevölkerung X X X 

Investitionszuweisungen X X X 

Steuereinnahmen X X 

Politikvariable X X X 

Kaptalmarktzins X 

Kapitalstock X 

Witterung X 

Zentralität X X 

Freie Spitze X 

Verschuldungsfähigkeit X X 

Die Überschneidungen zeigen, daß Bevölkerung, Investitionszuweisungen, Steuer-
einnahmen, Politikvariable, Zentralität und Verschuldungsfähigkeit die wichtigsten 
Determinanten der öffentlichen Investitionen darstellen. 

68 Ebda. 
69 Reissert will die Vorstellung vom "goldenen Zügel" der Zweckzuweisungen, an dem die Kommunen 

"gehalten werden" oder zumindest "geführt werden sollen", genauer beleuchten (ebda., S. 6). 
70 Als Kontrollvariablen dienen: Gemeindegröße, Bevölkerungsentwicklung, kommunale Sozialstruk-

tur, institutioneller Status der Gemeinden (Kreisfreiheit/Kreisangehörigkeit), Einkommensniveau in 
den Kommunen, Zentralitätsfunktion der Gemeinden für das Umland, Niveau der kommunalen In-
frastrukturausstattung, Steuerkraft und Verschuldungsgrad (vgl. ebda., S. 104f). 
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3.3 Sozialhilfebelastung als zusätzlicher Bestimmungsgrund kommunaler 
Investitionen? 

Daß die in den achtziger Jahren stark zunehmenden Sozialhilfebelastungen zur 
Einschränkung der kommunalen Investitionstätigkeit führten, wurde zwar von Wis-
senschaftlern 71 und Politikern 72 immer wieder behauptet, doch liegen bis heute 
wenige empirische Befunde vor, die diese These stützen könnten. Lediglich zwei 
Untersuchungen, die sich der Fragestellung: 'Wirkung der steigenden Sozialhilfebe-
lastung auf kommunale Investitionen' regressionsanalytisch nähern, konnten aus-
findig gemacht werden. 

3.3.1 Die Untersuchung von Hotz 

Der Mitarbeiter der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, 
Dieter Hotz, versucht in seiner Veröffentlichung von 1987, Arbeitslosigkeit, Sozi-
alhilfeausgaben und kommunales Investitionsverhalten mit Hilfe von Korrelati-
onsanalysen zu untersuchen. 

Hotz unterteilt die Bundesrepublik in fünf Regionstypen und drei Kreistypen, um 
räumlich differenzierte Aussagen zu erhalten. Aufgrund des Vergleichs sog. Ent-
wicklungsfaktoren stellt er fest, "daß statistisch signifikante Zusammenhänge zwi-
schen Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeausgaben bestehen und diese im Zeitraum 
1980-1985 stark zunahmen". 

Als theoretische Fundierung dienen ihm einige plausible Annahmen, die wenige 
Sätze umfassen. Aus Korrelationsanalysen zwischen Bauinvestitionen und Ausga-
ben für laufende Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen zieht er dann die Schluß-
folgerung, daß steigende Sozialhilfeausgaben negative Wirkungen auf die Bauin-

71 Vgl. Krupp 1990, Körner 1991 (im Telefoninterview). 
72 Vgl. Aussage des Präsidenten des Deutschen Städtetags, des Stuttgarter Oberbürgermeister Man-

fred Rommel, in: Handelsblatt v. 5.6.1991 u. Klage des Deutschen Städtetags über die zu hohen 
Sozialhilfebelastungen der Mitgliedsstädte, in: Süddeutsche Zeitung v. 7.1.1992. 
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vestitionen hätten. 73 Selbstkritisch vermerkt er lediglich am Rande, daß er nur ei-
nen Teil der Determinanten der Investitionsausgaben betrachtete.74 

In der Untersuchung von Hotz werden aus einfachen Korrelationsanalysen weitrei-
chende Schlußfolgerungen gezogen. Wenn auch die angenommenen Zusammen-
hänge zwischen Dauerarbeitslosigkeit, Sozialhilfeentwicklung und kommunalem 
Investitionsverhalten plausibel erscheinen, so bleibt der methodische Zugang von 
Hotz aus zwei Gründen dennoch unbefriedigend. Zum einen betrachtet er lediglich 
einen Bestimmungsgrund der öffentlichen Investitionen. Zum anderen lassen Kor-
relationsanalysen keine Rückschlüsse auf Kausalitäten zu, solange kein spezifizier-
tes theoretisches Modell vorliegt: "A statistical relationship, however strong and 
however suggestive, can never establish causal connexion: our ideas of causation 
must come from outside statistics, ultimately from some theory or other". 75 

3.3.2 Die Untersuchung von Bures 

Auch Bures stellt in seiner Geographie-Diplomarbeit eine positive Korrelation zwi-
schen Sozialhilfe-Entwicklung und Dauerarbeitslosigkeit fest. Mit Hilfe einfacher 
Regressionsanalysen untersucht er - analog zu Hotz - die Auswirkungen des So-
zialhilfekostenanstiegs auf die Bauinvestitionstätigkeit. 

Im Gegensatz zu Hotz arbeitet Bures die methodischen Schwächen seiner Arbeit 
deutlich heraus. Er betont, daß die Restschwankungen der von ihm verwendeteten 
einfachen Regressionsanalysen zu hoch sind, 76 wodurch keine eindeutigen Ergeb-
nisse zu erzielen waren. Deshalb sei eine multiple Regressionsanalyse methodisch 
vorzuziehen. 77 

73 Vgl. Hotz 1987, S. 603. 
74 Ebda., S. 598 u. 601. 
75 KendalVStuart 1961, zit. n. Gujarati 1988, S. 18. 
76 Vgl. Bures 1987, S. 63. 
77 Ebda. S.64. 
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3.3.3 Das Untersuchungsraster für den Test der dritten Hypothese 

Mit Hilfe ökonometrischer Untersuchungen soll herausgefunden werden, ob Sozi-
alhilfe als zusätzlicher Bestimmungsgrund kommunaler Investitionen gelten kann. 
Gemäß den Differenzierungen der vierten Hypothese in Teil 278 werden sechs In-
vestionsarten als abhängige Variablen untersucht: 

l. Gesamtinvestitionen 

2. eigenfinanzierte Gesamtinvestitionen 

3. Bauinvestitionen 

4. eigenfinanzierte Bauinvestitionen 

5. Sozialinvestitionen 

6. eigenfinanzierte Sozialinvestitionen 

Als Ergebnis der Auswertung empirischer Untersuchungen wurden als entschei-
dende Bestimmungsfaktoren folgende Variablen herausgearbeitet, die als unab-
hängige Variablen in die Analyse eingehen sollen 79: 

l. Bevölkerung 

2. Investitionszuweisungen 

3. Steueraufkommen 

Als möglicher zusätzlicher Einflußfaktor soll nun die Sozialhilfebelastung einge-
führt werden: 

4. Sozialhilfe 

Zunächst werden die Sozialhilfekosten der Stadtkreise mit allen abhängigen Va-
riablen in linearer und logarithmierter Form sowie in Wachstumsraten korreliert. 
Bei den multiplen Regressionsanalysen werden für jede abhängige Variable grund-
sätzlich zwei Schätzgleichungen getestet. Schätzgleichung 1 umfasst neben einer 
Konstante die unabhängigen Variablen Bevölkerung, Steuereinnahmen und Inve-

78 Vgl. Kapitel 2.5.2. 
79 Zentralität und Verschuldungsfiihigkeit werden angesichts der begrenzten Anzahl von Observatio-

nen nicht als unabhängige Variablen eingeführt. 
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stitionszuweisungen; die Investitionszuweisungen werden jedoch nur bei den ei-
genfinanzierten Investitionen als unabhängige Variable verwendet. 80 

In Schätzgleichung 2 werden die Sozialhilfekosten als unabhängige Variable auf-
genommen. 

Beide Schätzgleichungen werden für den Zeitraum 1980-92 in linearer Form, in 
doppelt logarithmierter Form und in Wachstumsraten getestet und miteinander 
verglichen. 

Angesichts der geringen Anzahl von Freiheitsgraden, wird - zur Verbesserung der 
Güte der Schätzungen - eine sogenannte "Pooling-Analyse mit Paneldaten" durch-
geführt. Dazu wurde auf das "Modell fester Effekte" (fixed-effects model) zurück-

gegriffen. 81 

3.4 Operationalisierung der Variablen 

3.4.1 Sozialindikatoren 

Sowohl bei der Versorgung mit Kindergartenplätzen82 als auch mit Pflegeheimplät-
zen83 wurden in den letzten Jahren erhebliche Mängel beklagt. Im Hinblick auf die 
Fragestellung, ob steigende soziale Pflichtleistungen zur Vernachlässigung des 
(freiwilligen) Ausbaus der sozialen Infrastruktur führten, erscheinen die Bereiche 
Kindergarten sowie Pflegeheime besonders für die Bildung von Indikatoren geeig-
net. 

80 Da die Investitionszuweisungen vollständig in den Investitionsausgaben enthalten sind, erscheint ei-
ne Schätzgleichung mit Investitionszuweisungen als falsch spezifiert. Damit schließt sich der Autor 
der Kritik von Gabriel u.a. 1990, S. 153f an. 

81 Hsiao spricht vom "least-squares dummy-variable approach" (vgl. Hsiao 1986, S. 29ft); kurz an-
gesprochen wird dieses Modell bei Hansen 1991, S. 386fund Judge u.a. 1985, S. 468ff. 

82 Vgl. "So geht's nicht mehr weiter: Die Kindergartenmisere - am Beispiel Stuttgarts", in: Die Zeit v. 
29.3.1991 u. "Auch in Zukunft werden nicht alle Kinder einen Platz finden: Die Kindergartensitua-
tion in Freiburg", in: Badische Zeitung v. 25.4.1991. 

83 Stichwort: Pflegenotstand (vgl. z.B. ZEIT-Dossier v. 6.9.1991). 
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3. 4. 1. J Versorgungsgrad mit Kindergartenplätzen 

Differenzierte Studien zur Versorgung mit Kindergartenplätzen entstanden in der 
Regel erst Ende der achtziger Jahre.84 Die Berechnung des Versorgungsgrades 
scheint zunächst problemlos zu sein. Der Quotient aus Kindergartenplätzen und 
Kindern im "kindergartenfähigen" Alter könnte einen aussagekräftigen Versor-
gungsgrad ergeben. 

Die Anzahl der Kindergartenplätze läßt sich dem "Statistischen Jahrbuch Deutscher 
Gemeinden" entnehmen.85 Diese Zahl umfasst keine Platzangebote in sonderpäd-
agogischen Eimichtungen. 86 Außerdem werden mitunter Betriebskindergarten-
plätze nicht erfasst. 87 

Dem Platzangebot sind Kinder im kindergartenfähigen Alter gegenüberzustellen. In 
einer Studie der Stadt Freiburg werden darunter Kinder im Alter zwischen 3 und 
6,5 Jahren verstanden, was angesichts der verbreiteten späten Einschulung von 
Kindern plausibel erscheint. Von dieser Zahl müssen die Kinder in sonderpädago-
gischen Einrichtungen und Betriebskindergärten abgezogen werden. Der so errech-
nete Bedarf an Kindergartenplätzen kann dem Platzangebot gegenübergestellt wer-
den. Daraus ergibt sich der "städtische Versorgungsgrad". 88 

Die Kinderzahl wurde aus den Angaben des Statistischen Landesamtes errechnet: 
Zu den Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren wurde die Hälfte der Kinder zwischen 

84 Zwei Beispiele: Stadt Freiburg 1989b, Kindergärten - Bestand und Planung, u. Stadt Heidelberg 
1989, Entwicklung des Bedarfs an Kindergartenplätzen in den Heidelberger Stadtteilen zwischen 
1989 und 2003. 

85 Daß diese Zahl auch bei städtischen Berechnungen verwendet wird, zeigt der Vergleich des 
"Statistischen Jahrbuchs Deutscher Gemeinden 1990" und der Freiburger Kindergartenstudie 
(Stadt Freiburg 1989b, S. 13): In beiden Veröffentlichungen werden 4935 Kindergartenplätze in 
Freiburg (1989) genannt. 

86 Vgl. Stadt Freiburg 1989b, S. 13. 
87 In Freiburg sind dies die Plätze des Betriebskindergartens des Uni-Klinikums (vgl. Badische 

Zeitung v. 25.4.1991: Bericht über die aktualisierte Studie "Kindergärten - Bestand und Planung" 
[Stadt Freiburg 1989b], die im Jugendhilfeausschuß diskutiert wurde); von 1993 an wollen sieben 
Unternehmen in der Stadt Freiburg 52 Kindergartenplätze anbieten (vg. Badische Zeitung v. 
10.2.1992). 

88 In Freiburg liegt er nach Angaben der Stadt - ohne Berücksichtigung des Betriebskindergartens des 
Uni-Klinikums - bei 95 % (1989); vgl. Stadt Freiburg 1989b, S. 13. Der Autor kommt dagegen auf 
einen Versorgungsgrad von 86 % (vgl. Tabelle 23). Diese Abweichung ergibt sich aufgrund der 
unterschiedlichen zugrundegelegte Bevölkerungszahl: die Stadt Freiburg verwendet die niedrigere 
"Melderegister"-Zahl, der Autor die höhere "Fortschreibungszahl" (vgl. zu den unterschiedlichen 
Bevölkerungsbegriffen Kap. 3.4.4.2.). 
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6 und 7 Jahren addiert; Kinder in sonderpädagogischen Einrichtungen und Be-
triebskindergärten konnten aufgrund fehlender Daten nicht berücksichtigt werden. 

Dieser Versorgungsgrad ist jedoch aus drei Gründen nur bedingt aussagekräftig. 
Zum einen fehlt eine stadtteilbezogene Differenzierung. 89 Denn ein Kindergarten-
platz im Norden einer größeren Stadt nützt Eltern, die im Süden wohnen, in der 
Regel wenig; dies könnte zu Unterauslastungen von Kindergärten in einigen Stadt-
teilen führen. 90 Zum anderen existieren unterschiedliche "Belegungspraktiken" der 
Einrichtungen. So steht es in deren Ermessen, ob genehmigte Plätze auch tatsäch-
lich angeboten werden; manche Kindergärten nehmen weniger, andere mehr Kinder 
auf.91 Zum dritten müssen die Öffnungszeiten der Kindergärten betrachtet werden. 
Nur ein Bruchteil der Kindergärten bietet "Alleinerziehenden/Berufstätigen-
freundliche" Öffnungszeiten.92 Alle drei Gründe sprechen dafür, daß selbst bei 100 
%-igen Versorgungsgrad noch ein erheblicher Bedarf an adäquaten Kindergarten-
plätzen bestehen würde. 93 

Die angestellten Überlegungen zeigen, daß ein "Versorgungsgrad mit Kindergar-
tenplätzen", berechnet als Quotient aus (genehmigten) Kindergartenplätzen und 
Kindern im kindergartenfähigen Alter, lediglich ein erster Hinweis auf den Zustand 
der sozialen Infrastruktur in diesem Bereich sein kann. In der Regel sprechen die 
oben aufgeführten Gründe dafür, daß ein solcher Versorgungsgrad die tatsächliche 
Versorgung beschönigt. 

89 Die vorliegenden Studien nehmen eine Stadtteilbetrachtung vor (vgl. Stadt Freiburg 1989b, Stadt 
Heidelberg 1989). 

90 In Freiburg waren zum 30.9.1990 151 freie Plätze vorhanden - trotz lediglich 92 %-iger Bedarfs-
deckung. Die offenen Plätze werden allerdings in der Praxis von Kindern belegt, die im Laufe des 
Jahres das dritte Lebensjahr vollenden (vgl. Badische Zeitung v. 25.4.1991). 

91 Nur 98,3 % der genehmigten Kindergartenplätze, mit der bei städtischen Erhebungen auch gearbei-
tet wird, wurden zum 30.9.1990 auch angeboten. 25 Kindergärten waren in diesem Sinne 
"unterbelegt", 14 Kindergärten "überbelegt" (ebda.). 

92 Alleinerziehende/Berufstätige: Nur 18 Prozent aller Kindergartengruppen sind Ganztagsgruppen; 
auf einen Platz in einer Ganztagsgruppe der Kindergärten mit den längsten Wartelisten - den Wal-
dorfkindergärten - warteten über 60 Kinder. Halbtags-Berufstätige: Nur 18 Prozent der Freiburger 
Kindergärten haben vormittags über 12 Uhr hinaus geöffuet ( ebda.). 

93 In Freiburg rechnet man noch bis weit in die neunziger Jahre hinein mit einem nach obiger Methode 
berechneten Versogungsgrad von unter 95 % (vgl. ebda.). 
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3. 4.1. 2 Versorgungsgrad mit Pflegeheimplätzen 

Analog zum Kindergartenbereich wurden auch im Pflegebereich - trotz offensicht-
licher Unterversorgung - erst in den letzten Jahren differenzierte Studien erstellt.94 

Auch hier scheint die Berechnung eines Versorgungsgrades - als Quotient aus Pfle-
geheimplätzen und alten Menschen im "pflegeheimfähigen" Alter - unproblemati-
sch zu sein. 

Gemäß den Empfehlungen des Landkreistages läßt sich der Bedarf an Pflegeheim-
plätzen nach folgendem Richtwert ermitteln: 6, 75 % der Altersgruppe 75 Jahre und 
älter.95 Die Erfassung der Bestandszahl stieß jedoch auf unüberwindbare Schwie-
rigkeiten. Im Statistischen Jahrbuch Deutscher Gemeinden ist lediglich die Summe 
aus Alten- und Pflegeheimplätzen erfasst. Zudem konnte nicht sichergestellt wer-
den, wie diese Zahlen zustandekamen. 96 Vor Ort gelang es dem Autor nicht, Be-
standszahlen für die gesamte Zeitreihe bei den Stadtverwaltungen zu erfragen -
dies wäre nur für die städtischen Heime möglich gewesen. Anfragen bei den freien 
Trägem, den Wohlfahrtsverbänden, wären vonnöten gewesen. Angesichts der Viel-
zahl der Träger und Stadtkreise und vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der 
Auskunftsfreudigkeit von Wohlfahrtsverbänden97 wurde von der Datenbeschaffung 
abgesehen. Für einzelne Jahre und einzelne Städte ließ sich dennoch der Versor-
gungsgrad berechnen. Ansonsten wurde auf offizielle Schätzungen zurückgegrif-
fen. 

3.4.2 Haushaltsindikatoren 

3. 4. 2.1 Anteil der Sozialhilfekosten an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 

Der "Treibsatz soziale Leistungen" absorbiert einen immer größeren Teil der lau-
fenden Einnahmen der Städte. Einen geeigneten Indikator, die Mittelbindung städ-

94 Zum Beispiel: Stadt Freiburg 1989a, Landkreistag 1992, Bundesministerium für Familie und 
Senioren 1992. 

95 Vgl. Stadt Freiburg 1989a. 
96 Für 1989 ergibt die Quelle "Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden" einen Bestand von 2383 

Alten- und Pflegeheimplätzen zum 31.12. an, die Stadt Freiburg spricht dagegen von lediglich 1774 
Alten- und Pflegeheimplätzen zum 30.6. (vgl. Stadt Freiburg 1989a, S. 4). 

97 Vgl. Kap. 3.4.3.3. 
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tischer Einnahmen durch die Pflichtausgabe Sozialhilfe anzuzeigen, stellt der Quo-
tient aus Sozialhilfekosten und Einnahmen des Vetwaltungshaushalts dar. 98 Er er-
möglicht die Beurteilung der Haushaltsbelastung durch Sozialhilfekosten. Je höher 
die Sozialhilfekosten, desto weniger Eigenmittel stehen den Gemeinden für die Fi-
nanzierung von Investitionen zur Verfügung. 99 

In Kapitel 3.4.3.2. werden direkte und indirekte Sozialhilfekosten unterschieden. 
Die Summe aus direkten und indirekten Kosten ergibt die gesamten Sozialhilfeko-
sten. Alle drei Variablen werden in Beziehung zu den Einnahmen des Vetwal-
tungshaushalts gesetzt. So ergibt sich ein differenziertes Bild der Haushalts-
belastung durch Sozialhilfekosten. 

3.4.2.2 Mindestzuführung und tatsächliche Zuführung zum Vermögenshaushalt 

Die Mittelzuführung vom Veiwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist ein 
zentraler Indikator für die Beurteilung der städtischen Finanzen. "Die Zuführung 
zum Vermögenshaushalt muß mindestens so hoch sein, daß damit die Kreditbe-
schaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kön-
nen", heißt es in § 22 Abs. l, S.2 GemHVO. 100 Die Einnahmen des Vetwaltungs-
haushaltes sollen die Ausgaben mindestens um die Kosten der Fremdfinanzierung 
(ordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungskosten) übersteigen. In Höhe der Dif-
ferenz zwischen tatsächlicher und Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt ste-
hen eigene Mittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. 

"Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen,[ ... ], ermöglichen und 
insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibun-
gen", heißt es weiter in § 22 Abs. l, S.3 GemHVO. 101 Es wäre jedoch eine Fehlin-
terpretation, Mindest- und Soll-Zuführung zu kumulieren, um sie der tatsächlich 

98 Während im Jahr 1970 nur 10,4 % der Einnahmen des Vetwaltungshaushalts für soziale Leistun-
gen aufgewendet werden mußten, waren es im Jahr 1989 bereits 17,1 % (Körner 1991, S. 78). 
Körner vetwendet allerdings eine Abgrenzung der Sozialhilfekosten, von der in dieser Arbeit ab-
gewichen wird. Deshalb sind die Ergebnisse dieser Arbeit nicht mit seiner Studie vergleichbar. 

99 Der vom Statistischen Landesamt gebildete Belastungsquotient aus Sozialhilfekosten und Einwoh-
nerzahl stellt keinen geeigneten Indikator zur Messung der Haushaltsbelastung durch Sozialhilfe 
dar (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Öffentliche Sozialleistungen, Teil 1). 

100 Zit. n. Kunze u.a. 1989. 
101 Ebda. 
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erwirtschafteten Zuführung gegenüberzustellen. Beide gesetzlich vorgeschriebenen 
Zuführungen sind unabhängig voneinander zu erfüllen. 

Die Mindestzuführung läßt sich aus der Gruppierungsübersicht berechnen: 

a) ordentliche Tilgung: Grupp. Nr. 97: Tilgung von Krediten, Rückzahlung von 
inneren Darlehen ohne 978 (Kreditmarkt für Umschuldungen)102 

b) Kreditbeschaffungskosten: Grupp. Nr. 990. 

Die Soll-Zuführung läßt sich nicht aus den Angaben der Haushaltspläne berechnen. 
Sie ist jedoch im Hinblick auf das Haushaltsgenehmigungsverfahren weniger be-
deutsam als die Mindestzuführung und zudem fällt sie meist geringer aus. 103 Des-
halb soll die tatsächliche Zuführung mit der Mindestzuführung verglichen werden. 

Die tatsächliche Zuführung läßt sich der Gruppierungsübersicht entnehmen: 

Grupp. Nr. 30: Zuführung vom Verwaltungshaushalt oder 
Grupp. Nr. 86: Zuführung zum Vermögenshaushalt. 

In wenigen Städten mußte sie um die Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Grupp. 
Nr. 90) bereinigt werden. 

Als zentraler Haushaltsindikator kann die Differenz aus tatsächlicher und Mindest-
zuführung zum Vermögenshaushalt gelten. Er gibt Auskunft darüber, ob der Haus-
halt den gesetzlichen Vorschriften zum Haushaltsausgleich genügt. Werden sie 
nicht erfüllt, schaltet sich das Regierungspräsidium als Kontrollbehörde des Landes 
ein, um mit der Genehmigung des Haushalts Auflagen und Bedingungen zu verbin-
den.104 

102 In manchen Städten (z.B. Mannheim) konnte die Mindestzuführung unmittelbar dem Textteil des 
Rechenschaftsberichts entnommen werden (vgl. Stadt Mannheim, Rechenschaftsbericht 1990, S. 
15), in anderen Städten (z.B. Heidelberg) mußte sie den Rechenschaftsberichten regelrecht 
"entrissen" werden (Berechnung nach obiger Methode gemäß den Angaben in Einzelplan 9, in: 
Stadt Heidelberg, Rechenschaftsbericht 1990, S. 212). 

103 Exemplarisch wurden die Daten der Mindest- und Soll-Zuführung im Untersuchungszeitraum für 
die Stadt Freiburg verglichen. Die Soll-Zuführung war stets geringer. 

104 Vgl. die Ausführungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe zum Haushalt der Stadt Mannheim, 
dokumentiert in: Stadt Mannheim, Rechenschaftsbericht 1989, S. 148ff. 
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3.4.3 Variablen zum Test der sozialpolitischen Hypothesen 

3. 4. 3.1 Sozialhilfeempfänger 

Nach der ersten Hypothese gehen die freiwilligen sozialen Leistungen pro Sozial-
hilfeempfänger bei steigenden Sozialhilfekosten zurück. Freiwillige soziale Lei-
stungen können in der Regel auch von Einkommensschwachen bezogen werden, 
die Anspruch auf einmalige Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt haben. 105 

Eine Statistik über Einkommensschwache fehlt jedoch bisher, doch hat der Exkurs 
über die Anzahl der Sozialhilfeempfänger in Freiburg106 (Kapitel 3.l.l.l.) gezeigt, 
daß deren Zahl erheblich ist. Andererseits haben beispielsweise alte Menschen in 
Pflegeheimen, die Hilfe in besonderen Lebenslagen beziehen, keinen Anspruch auf 
Familien-, Sozial- oder Arbeitslosenpässe, die typischerweise als freiwillige so-
ziale Leistungen angeboten werden. 107 So erscheint es als sinnvolle Annäherung an 
die Zahl der Anspruchsberechtigten, die höchste offiziell ausgewiesene Sozialhil-
feempfängerzahl gemäß Tabelle 3 zum Test der ersten Hypothese zu verwenden. 

3.4.3.2 Sozialhilfe als Muß-Leistung 

"Auf Sozialhilfe besteht ein Anspruch, soweit dieses Gesetz bestimmt, daß die 
Hilfe zu gewähren ist", heißt es im Bundessozialhilfegesetz (BSHG). 108 Sozialhilfe 
ist demnach eine "Muß-Leistung", auf die ein Rechtsanspruch des Hilfesuchenden 
besteht. 109 

Die Kostenbelastung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe läßt sich aus den Anga-
ben des Einzelplans 4 "Soziale Sicherung" des Verwaltungshaushaltes errechnen. 
Das Sozialamt der Stadt Freiburg berechnet seit über zehn Jahren den sogenannten 
"Reinaufwand nach dem BSHG" aus Unterabschnitten des Einzelplans 4. Der Au-
tor orientiert sich - nach intensiver Auseinandersetzung mit den existierenden Sta-
tistiken (vgl. Kapitel 3. l. l.2.) - an dieser Berechnungsweise, nimmt jedoch zwei 
gravierende Änderungen vor. Zum einen werden lediglich die direkten Sozialhilfe-

105 Vgl. die Antragsunterlagen der Stadtkreise, 
l 06 Vgl. Kapitel 3. l.l . l. 
107 Vgl. Kap. 2.2.l.l. 
108 Vgl. § 4 Abs. l, Satz l BSHG. 
109 Seheilhorn u.a. (1988), Kommentar zum BSHG, S. 58. 
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kosten des örtlichen Trägers nach dem BSHG betrachtet; weitere soziale Pflicht-
leistungen aufgrund von Bundesgesetzen (z.B. LAG, JWG) bleiben außer Betracht. 
Zum anderen werden die Landeswohlfahrtsverbands (LWV)-Umlage, die den Fi-
nanzierungsanteil der örtlichen Träger für die überörtlichen Träger darstellt, als 
indirekte Sozialhilfekosten mitberücksichtigt. 110 Die direkte Sozialhilfebelastung 
eines Stadtkreises (Tabelle 5) setzt sich aus der Summe der Salden 
(Zuschußbedarfe) folgender Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes zusam-
men: 

4100/ 4101/ 4102/ 4103: Sozialhilfe örtlicher Träger 

4110: Sozialhilfe örtlicher Träger - Aufwendungen für Asylberechtigte 

4111: Sozialhilfe örtlicher Träger - Aufwendungen für rechtlich geduldete Ausländer 
(De-Facto-Flüchtlinge). 

Die Unterabschnitte 4110 und 4111 wurden erst Mitte der achtziger Jahre gebildet. 
Von 1991 an zahlt das Land einen Soziallastenausgleich gemäß§ 21 FAG an über-
durchschnittlich mit Sozialhilfe belastete Stadt- und Landkreise, der entweder im 
Einzelplan 4100 verbucht wird (Freiburg) oder als Finanzzuweisung im Rahmen 
des Finanzausgleichs im Einzelplan 9000 (Mannheim). 

Indirekte Sozialhilfekosten (Tabelle 6) in Form der an die Landeswohlfahrtsver-
bände zu zahlenden Umlage werden im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes 
verbucht. 

Die gesamten Sozialhilfekosten - die Summe aus direkten und indirekten- wird in 
Tabelle 7 dokumentiert. 

1 10 Diese Berechnungsmethode entspricht auch den theoretischen Überlegungen von Bötticher-Meyners 
1990, S. 107. 
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3.4.3.3 Zuschüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege als 
Soll-Leistung 

Grundsätzlich lassen sich die von den Stadtkreisen gewährten Zuschüsse an Wohl-
fahrtsverbände111 von der Zuschußempfänger- oder der Zuschußgeberseite her er-
fassen. Trotz intensiver Bemühungen des Autors blieb der erste Weg über die Emp-
fängerseite lediglich eine theoretische Möglichkeit. Allen Anfragen bei Wohl-
fahrtsverbänden wurde zunächst mit Mißtrauen begegnet, um letztlich mit dem Ar-
gument der Arbeitsüberlastung negativ beschieden zu werden. Lediglich ein Cari-
tasortsverband antwortete auf eine entsprechende Anfrage, wobei die gelieferten 
Daten unvollständig waren. 112 

Deshalb wurden die Daten über die Zuschußgeberseite erfasst. Alle Zuschüsse an 
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege werden in den Haushaltsplänen ausgewiesen. 
Darunter fallen sowohl Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände als auch Leistungen an 
Einrichtungen, die keinem Wohlfahrtsverband angehören. 113 Zuschüsse, die aus-
schließlich an die Wohlfahrtsverbände fließen, lassen sich deshalb auch von der 
Geberseite de facto nicht erfassen. 114 

Die laufenden Netto-Zuschüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Tabelle 8) 
werden in Einzelplan 4 "Soziale Sicherung" des Verwaltungshaushalts gebucht. 
Die Summe der Salden (Zuschußbedarfe) folgender Unterabschnitte spiegeln sie 
wider: 

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege115 

4 720 Altenarbeit 

111 In der Bundesrepublik gibt es sechs Wohlfahrtsverbände: den Deutschen Caritasverband, das Deut-
sche Rote Kreuz, das Diakonische Werk der EKD, die Arbeiterwohlfahrt, den Deutschen Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (vgl. Spiegelhal-
ter 1990). 

112 Vgl. Antwortschreiben des Caritasverbandes Heidelberg vom 5.9.1991. 
113 Ein Beispiel: Zuschuß an die Krabbelstube des Studentenwerks (vgl. Stadt Freiburg 1991, Haus-

haltsplan 1991/92, S. 219). 
114 Theoretisch wäre dies möglich, wenn die veröffentlichten Rechnungsergebnisse die Einzelpläne so 

detailliert aufschlüsseln würden wie die Haushaltspläne. Plandaten zu den Zuschüssen ließen sich 
in mühevoller Kleinarbeit addieren. lstdaten nach den Rechnungsergebnissen könnten die Mitarbei-
ter der Kämmereien anhand der Computerbögen berechnen. 

1 15 Beispiele für bezuschußte Einrichtungen in Freiburg: alle anerkannten Wohlfahrtsverbände, 
Bahnhofsmission, Offene Nichtseßhaftenhilfe, Suchtkrankenfürsorge, Behinderten-Arbeitskreise, 
Frauen- und Kinderschutzhaus, Arbeitsprojekt für schwervermittelbare Straffällige usw. (Stadt 
Freiburg 1990, Sozialhilfebericht, Anlage 2). 
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4750 Förderung von Kindergrippen 

4760 Förderung von Kindergärten und Kindergarten-Tagheime 

4770 Förderung von Schülerhorten 

4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe. 

3. 4. 3. 4 Freiwillige soziale Leistungen 

Städtische Zuschüsse an Initiativen, die ersatzlos zu kürzen sind, lassen sich ledig-
lich theoretisch erfassen. Dazu müßte jeder gewährte Zuschuß einzeln betrachtet 
werden. Bei der Vielzahl der unterstützten sozialen Einrichtungen ist dies im Rah-
men dieser Arbeit ausgeschlossen. Selbst wenn die Erfassung der Zuschüsse für ei-
ne Stadt gelänge, 116 wäre kein Städtevergleich möglich, weil jeder Stadtkreis seine 
Zuschüsse unterschiedlich verbucht. 

So läßt sich nur ein Bruchteil der freiwilligen Leistungen der Stadtkreise (Tabelle 
9) miteinander vergleichen: der Einzelplan 4988 "Freiwillige Hilfen" .117 Selbst hier 
waren Bereinigungen nötig: Einige Stadtkreise (z.B. Ulm) verbuchten die Pflicht-
leistung Weihnachtsbeihilfe (im Rahmen der einmaligen Beihilfen zur Hilfe zum 
Lebensunterhalt) bis Mitte der achtziger Jahre unter freiwillige Leistungen. Für 
diese Jahre wurde der Einzelplan 4988 um die Weihnachtsbeihilfe bereinigt. In 
Mannheim mußte der Wert des Jahres 1990 um die "Zuschüsse für Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen"118 und um den Ersatz von Einnahmenausfällen an die Mannhei-
mer Verkehrsbetriebe119 bereinigt werden. Unbereinigt hätten sich sich die freiwil-

116 Die Stadt Freiburg listet beispielweise in ihrem Sozialhilfebericht 1990 alle Zuschußempfänger 
unter Angabe des jeweiligen Unterabschnitts des Haushaltsplans. Die Zuschüsse werden in über 30 
Unterabschnitten verbucht (vgl. Stadt Freiburg 1990, Sozialhilfebericht, Anlage 2). 

117 Mitunter wurden die freiwilligen Hilfen auch im Einzelplan 4980 erfasst, wie 1980-83 in Freiburg. 
Darauf wurde bei der Datenerhebung geachtet. 

118 Die freiwilligen Zuschüsse der Stadt zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des Arbeitsamtes werden 
seit 1991 unter der Haushaltsstelle 0560 gebucht. Die ungewöhnliche Ausgabensteigerung des Jah-
res 1990 wurde deshalb herausgenommen (vgl. Stadt Mannheim, Haushaltsplan 1991/92, S. 168). 

119 Diese Einnahmenausfälle rühren von der Einführung des Sozialpasses Mitte der achtziger Jahre 
her. Sie wurden - nach Auskunft der Kämmerei - jahrelang kumuliert und 1990 in Höhe von 422 
TDM in den Haushalt eingestellt (zum Vergleich: freiwillige soziale Leistungen 1989 in Höhe von 
544 TDM). Die Ausgaben fielen allerdings bereits in den Vorjahren an, so daß sie über die Jahre 
verteilt werden müßten. Dadurch würden sich die freiwilligen sozialen Leistungen von 1985-90 um 
etwa 70 TDM erhöhen. Am Rückgang der freiwilligen sozialen Leistungen je Sozialhilfeempfänger 
wurde sich dadurch nichts ändern. 
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ligen sozialen Leistungen stark nach oben entwickelt, obwohl dies nicht der Reali-
tät entspricht. 

3. 4. 3. 5 Fiktive Sozialhilfeempfängerzahl 

Nach der zweiten Hypothese reagieren die Kommunen auf steigende Sozialhilfe-
kosten mit Maßnahmen zur Kostenverlagerung. Zum einen werden anspruchsbe-
rechtigten Personen Kosten aufgebürdet, wenn sie erfolgreich vom Sozialamt abge-
schreckt werden. Zum anderen werden im Rahmen der Entgeltvariante nach § 19 
BSHG mittelfristig Kosten auf andere Kostenträger überwälzt. 

Ein Ansatz, das Abschreckungspotential eines Stadtkreises zu quantifizieren, wäre 
die Anzahl der Arbeitsstunden, zu denen Sozialhilfeempfänger im Rahmen der 
Mehraufwandsentschädigungsvariante (§ 19 BSHG) herangezogen werden. Dieses 
Instrument dient zur Prüfung der Arbeitsbereitschaft von Sozialhilfeempfängern, so 
daß abschreckende Wirkungen erwartet werden können - und auch beabsichtigt 
sind. 120 Es stellte sich jedoch heraus, daß lediglich das Sozialamt Freiburg exakte 
Zahlen zu geleisteten Arbeitsstunden von Sozialhilfeempfängern erhoben hat. Ein 
Abschreckungspotential läßt sich daher zur Zeit nicht seriös quantifizieren. 

Kostenverlagerungen gemäß der Entgeltvariante des § 19 BSHG konnten dagegen 
erfasst werden - allerdings nicht in Wertgrößen, sondern in "eingesparten" Sozial-
empfängern. Diese "eingesparten" Sozialhilfeempfänger können zur tatsächlichen 
Sozialhilfeempfängerzahl addiert werden. So ergibt sich die höhere, fiktive So-
zialhilfeempfängerzahl, die der tatsächlichen entspräche, wenn keine § 19 BSHG-
Politik angewendet würde. 

Hierbei ist zu beachten, daß die Zahl der tatsächlich "eingesparten" Sozialhilfe-
empfänger wesentlich höher liegt - aus Scham, Unwissenheit und wegen verschie-
dener Abschreckungsmaßnahmen der Sozialämter "verzichten" etwa 700.000 An-

spruchsberechtige auf Sozialhilfe. 121 Die fiktive Sozialhilfeempfängerzahl stellt 
deshalb lediglich eine Untergrenze dar. 

120 Vgl. Kap. 2.2. l. l. 
12 l Die Schätzungen zur Dunkelziffer der Anspruchsberechtigten schwanken sehr stark. 

Hauser/Semrau schätzen sie für 1983 aufrund 700.000 (zit. n. Semrau 1991, S. l 18). 
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3.4.4 Variablen zum Test der finanzpolitischen Hypothesen 

3. 4. 4.1 Investitionen 

In die ökonometrischen Untersuchungen gehen die Gesamt-, die Bau- und die So-
zialinvestitionen - jeweils auch als eigenfinanzierte Investitionen - als abhängige 
Variablen ein. 

Die gesamten Investitionen einer Gemeinde werden im Vermögenshaushalt erfasst. 
Sie lassen sich grundsätzlich über die "Additionsmethode" und über die 
"Subtraktionsmethode" errechnen. 

Bei der Additionsmethode werden mittelbare und unmittelbare Investitionen, die in 
der Gruppierungsübersicht (Gruppierungsnummer 9 - Ausgaben des Vermögens-
haushaltes) aufgeschlüsselt sind, zusammengezählt: 122 

a) mittelbare Investitionen: 

Grupp. Nr. 92: Gewährung von Darlehen 

930: Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 

98: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 

b) unmittelbare Investitionen: 

932-33: Erwerb von Grundstücken 

935-36: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 

94-96: Bauinvestitionen: 

Bei der "Subtraktionsmethode" geht man von den Gesamtausgaben des Vermö-
genshaushaltes aus und zieht alle nicht-investiven Positionen der Gruppierungs-
übersieht (Gruppierungsnummer 9) ab: 123 

Grupp. Nr. 9: Bruttovolumen des Vermögenshaushalts 

122 Vgl. Stadt Freiburg, Haushaltsplan 1991/92, S. XXII. 
123 Vgl. ebda., S. XII. 
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abzüglich 

Grupp. Nr. 90: Zuführung zum Verwaltungshaushalt 

Grupp. Nr. 91: Zuführung an Rücklagen 

978: Kreditmarkt (für Umschuldungen) 

------------------------

Nettovolumen des Vermögenshaushalts 

abzüglich 

Grupp. Nr. 97 (ohne 978): ordentliche Tilgung 

990: Kreditbeschaffungskosten 

Investitionsausgaben. 

Die eigenfinanzierten Gesamtinvestitionen erhält man nach Abzug der Investitions-
zuweisungen. 124 

Die Bauinvestitionen sind ein Teil der Gesamtinvestitionen, der unter der Gruppie-
rungsnummer 94-96 erfasst ist. Die eigenfinanzierten Bauinvestitionen erhält man 
nach Abzug der Investitionszuweisungen. 125 

Die Sozialinvestitionen werden hier als Ausgaben des Einzelplans 4 "Soziale Si-
cherung" des Vermögenshaushaltes definiert. Darunter fallen beispielsweise städti-
sche Investitionen in Kindergärten, Jugendbegegnungsstätten, Erziehungsbera-
tungsstellen, Obdachlosenheime und Altenbegegnungsstätten bzw. Investitionszu-
schüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege. 

Die eigenfinanzierten Sozialinvestitionen werden als "Nettoausgaben" (Ausgaben -
Einnahmen) des Einzelplans 4 des Vermögenshaushaltes definiert. 

124 Vgl. Kapitel 3.4.4.4. 
125 Ebda. 
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3.4.4.2 Bevölkerung 

Einwohnerzahlen der Stadtkreise gehen als unabhängige Variable in die ökonome-
trischen Untersuchungen ein. Doch wieviele Menschen wohnen beispielsweise in 
der Stadt Freiburg? Zu dieser Frage gibt es zwei Antworten: Zum einen erhebt das 
Statistische Landesamt die Wohnbevölkerungszahl nach der Fortschreibung; zum 
31.12.1989 wohnten in Freiburg auf der Fortschreibungsbasis 1987 genau 187767 

Menschen. 126 Die Fortschreibungszahl ist auch Grundlage für den Finanzaus-
gleich.127 

Zum anderen errechnen die örtlichen Statistischen Ämter eine Bevölkerungszahl 
gemäß dem Melderegister; zum 31.12.1989 lebten danach über 11000 Menschen 
weniger in Freiburg, genau 176506. 128 Die Abweichungen zwischen der Fort-
schreibungszahl und der Melderegisterzahl sind zum Teil erheblich. Die Unter-
schiede lassen sich auf die Abweichung der tatsächlichen Bevölkerungsentwick-
lung von der auf Vergangenheitswerten beruhenden Trendfortschreibung zurück-
führen. Für den Finanzausgleich ist die in der Regel wesentlich höhere Fortschrei-
bungszahl bedeutend, die nach § 30 Abs. 2 FAG noch "veredelt" 129 wird. Für Un-
tersuchungen der Bevölkerungsentwicklung in die Stadtkreisen verwenden die ört-
lichen Statistischen Ämter jedoch "ihre" Melderegisterzahlen. 130 

Für die Pro-Kopf-Werte im Tabellenteil wurden die Einwohnerzahlen nach der 
Fortschreibung gemäß Statistischen Landesamt zum 31.12. des Jahres verwendet; 
sie sind in Tabelle 16 dokumentiert. Denn Fortschreibungszahlen finden auch bei 
Pro-Kopf-Berechnungen der Kämmereien in den Haushaltsplänen und Rechen-
schaftberichten Verwendung. 

126 Vgl. Tabelle 16. 
127 Zur maßgebenden Einwohnerzahl: vgl.§ 143 GemO i.V.m. § 30 Abs. 1 FAG. 
128 Die Statistischen Amter der Stadtkreise berechnen noch die Melderegisterzahl zum 30.6. und die 

Fortschreibung der Melderegisterzahl. Letztere ist nicht zu verwechseln mit der Fortschreibung der 
Wohnbevölkerung durch das Statistische Landesamt. 

129 Veredelungen können aufgrund besonderer Belastungen vorgenommen werden, wie z.B. die 
Stationierung ausländischer Streitkräfte. 

130 Seit 1991 dürfen die niedrigeren Melderegisterzahlen laut Anweisung des Freiburger Oberbür-
germeisters nicht mehr veröffentlicht werden. Die Daten bis 1989 konnten noch den Jahresheften 
des städtischen Statistikamtes entnommen werden. Der Leiter des Statistischen Amtes in Heidel-
berg fühlte sich durch die Frage, wieviele Menschen in Heidelberg wohnten, persönlich angegriffen 
- die Daten waren nicht zu erhalten, obwohl sie amtsintem erhoben werden. In Stuttgart waren die 
Melderegisterzahlen dagegen leicht zugänglich - die Abweichungen zur Fortschreibungszahl fielen 
in den achtziger Jahren gering aus. 
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Bei der Interpretation der Pro-Kopf-Werte ist zu beachten, daß im Zusammenhang 
mit der Volkszählung 1987 die Fortschreibungsbasis von 1970 auf 1987 geändert 
wurde. Bei einigen Städten führten die Ergebnisse der Volkszählung zu erhebli-
chen "Bevölkerungsverlusten" 131 , die sich negativ auf die Zahlungen im Rahmen 
des Finanzausgleichs auswirkten. 132 

3. 4. 4. 3 Netto-Steuereinnahmen 

Die Netto-Steuereinnahmen (Tabelle 17) gehen als unabhängige Variable in die 
ökonometrischen Untersuchungen ein und werden nach folgendem Schema133 ge-
mäß der Gruppierungsübersicht berechnet: 

Summe aus 

Grupp. Nr. 000: Grundsteuer A 

-, ......... 001: Grundsteuer B 

-, .. ....... 003: Gewerbesteuer 

-, ......... 010: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

-, ....... 02-03: Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 

abzüglich 

-, ......... 810: Gewerbesteuerumlage. 

131 Erhebliche Verluste beklagten die Städte Freiburg, Stuttgart, Heidelberg und Karlsruhe (vgl. Ta-
belle 16). 

132 Vgl. Kap. 3.2.2. Einnahrnenausfiille. 
133 Die Stadt Freiburg zählt noch die "Sonstigen Finanzzuweisungen vom Land (Grunderwerbssteuer)" 

zu den Steuereinnahmen. Die Diskussion mit Mitarbeitern verschiedener Kämmereien führte dazu, 
daß der Autor diesen Posten nach § 11 Abs. 2 F AG zu den Zuweisungen, nicht zu den Steuern 
zählt. Damit folgt er der Vorgehensweise der Stadt Stuttgart, obwohl beide Möglichkeiten zu be-
gründen sind. 
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3. 4. 4. 4 Investitionszuweisungen 

Die Investitionszuweisungen (Tabelle 18), die eine Stadt von anderen Gebietskör-
perschaften erhält, gehen als unabhängige Variable in die ökonometrischen Unter-
suchungen ein. Sie werden in der Gruppierungsübersicht unter Einnahmen des 

Vermögenshaushaltes (Gruppierungsnummer 36) erfasst: 

Grupp. Nr. 36: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen 

Unterabschnitte: 

-, 360: vom Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen 

-, 361: vom Land 

-, 362: von Gemeinden und Gemeindeverbändern 

-, 365-367: von unternehmerischen und übrigen Bereichen. 

3.4.4.5 Politikvariable 

Was den politischen Einfluß auf die kommunale Investitionstätigkeit betrifft, so 

wird er in den Städtestudien nicht regressionsanalytisch über Gemeinderatsmandate 

erfasst. Dazu ist die Anzahl der untersuchten Gemeinden zu gering und die Zeit-

reihe zu kurz. Statt dessen werden die Machtverhältnisse im Gemeinderat (Tabelle 

19) und die Parteizugehörigkeit des Oberbürgermeisters betrachtet, um sie im 

Rahmen der Interpretation der Testergebnisse zu berücksichtigen. 

3. 4. 4. 6 Netto-Rücklagenveränderung 

Die Netto-Rücklagenveränderung, die als Reaktion gemäß Hypothese 5 zu erwarten 

ist, läßt sich grundsätzlich über die Gruppierungsübersicht und über Bestandsver-

änderungen erfassen. Sie errechnet sich als Differenz zwischen der Zuführung an 

die Rücklagen (Grupp. Nr. 91) und den Entnahmen aus Rücklagen (31). 134 

134 Vgl. auch Kapitel 3.4.2.2. 
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Die Werte der Bestandsveränderungen der allgemeinen Rücklage lassen sich den 
Rechenschaftsberichten entnehmen. Die Bestandsgrößen sind die genaueren Werte, 
weil städtische Sonderfaktoren auch berücksichtigt werden. 135 In den Haushalts-
planjahren 1991 und 1992 mußte jedoch wegen fehlender Daten auf die Berech-
nungsmethode nach der Gruppierungsübersicht zurückgegriffen werden. 

Die allgemeine Rücklage darf allerdings nur bis zu einer Pflichtrücklage abgebaut 
werden: "Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben si-
chern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muß ein Betrag vorhanden 
sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorange-
henden Jahre beläuft" (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Die Stadtkreise interpretieren die 
Berechnung der Pflichtrücklage unterschiedlich. Der Autor orientiert sich bei der 
Berechnung der Pflichtrücklage an der Praxis der Kämmerei der Stadt Freiburg, die 
den Prozentsatz von den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes berechnet. 136 

Der Zweck der Vorschrift über eine Mindestrücklage liegt darin, daß "im Bedarfs-
fall aus der allgemeinen Rücklage ein Bestand zur Aufrechterhaltung der Kassenli-
quidität vorhanden ist" .137 Die Mindestrücklage kann nur unterschritten werden, 
"wenn konkrete Gründe für eine anhaltend gute Kassenlage vorliegen und deshalb 
die Liquidität auch mit dem geringeren Betrag gesichert erscheint". 138 Diese Situa-
tion trat jedoch im Untersuchungszeitraum in keinem Stadtkreis auf (Tabelle 20). 

3. 4. 4. 7 Netto-Vermögensänderung 

Die im Rahmen der Hypothese 6 zu betrachtende Netto-Vermögensänderung läßt 
sich grundsätzlich ebenfalls über die Gruppierungsübersicht und über Bestands-

135 Beispielsweise wurde in Stuttgart eine Tilgungsriicklage gebildet, deren Wertveränderung lediglich 
in die Bestandsrechnung einfließt. 

136 Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts errechnet die Kämmerei der Stadt Mannheim aus der 
Differenz der Einnahmen und der Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stadt Mannheim, Rechen-
schaftsbericht 1990, S. 15), die Kämmerei der Stadt Ulm substrahiert von den Einnahmen des 
Verwaltungshaushalts die tatsächliche Zuführung zum Vermögenshaushalt sowie die Haushalts-
ausgabereste des Vorjahres, um durch Addition der neuen Haushaltsausgabereste die bereinigten 
Soll-Ausgaben zu errechnen (Stadt Ulm, Rechenschaftsbericht 1990, S. 16); lediglich in wenigen 
Städten wurde die Pflichtrocklage bereits im Rechenschaftsbericht dokumentiert (vgl. Stadt Mann-
heim, Rechenschaftsbericht 1990, S. 60). 

137 Faiss u.a. 1990, S. 352. 
138 Ebda. 
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größen berechnen. Zum einen kann die Differenz zwischen den "Einnahmen aus 
der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens" (Grupp. Nr. 33-34) und den 
"Ausgaben für den Vermögenserwerb" (93) gebildet werden; dieser Weg ist jedoch 
aufgrund der Bildung von Haushaltsresten139 ungeeignet. 140 Dennoch mußte für die 
Haushaltsplanjahre 1991 und 1992 auf diese Berechnungsmethode zurückgegriffen 
werden, weil noch keine Daten über die Bestandsveränderungen gemäß den 
Rechenschaftsberichten verfügbar waren. 

Nach§ 43 Abs. 1 GemHVO sind die Gemeinden verpflichtet, in einer Vermögens-
rechnung folgende Vermögensgegenstände aufzuführen: 

1. Teile des Anlagevermögens141 

2. Forderungen aus Geldanlagen 

3. Rückzahlungsverpflichtungen aus den Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich 
gleichkommenden Vorgängen 

4. Rücklagen. 

Die städtische Vermögensrechnung wird als Vollvermögensrechnung im Sinne der 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Vermögensrechnung nach § 43 
GemHVO geführt. 142 Sie ist Bestandteil der Jahresrechnung; 143 eine Übersicht über 
den Stand der unbeweglichen und beweglichen Sachen sowie über grundstücks-
gleiche Rechte, die kostenrechnenden Einrichtung dienen, sind der Jahresrechnung 
beizufügen. 144 

139 Hauhaltsreste sind planmäßige Ausgaben oder Einnahmen, die in das nächste Haushaltsjahr 
übertragen werden. Exemplarisch werden in Kapitel 3.4.4.8. Haushaltsausgabereste im Zusam-
menhang mit der Nettokreditaufuahme erläutert. 

140 Hier sind die Abweichungen zwischen den beiden Berechnungsmethoden noch eklatanter als im Fall 
der Nettokreditaufuahme. Das hängt mit der Abwicklung von Bebauungsplänen zusammen, die 
sich über Jahre hinwegziehen. 

141 Darunter fallen nach§ 46 Nr. 2 "Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck 
der Beteiligung erworben hat" (Buchstabe d), "Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus 
Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat" (Buchstabe e), Kapitaleinlagen der 
Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen" (Buchstabe f), "das 
von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital" 
(Buchstabe g). 

142 Vgl. Stadt Heidelberg, Schlußbericht 1990, S. 64. 

143 Vgl. § 39 Abs. 1 GemHVO. 

144 Vgl. § 39 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 38 Abs. 1 GemHVO. 
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Die Daten der Vermögensrechnung ermöglichen jedoch keinen Vergleich des Ge-
meindevermögens in der oben ausgeführten Definition, weil nicht alle Vermögens-
teile statistisch erfasst werden. 145 Lediglich das Anlagevermögen der kostenrech-
nenden Einrichtungen und das Verwaltungsvermögen werden in fast allen Stadt-
kreisen einheitlich erfasst. 146 So kann nur ein Teil des Vermögens miteinander 
verglichen werden. 

Weiterhin stellt sich die Frage, welcher Vermögensbegriff zweckmäßig ist? "Der 
Vermögensbegriff im Gemeindewirtschaftsrecht umfasst nur die Aktivwerte. Die 
Kredite (Passivwerte) werden in der Gemeindeordnung besonders behandelt (vgl. § 
87 GemO), so daß sie beim Vermögen nicht zu berücksichtigen (nicht von Aktiv-
werten abzuziehen) sind. Es wird folglich nicht von dem Reinvermögen ausgegan-
gen." 147 

Trotzdem versuchen einige Stadtverwaltungen den betriebswirtschaftlich sinnvolle-
ren Indikator, das um die Schulden bereinigte Vermögen (Reinvermögen), zu be-
rechnen. 148 Die Zunahme des Reinvermögens entspricht definitionsgemäß dem 
Eigenkapitalzuwachs - und damit dem "Gewinn" einer Gemeinde. 

Betriebswirtschaftliche Kategorien können hier allerdings nur sehr eingeschränkte 
Anwendung finden, weil Gemeinden keine gewinnorientierte Unternehmungen 
sind. Wenn die Stadtverwaltungen ihr (Sachanlagevermögen149 überhaupt bewer-
ten, stellt sich - mehr als bei Unternehmungen - das Bewertungsproblem. Wieviel 
ist ein Kinderspielplatz, eine Straße oder eine Grünanlage wert? Selbst wenn eine 
einheitliche Bewertung gelänge: Welche Teile des Vermögens sind veräußerbar? 

145 So stehen zwar Daten zum Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen und zum 
Verwaltungsvermögen zur Verfügung, doch fehlen in der Regel Angaben zum Gemeindeglieder-
vermögen, zum Vermögen der rechtlich W1Selbständigen Stiftungen sowie zum Vermögen der Ei-
genbetriebe. 

146 In Stuttgart beschränkt sich - abgesehen vom Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen 
und der Stiftungen - die Darstellung auf das Geldvermögen. Das Verwaltungsvermögen, insbeson-
dere die Sachanlagen, sind (noch) nicht bewertet (vgl. Stadt Stuttgart, Rechenschaftsbericht 1990). 

147 Faiss u.a. 1990, S. 275. 
148 Synonyme Begriffe sind das ''Nettovermögen" (Stadt Mannheim, Schlußbericht 1989, S. 58) und 

das "Deckungskapital"; das "Deckungskapital entspricht in etwa dem Stamm-/Grundkapital eines 
wirtschaftlichen Unternehmens" (vgl. Stadt Heidelberg, Rechenschaftsbericht 1990, S. 223). 

149 Beispiele: Unbebaute und bebaute Grundstücke, Waldgrundstücke, Sport- und Grünanlagen, 
Kinderspielplätze, Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Dämme usw. (vgl. z.B. Stadt Mannheim, Re-
chenschaftsbericht 1990, S. 138). 
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Wer kauft einen Kinderspielplatz? Insofern ist der Sinn der Vollvermögensstatistik 
zu hinterfragen. 

Dennoch wurde hier ein Versuch unternommen, Vermögensbestände zu verglei-
chen. Dazu wurden das Anlagevermögen der kostemechnenden Eimichtungen, das 
Geldvermögen, das Verwaltungsvermögen und die Rücklagen addiert. Die Ver-
gleichbarkeit ist indes eingeschränkt, weil die Stadtkreise Stuttgart, Ulm und Heil-
bronn ihr Verwaltungsvermögen wegen der oben angesprochenen Bewertungspro-
bleme bewußt nicht bewertet haben; die anderen sechs Stadtkreise lassen sich je-
doch vergleichen (vgl. Tabelle 21). 

Zur Berechnung der Netto-Vermögensänderungen, die für den Test der Hypothese 
6 erforderlich ist, wurden dagegen die Rücklagen wieder herausgerechnet. Das war 
erforderlich, weil die Analyse der Netto-Rücklagenveränderung bereits Gegenstand 
der Hypothese 5 ist. 

3. 4. 4. 8 Netto-Kreditaufnahme 

Im Hinblick auf die Überprüfung der Hypothese 7 muß die Netto-Kreditaufnahme 
erfasst werden. In der Regel wird die Netto-Kreditaufnahme nicht in den Vorberi-
chten zu den Haushaltsplänen aufgeführt; dort findet sich meist nur die höhere 
Bruttokreditaufnahme. Deshalb muß sie selbst berechnet werden, was wiederum 
sowohl über die Gruppierungsübersicht als auch über die Schuldenstandsverände-
rung möglich ist. 

Die Berechnungsmethode über die Gruppierungsübersicht sieht folgendermaßen 
aus: Die Einnahmen aus Krediten (Grupp.Nr. 37) lassen sich aufteilen in die 
"Bruttokreditaufnahme" (377) und die "Kredite zur Umschuldung von Darlehen" 
(378). Von der Bruttokreditaufnahme kommt man durch Abzug der ordentlichen 
Tilgung (97 außer 978 [Ausgaben des Vermögenshaushaltes - Kreditmarkt für Um-
schuldung]) zur "Nettokreditaufnahme". Damit läßt sich die Nettokreditaufnahme 
als Differenz zwischen den jeweils um die Umschuldung bereinigten Kreditein-
nahmen und Ausgaben zu Zwecken der Kredittilgung definieren. 

Die auf diese Weise erhaltenen Werte stimmen jedoch nicht immer mit den Verän-
derungen der Schuldenstände - der zweiten Berechnungsmethode - überein, was 
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mit den sogenannten Haushaltsresten zusammenhängt. 150 Die Berechnung der 
Nettokreditaufnahme über die Veränderung der Schuldenstände, wie sie in den Re-
chenschaftsberichten dokumentiert werden, ist die geeignetere und einfachere Me-
thode.151 Für die Haushaltsplanjahre 1991 und 1992 mußte wegen fehlender Be-
standsgrößen auf die Berechnungsmethode über die Gruppierungsübersicht zurück-
gegriffen werden. 

Die Darstellung der Berechnung nach der Gruppierungsübersicht zeigt, daß es sich 
bei der Nettokreditaufnahme um eine Saldogröße handelt: von der Bruttokreditauf-
nahme (Einnahmen des Vermögenshaushaltes) werden die ordentliche Tilgung und 
die Kreditbeschaffungskosten abgezogen (Ausgaben des Vermögenshaltes) ab-
gezogen. 

3.4.4.9 Gebühren 

Daten zu den Gebühren zur Überprüfung der Hypothese 8 finden sich in der 
Gruppierungsübersicht Nr. 10-12 (Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebun-
dene Abgaben). Sie sind in Tabelle 22 dokumentiert. 

150 Beispiel Freiburg 1988: Es ergibt sich über den ersten Berechnungsweg eine Nettokreditaufnahme 
von 22,2 Mill. DM, über den zweiten Weg eine Tilgung in Höhe von 11,5 Mill. DM. Die Differenz 
von über 30 Mill. DM erklärt sich aus in diesem Jahr neugebildeten Haushaltsausgaberesten (vgl. 
Stadt Freiburg, Rechenschaftsbericht 1988, S. 69); Haushaltsausgabereste sind - vereinfacht aus-
gedrückt - im Haushalt veranschlagte Mittel, die im Haushaltsjahr nicht ausgezahlt wurden, was 
bei mehrjährigen Bauprojekten unvermeidbar ist. Damit sie nicht verfallen, dürfen diese Mittel des 
Vermögenshaushalt in das nächste Jahr übertragen werden (vgl. § 19 GemHVO). Die Mittelüber-
tragung ist zwar haushaltsrechtlich zulässig, jedoch auch - es werden häufig zweistellige Millio-
nenbeträge übertragen - ein Mittel zur "Haushaltskosmetik". Die kommunalpolitische Brisanz liegt 
in der legalen Manipulation der Nettokreditaufnahme: Werden im Vorjahr veranschlagte Kredite 
erst im laufenden Jahr in Anspruch genommen, so emöht sich die Nettokreditaufnahme des 
laufenden Jahres de facto um den Betrag der dafür gebildeten Haushaltsausgabereste. Der Kon-
trollbehörde, dem Regierungspräsidium, wird jedoch die niedrigere Nettokreditaufnahme ohne 
Haushaltsausgabereste als Indikator für die städtische Neuverschuldung präsentiert. Wenn die 
Haushaltsausgabereste 42,3 Millionen DM und die präsentierte Nettoneuverschuldung lediglich 
15,1 Millionen DM beträgt, wie das 1989 in Freiburg der Fall war, so ist wird die Dimension der 
Manipulation deutlich (vgl. Stadt Freiburg, Schlußbericht 1988, S. 56). 

151 Über diesen Punkt diskutierte der Autor ausführlich mit Mitarbeitern verschiedener Kämmereien. 
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3.5 Entwicklung der Indikatoren im Städtevergleich 

3.5.1 Sozialindikatoren 

3. 5. 1. 1 Versorgungsgrad mit Kindergartenplätzen 

In Tabelle 23 wird der Versorgungsgrad mit Kindergartenplätzen dokumentiert. Es 
offenbart sich eine eklatante Unterversorgung in fast allen Stadtkreisen in fast allen 
untersuchten Jahren; lediglich in Baden-Baden und Freiburg herrschte in einigen 
Jahren Überversorgung. Es lassen sich drei Guppen unterscheiden: 

1. Große Unterversorgung (Versorgungsgrad kleiner als 80 %) liegt in den Stadt-
kreisen Mannheim, Pforzheim und Heilbronn vor. 

2. Mittlere Unterversorgung (Versorgungsgrad zwischen 80 und 90 %) liegt in den 
Stadtkreisen Freiburg, Stuttgart, Heidelberg, Karlsruhe und Ulm vor. 

3. Überversorgung liegt in Baden-Baden vor. 

Die in Kapitel 3 .4.1.1. aufgeführten Gründe deuten darauf hin, daß selbst bei sta-
tistisch befriedigenden Versorgungsgrad, echte Unterversorgung vorherrschen 
kann; die Anzahl der Ganztagskindergartenplätze sowie eine stadtteilbezogene Dif-
ferenzierung bleibt unberücksichtigt. 

3.5. 1.2 Versorgungsgrad mit Pflegeheimplätzen 

"Der heute erreichte Versorgungsgrad im Bereich der stationären Altenhilfe deckt 
den Bedarf nicht vollständig ab. Der exakte Grad der Unterversorgung läßt sich 
derzeit empirisch nicht ermitteln. Aufgrund der Auswertung von Einzelbeobach-
tungen wird angenommen, daß der landesweit erreichte durchschnittliche Versor-
gungsgrad 90 % beträgt". 152 

152 Landkreistag 1992, S. 11. Der Autor berechnete nach der in Kapitel 3.4.1.2. vorgestellten Berech-
nungsmethode einen Versorgungsgrad von 97,2 % für den Stadtkreis Freiburg (1989). 
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Zukünftig wird sich der Bedarf an Pflegeheimplätzen stark erhöhen. Dafür spre-
chen demografische Prognosen, die einen Anstieg des Anteils alter, insbesondere 
hochbetagter Menschen vorhersagen. 153 

3.5. 1.3 Fazit 

Die festgestellte Unterversorgung mit Kindergartenplätzen und Pflegeheimplätzen 
deutet darauf hin, daß die Stadtkreise nur in unzureichendem Maße Zuschüsse an 
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege gewährten. Im Rahmen der Analyse der 
sozialpolitischen Reaktionen wird zu prüfen sein, ob laufende Nettozuschüsse und 
Netto-Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege im Unter-
suchungszeitraum gekürzt wurden. 

3.5.2 Haushaltsindikatoren 

3. 5. 2.1 Anteil der Sozialhilfekosten an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 

Betrachtet man den Anteil der direkten Sozialhilfekosten an den Einnahmen des 
Verwaltungshaushaltes in Tabelle 24, so lassen sich drei Gruppen unterscheiden: 
Mannheim und Freiburg sind hoch, Stuttgart, Heidelberg, Karlsruhe, Ulm, Pforz-
heim sind durchschnittlich, Heilbronn und Baden-Baden sind gering mit Sozialhilfe 
belastet. 

In der Gruppe der Hochbelasteten fällt auf, daß Freiburg dem langjährigen Spitzen-
reiter Mannheim in den Jahren 1990 und 1991 zwischenzeitlich die Führungs-
position wegnahm. Die Zeiten hoher Steigerungsraten - wie von 1983 bis 1985 - , 
scheinen indes vorbei zu sein. Damals verdoppelte sich - zumindest in Freiburg -
die Zahl der Sozialhilfeempfänger als Folge der Dauerarbeitslosigkeit im Anschluß 
an die Rezession zu Beginn der achtziger Jahre. Inzwischen ist - wiederum in Frei-
burg - die Zahl der Alleinerziehenden größer als die der Dauerarbeitslosen. 

153 "Anfang 1990 lebten 1,38 Millionen Menschen über 65 Jahren in Baden-Württemberg. Im Jahr 
2000 werden es vorausichtlich 1,62 Millionen sein. Im gleichen Zeitraum wird die Zahl der 85-jäh-
rigen und Alteren von 126000 auf 186000, das heißt um fast 50 % anwachsen" (Landkreistag 
1992, S. 2). 
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In der Gruppe der durchschnittlich Belasteten fallen die hohen Steigerungsraten 
auf. In Stuttgart, Karlsruhe und Pforzheim erhöhte sich die Sozialhilfebelastung um 
mehr als das doppelte, in Ulm nahezu um das doppelte und in Heidelberg immerhin 
noch um fünfzig Prozent. 

Die gering belasteten Stadtkreise Heilbronn und Baden-Baden müssen 1992 noch 
nicht einmal so hohe Sozialhilfekosten bewältigen wie Freiburg und Mannheim zu 
Beginn der achtziger Jahre. 

Betrachtet man den Anteil der indirekten Sozialhilfekosten an den Einnahmen des 
Verwaltungshaushaltes (Tabelle 25), so läßt sich in allen Stadtkreisen ein kontinu-
ierlicher Anstieg von etwa 3 auf gut 4 Prozent der Einnahmen des Verwaltungs-
haushaltes feststellen. Hier spiegeln sich vor allem die gestiegenen Kosten für 
Pflegebedürftige wider, die von den Landeswohlfahrtsverbänden getragen werden. 

Betrachtet man den Anteil der gesamten Sozialhilfekosten an den Einnahmen des 
Verwaltungshaushaltes (Tabelle 26), zeigt sich der Wechsel in der Spitzenposition 
noch deutlicher: Seit 1990 gibt die Stadt Freiburg einen größeren Anteil ihrer lau-
fenden Einnahmen als Mannheim für Sozialhilfe aus. Beide Stadtkreise müssen in-
zwischen mehr als zehn Prozent ihrer Einnahmen des Verwaltungshaushalts für 
Sozialhilfe verwenden. Es zeigt sich allerdings auch die Wirkung des 
"Soziallastenausgleichs", der Freiburg wieder unter die 11 % - Marke drückte und 
Mannheim unter der 11 % -Marke hielt. 

Die Gruppe der durchschnittlich belasteten Städte verringert sich um den Stadtkreis 
Pforzheim, der als gering mit Sozialhilfe belastet eingestuft werden muß. In dieser 
Gruppe verbleiben Stadtkreise, die 1992 etwa acht Prozent ihrer Einnahmen für 
Sozialhilfe verwenden mußten. 

Gering belastet sind in Baden-Württemberg die Stadtkreise Heilbronn, Baden-
Baden und Pforzheim. 

Es ergibt sich bei der Betrachtung der gesamten Sozialhilfekostenbelastung folgen-
de Gruppeneinteilung: 

1. Die Hochbelasteten: Freiburg und Mannheim 

2. Die durchschnittlich Belasteten: Stuttgart, Heidelberg, Karlsruhe, Ulm 
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3. Die gering Belasteten: Pforzheim, Heilbronn, Baden-Baden. 

3.5.2.2 Mindestzufahrung und tatsächliche Zuführung zum 
Vermögenshaushalt 

Dieser Haushaltsindikator zeigt die Krisenjahre in den baden-württembergischen 
Stadtkreisen an (Tabelle 27). In Freiburg führte die Verdoppelung der Sozialhilfe-
empfänger und der Sozialhilfekosten zwischen 1982 und 1985154 zur leichten Un-
terschreitung der Mindestzuführung. In den Jahren 1991 und 1992 wurde die Min-
destzuführung deutlich verfehlt. Als Ursachen nannte die Stadt die Kosten der Ein-
heit, die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und Mehrausgaben für so-
ziale Leistungen (Zuschüsse zu Kindergartenbeiträgen, Unterbringung von Asylan-
ten) sowie die Einführung der Regiokarte im öffentlichen Nahverkehr. 155 

Der Stadtkreis Mannheim konnte 1983 und 1988, der Stadtkreis Stuttgart 1992 bei 
hoher beziehungsweise mittlerer Sozialhilfekostenbelastung die Mindestzuführung 
nicht erfiillen. 156 In beiden Städten waren jedoch unerwartet hohe Gewerbesteuer-
ausfälle die unmittelbare Krisenursache. 157 Daneben sind vor allem zwei struk-
turelle Ursachen zu nennen, die für alle drei Krisenstädte zutreffen: geringe Er-
tragskraft158 und hohe Folgelasten aufgrund größerer Investitionen der Vergangen-
heit. 

3.5.2.3 Fazit 

Die Betrachtung der Haushaltsindikatoren hat gezeigt, daß die beiden hoch mit 
Sozialhilfekosten belasteten Städte Freiburg und Mannheim sowie die durch-
schnittlich belastete Stadt Stuttgart die drei Krisenstädte Baden-Württembergs im 

154 Vgl. Tabelle 3 und 7. 
155 Badische Zeitung v. 26.6.1991. 
156 Im Jahr 1982 entstand bei der Stadt Baden-Baden vorübergehend ein Defizit, weil die Verluste der 

Landesgartenschau abgerechnet werden mußten. Es handelte sich deshalb um kein klassisches Kri-
senjahr, sondern um einmalige Situation (Stadt Baden-Baden 1982, Rechenschaftsbericht, S. IV). 

157 Stadt Mannheim, Rechenschaftsbericht 1989, S. 7 und Auskunft der Kämmerei Stuttgart 
158 Zur Finanzsituation Stuttgart schreibt das Regierungspräsidium Stuttgart: "Ursache für die vor-

aussichtlich über Jahre hinweg negative Netto-Investitionsrate [Unterschreiten der Mindestzufüh-
rung, d. Verf.] ist eine zu geringe Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes" (zit. n. Stuttgarter Zei-
tung V. 25.3.1992). 
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Untersuchungszeitraum sind. In bezug auf die empirischen Tests der sozial- und fi-

nanzpolitischen Hypothesen werden sie im Mittelpunkt der Analyse stehen. 

3.6 Sozialpolitische Reaktionen im Städtevergleich 

3.6.1 Zuschußkürzungen 

Wurden als Reaktion auf steigende Sozialhilfekosten m den hoch und durch-

schnittlich belasteten Stadtkreisen, freiwillige soziale Leistungen und Zuschüsse an 

Einrichtungen der Wohlfahrtspflege je Sozialhilfeempfänger gekürzt (Hypothese 

1)? 

Gemäß Abbildung 4 in Kapitel 2.4.2. sind zunächst die gesamten Sozialhilfekosten 

je Sozialhilfeempfänger und Jahr zu quantifizieren (Tabelle 28). In allen Stadt-
kreisen schwankten die Kosten je Sozialhilfeempfänger im Untersuchungszeitraum 

l 980-90159 stark - zwischen 4000 und 8300 DM je Sozialhilfeempfänger. 160 In den 

sechs hoch und durchschnittlich mit Sozialhilfekosten belasteten Stadtkreisen 

schwankten die Sozialhilfekosten je Sozialhilfeempfänger etwas geringer zwischen 

4100 und 6900 DM. 161 

Dieses Ergebnis kann vor dem Hintergrund der Ausführungen über die Sozial-

hilfeempfängerstatistik162 nicht verwundern. Die Ausgaben je Sozialhilfeempfänger 

sinken, wenn in einem Jahr viele "Kurzzeit-Hilfeempfänger" hinzukommen: Sie 

verursachen relative geringe Kosten, gehen aber mit gleichem Gewicht wie 

"Langzeit-Hilfeempfänger" in den Quotienten ein. Ob die Sozialhilfeempfänger 

teurer oder billiger für die Stadtkreise geworden sind, läßt sich mit den vor-

liegenden Daten nicht beurteilen. Dazu müßte die Sozialhilfeempfänger-, aber auch 

die Sozialhilfekostenstatistik stärker differenziert werden. 

Deshalb erscheint die Annahme plausibel, in Abbildung 4 eine Parallele zur Ab-
szisse zu zeichnen. Sie soll die durchschnittliche Sozialhilfekostenbelastung je So-

159 Für den Test der sozialpolitischen Hypothesen mußte der Untersuchungszeitraum um zwei Jahre 
verkürzt werden, weil die aktuellsten Sozialhilfeempfängerdaten von 1990 sind ( vgl. Tabelle 3). 

160 Heilbronn 1990: 3962 DM und Baden-Baden 1981: 8288 DM je Sozialhilfeempfänger. 

161 Freiburg 1986: 4112 DM und Stuttgart 1987: 6900 DM je Sozialhilfeempfänger. 
162 Vgl. Kap. 3.1.1.1. 
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zialhilfeempfänger im Untersuchungszeitraum ausdrücken, die sich in jedem Stadt-
kreis auf unterschiedlichem Niveau befindet: in Freiburg bei 4529 DM, in Mann-
heim bei 5142 DM, in Stuttgart bei 6240 DM, in Heidelberg bei 5382 DM, in 
Karlsruhe bei 5193 DM, in Ulm bei 5625 DM, in Pforzheim bei 5043 DM, in Heil-
bronn bei 4299 DM und in Baden-Baden bei 6580 DM je Sozialhilfeempfänger; 
aus diesen Ergebnissen läßt sich demnach nicht der Schluß ziehen, daß Sozialhilfe-
empfänger in Großstädten teurer sind. Jeder zusätzliche Sozialhilfeempfänger 
schlägt - so die Modellannahme - beispielsweise in Freiburg mit 4529 DM zu Bu-
che. 

Wie entwickelten sich die freiwilligen sozialen Leistungen je Sozialhilfeempfän-

ger? In Freiburg verringerten sie sich im Untersuchungszeitraum um mehr als die 
Hälfte von 184 DM auf 84 DM, in Mannheim verringerten sie sich um fast die 
Hälfte von 44 DM auf 25 DM. Für die hochbelasteten Städte Freiburg und Mann-
heim kann Hypothese 1 nicht falsifiziert werden. 

Für die durchschnittlich und gering belasteten Stadtkreise ergibt sich ein heteroge-
nes Bild. In Heidelberg, Pforzheim, Baden-Baden und - besonders drastisch - in 

Ulm sank der Quotient, wobei lediglich in Pforzheim eine Trendumkehr in den 
Planzahlen für 1991 und 1992 festzustellen ist. In Karlsruhe und - besonders stark 
- in Stuttgart und Heilbronn stiegen dagegen die freiwilligen Leistungen je Sozi-
alhilfeempfänger; für diese drei Stadtkreise trifft die Hypothese offensichtlich nicht 
zu. 

Wie entwickelten sich die laufenden Netto-Zuschüsse an Einrichtungen der Wohl-
fahrtspflege? Hier lassen sich drei Gruppen unterscheiden (Tabelle 30): 

1. Reale Stagnation ist in Heidelberg und Karlsruhe zu beobachten. 

2. Ein leichter Rückgang zeigt sich in Freiburg, Mannheim, Ulm, Pforzheim und 
Heilbronn. 

3. Ein starker Rückgang ist in Stuttgart und Baden-Baden festzustellen. 

Im Hinblick auf die laufendende Nettozuschüsse kann Hypothese 1 somit im Un-
tersuchungszeitraum empirisch nicht falsifiziert werden. 

Die Datenanalyse zeigt, daß die Veränderungen auf sehr unterschiedlichen Niveaus 
stattfinden. So gibt Stuttgart doppelt so viel wie Freiburg und sogar viermal so viel 
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wie Mannheim für laufende Nettozuschüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege 
je Sozialhilfeempfänger aus. 163 Auffällig ist auch die Trendwende zu Beginn der 
neunziger Jahre. Außer Mannheim und Karlsruhe weisen alle Stadtkreise reale Zu-
wachsraten auf. 

3.6.2 Kostenverlagerungen 

Konnte die Zuwachsrate der Sozialhilfeempfänger über Kostenverlagerungen nach 
der Entgeltvariante des § 19 BSHG verringert werden (Hypothese 2)? Tabelle 31 
zeigt, daß die beiden hochbelasteten Städte Freiburg und Mannheim die Entgeltva-
riante seit 1981 beziehungsweise 1982 einsetzen. Aber auch die durchschnittlich 
belasteten Stadtkreise machten davon in nicht unerheblichem Umfang Gebrauch. 
Ebenso stehen in den gering belasteten Stadtkreisen einige Arbeitsstellen seit 1983 
(Heilbronn, Pforzheim) beziehungsweise seit 1988 (Baden-Baden) zur Verfü-
gung.164 

Kumuliert man die Anzahl der nach der Entgeltvariante Beschäftigten im Untersu-
chungszeitraum und addiert sie zu den tatsächlichen Empfängerzahlen, so ergeben 
sich für 1990 folgende fiktive Sozialhilfeempfängerzahlen (tatsächliche Hilfeemp-
fängerzahl in Klammem): Freiburg 17313 (16361), Mannheim 27318 (26926), 

Stuttgart 35258 (34658), Heidelberg 7084 (7033), Karlsruhe 16704 (16579) und 
Ulm 5363 (5327). 

Die Datenanalyse zeigt, daß die Entgeltvariante um so intensiver benutzt wird, je 
höher die Sozialhilfekostenbelastung der Stadtkreise ist. Hypothese 2 kann dem-
nach nicht falsifiziert werden. 

Haben die stark mit Sozialhilfekosten belasteten Kommunen darauf gedrungen, 
spezielle Bundes- oder Landeszuweisungen zum Lastenausgleich zu erhalten, wie 

es Hypothese 3 nahelegt? Die Albrecht-Initiative, die 1988 vom Land Niedersach-
sen ausging, zielte darauf hin, den Bund zur Hälfte an den Kosten der Sozialhilfe 
zu beteiligen. Dieser Antrag wurde mehrheitlich im Bundesrat verabschiedet. 165 

Aufgrund dieser Initiative wurde ein "Strukturfonds" ausgehandelt, über den allen 

163 Die Niveau-Unterschiede bleiben auch in der Pro-Kopf-Betrachtung erhalten (vgl. Tabelle 8). 
164 Nach Schätzungen der Sozialämter: Etwa 5 in Heilbronn und Pforzheim, 2 in Baden-Baden. 
165 Breuel 1988, S. 231. 
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finanzschwachen Länder von 1989 bis 1999 jährlich 2,45 Milliarden DM zufließen 
sollten; Hessen und Baden-Württemberg erhielten jedoch als finanzstarke Länder 
keine Mittel, so daß auch den Stadtkreisen keine zusätzlichen Mittel über den 
kommunalen Finanzausgleich zuflossen. 166 

Ende 1990 erreichten die hochbelasteten Stadt- und Landkreise Baden-Württem-
bergs, daß ihnen Mittel über den kommunalen Finanzausgleich in Form des 
"Soziallastenausgleichs" nach § 21 FAG zufließen. Ihnen wird seit 1991 ein Teil 
der überdurchschnittlichen direkten Sozialhilfekosten ersetzt. 167 Finanziert wird 
der "Soziallastenausgleich" allerdings durch die Gesamtheit aller Gemeinden - und 
nicht, wie von den Kommunen gefordert, durch zusätzliche Landesmittel. 168 

Es ist den hochbelasteten Städten demnach gelungen, den Anteil der selbstfinan-
zierten Sozialhilfekosten zu verringern: Hypothese 3 kann nicht falsifiziert werden. 

3.6.3 Fazit 

Die empirischen Untersuchungen im Zeitraum 1980-90 ergaben, daß die sozialpo-
litischen Hypothesen in modifizierter (Hypothese 1) beziehungsweise unveränder-
ter Form (Hypothese 2 und 3) aufrechterhalten werden können. Als Reaktion auf 
steigende Sozialhilfeempfängerzahlen reduzieren die Kommunalpolitiker gemäß 
der ersten Hypothese die laufenden Netto-Zuschüsse an Einrichtungen der Wohl-
fahrtspflege. In den hochbelasteten Stadtkreisen reduzieren sie auch freiwillige so-
ziale Leistungen; die heterogenen Ergebnisse bei den durchschnittlich und gering 
belasteten Städte sowie der Anstieg der freiwilligen sozialen Leistungen und der 
laufenden Netto-Zuschüsse zu Beginn der neunziger Jahre bedürfen der Interpreta-
tion in Teil 4 der Arbeit. 

166 Mittel nach dem Strukturhilfegesetz v. 20.12.1988 gelten als Bundesfinanzhilfen zum Ausgleich 
unterschiedlicher Wirtschaftskraft gemäß Art. 104a Abs. 4 GG. Sie sind an eine investive Verwen-
dung gebunden (Karrenberg/Münstermann 1989, S. 105). Die Strukturhilfe läuft 1992 mit einer 
letzten Abschlags7.ahlung von 800 Millionen DM aus. Diese Entscheidung fiel in Verbindung mit 
dem Votum zum Steueränderungsgesetz 1992 vor dem Hintergrund der Finanzierung der deutschen 
Einheit (Süddeutsche Zeitung v. 14.2.1992). 

167 Nach § 21 FAG werden die Sozialhilfenettoausgaben, die im zweitvorangegangenen Jahr 110 % 
des Durchschnitts der Stadt- bzw. Landkreise überstiegen haben, zu 30 % % ausgeglichen. 

168 Finanziert wird der Ausgleich durch Vorwegentnahme aus dem Aufkommen der Finanzausgleichs-
masse A, das durch eine entsprechende Anhebung der Finanza11sgleichsumlage bei allen Gemeinden 
erhöht wurde (Ullrich 1991, S. 557). 
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Auch ließen sich Kostenverlagerungen nach der Entgeltvariante des § 19 BSHG 
empirisch belegen (Hypothese 2). Schließlich gelang es den hochbelasteten Stadt-
kreisen, einen Teil ihrer Sozialhilfekosten auf die Gesamtheit aller baden-württem-
bergischen Stadtkreise zu verlagern (Hypothese 3). Diese Ergebnisse werden eben-
falls in Teil 4 interpretiert und kommentiert. 

3. 7 Finanzpolitische Reaktionen im Städtevergleich 

3.7.1 Ökonometrische Analysen 

Ziel der ökonometrischen Analysen war es, einen Zusammenhang zwischen Sozi-
alhilfekosten und Investitionen empirisch zu belegen. Dabei legten die theoretisc-
hen Überlegungen nahe, daß steigende Sozialhilfekosten mit sinkenden Investitio-
nen einhergehen, also ein negativer Zusammenhang besteht (Hypothese 4). 

Gemäß dem in Kapitel 3.3.3. beschriebenen Untersuchungsraster wurde zwischen 
(eigenfinanzierten) Gesamt-, (eigenfinanzierten) Bau-, und (eigenfinanzierten) So-
zialinvestitionen unterschieden. Dabei wurden nur die hoch und durchschnittlich 
mit Sozialhilfe belasteten Städte mit einbezogen; die drei gering belasteten Stadt-
kreise Pforzheim, Heilbronn und Baden-Baden blieben unberücksichtigt. Es stellte 
sich jedoch heraus, daß lediglich für die abhängige Variable "eigenfinanzierte 
Bauinvestitionen" berichtenswerte Ergebnisse erzielt werden konnten. 

Einfachregressionen mit deflationierten Daten169 deuteten darauf hin, daß für die 
beiden hochbelasteten Städte Freiburg und Mannheim ein signifikanter, negativer 
Zusammenhang zwischen eigenfinanzierten Bauinvestitionen und Sozialhilfekosten 
besteht. Aus der Gruppe der durchschnittlich belasteten Stadtkreise ergaben sich 
für Stuttgart und Karlsruhe vergleichbare Ergebnisse; der negative Koeffizient für 
Heidelberg war nicht signifikant. Dagegen ergab sich für Ulm ein positiver Zusam-
menhang. Die Ergebnisse auf einen Blick: 

169 BSP-Deflator mit Basis 1985 = 100 des Statistischen Bundesamtes; Inflationsraten für 1991/92 
geschätzt. 
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Ergebnisse der Einfachregressionen: 

Eigenfinanzierte Bauinvestitionen und Sozialhilfekosten 
baden-württembergischer Stadtkreise (1980-92) 

Koeffizient t -Test Signifikanz R2 

Freiburg -1,09 -3,31 0,00700000 0,5 

Mannheim -2,70 -5,83 0,00010000 0,76 

Stuttgart -2,51 -3,11 0,00990000 0,47 

Karlsruhe -3,63 -11,87 0,00000013 0,93 

Heidelberg -0,29 -0,47 0,65000000 0,02 

Ulm 2,68 1,91 0,08000000 0,25 

alle Städte -2,3 -9,81 0 0,56 

Multiple Regressionsanalysen, die neben Sozialhilfe auch Bevölkerung, Netto-
Steuereinnahmen und Investitionszuweisungen als unabhängige Variablen berück-
sichtigten, deuteten zwar wieder den vermuteten negativen Zusammenhang an, 
doch blieb die Güte der Schätzungen unbefriedigend. Dies konnte angesichts der 
geringen Zahl der Freiheitsgrade nicht verwundern. 

Deshalb wurde eine gepoolte Regressionsanalyse mit Panel-Daten der sechs hoch-
und durchschnittlich belasteten Städte durchgeführt; die gepoolte Analyse verbin-
det Zeitreihen- und Querschnittsanalyse, so daß sich die Freiheitsgrade erhöhen. 
Dazu wurde - wie in Kapitel 3.3.3. bereits ausgeführt - zunächst das "Modell fester 
Effekte" ausgewählt. Dieses Schätzmodell zeichnet sich dadurch aus, daß nur Ab-
weichungen vom städtebezogenen Mittelwert bei der Schätzung berücksichtigt 
werden. Es wäre dann anwendbar, wenn die Varianz der Störgröße über den ge-
samten Beobachtungsraum konstant wäre, also Homoskedastie vorläge. 

Die Überprüfung der Störgröße ergab jedoch, daß diese Annahme nicht erfüllt ist, 
somit Heteroskedastie vorliegt. 170 Deshalb wurde nach der Methode der gewichte-
ten Kleinst-Quadrate geschätzt. 171 

170 Dies erklärt sich dadurch, daß die Varianz bei jeder Stadt - wenn man so will - auf ein anderes Ni-
veau springt. Zur Heteroskedastie vgl. Judge u.a. (1985), S. 419ft'. 

171 Zur hier verwandten Methode der ''Weighted Least Squares" (WLS): Gujarati 1988, S. 337ft'. Die 
Schätzungen wurden mit dem Ökonometrie-Programm RATS durchgeführt. 
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Für die Gruppe der sechs hoch und durchschnittlich belasteten Städte wurden bei 
einer linearen Schätzung mit deflationierten Daten folgende Ergebnisse erzielt: 

Sozialhilfe als zusätzlicher Bestimmungsgrund eigenfinanzierter 
Bauinvestitionen baden-württembergischer Stadtkreise (1980-92) 

Bevölkerung Netto-Steuer- Investitions- Sozialhilfe R2 F-Wert 
einnahmen zuweimmaen 

Schätzgleichung l 2,52 0,49 0,92 0,48 22,82 
t-Werte 5,94 5,36 3,68 

Schätzgleichung 2 2,56 0,19 0,78 -1,75 0,64 33,23 
t-Werte 6,88 2,15 3,68 -6,05 

Schätzgleichung 1 bestätigt die Ergebnisse der in Kapitel 3.2. vorgestellten empiri-
schen Untersuchungen, was den positiven Einfluß von Bevölkerung, Nettosteuer-
einnahmen und Investitionszuweisungen auf eigenfinanzierte Bauinvestitionen be-
trifft. Schätzgleichung 2 bestätigt den erwarteten negativen Einfluß der Sozialhilfe, 
der mit Panel-Daten hochsignifikant belegt werden kann. 172 Die Aufnahme der zu-
sätzlichen erklärenden Variable Sozialhilfe in die Schätzgleichung verbessert den 
Erklärungsgehalt des Modells: R2 und F-Wert erhöhen sich. 

Dieses Ergebnis ist jedoch in zweifacher Hinsicht mit großer Vorsicht zu beurtei-
len. Zum einen gilt es nur für die Gruppe der hoch- und durchschnittlich mit Sozi-
alhilfe belasteten Städte. Für jede einzelne Stadt gilt es nicht. Der vermutete nega-
tive Zusammenhang zwischen Investitionen und Sozialhilfe (Hypothese 4) wird 
lediglich in folgender Formulierung von den ökonometrischen Untersuchungen ge-
stützt: Für die Gruppe der hoch- und durchschnittlich belasteten Stadtkreise Baden-
Württembergs deuten sie darauf hin, daß Sozialhilfekosten als zusätzlicher Bestim-
mungsgrund eigenfinanzierter Bauinvestitionen gelten. Zum anderen - und 
fundamentaler - erscheinen die zugrundegelegten Daten zur kommunalen Investi-
tionstätigkeit in starkem Maße der legalen politischen Manipulation ausgesetzt zu 
sein. Insbesondere ist die im Untersuchungszeitraum intensiv betriebene Aus-
lagerung großer Investitionsprojekte aus den kommunalen Haushalten - und damit 
aus der offiziellen Statistik - zu nennen. Auf diesen zentralen Punkt wird im Ka-
pitel 4.2. ausführlich eingegangen. Vor diesem Hintergrund kann Hypothese 4 
nicht sinnvoll ökonometrisch überprüft werden. 

172 Die Verbindung von Querschnitt- und Zeitreihenanalyse erhöhte die Anz.ahl der Observationen auf 
78. 
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3. 7.2 Cutback-Strategien 

Läßt sich feststellen, daß die Stadtkreise zur Abwendung finanzieller Krisen ihre 
Netto-Rücklagen bis zur Mindestrücklage reduzierten (Hypothese 5)? Die Stadt 
Freiburg konnte 1980, 1984 und 1990 durch Rückgriff auf Rücklagen Defizite 
verhindern (vgl. Tabelle 32). Im Krisenjahr 1985, 173 in dem die Mindestzuführung 
an den Vermögenshaushalt leicht unterschritten wurde, erhöhte man die Rücklagen. 
Das ist zunächst erstaunlich, doch führten lediglich Buchungsprobleme zur Defi-
zitsituation. 174 In den Jahren 1991 und 1992, in denen die Mindestzuführung nach 
den Planzahlen deutlich verfehlt wird, erhöhen sich dennoch die Rücklagen. Al-
lerdings fällt auf, daß die im Untersuchungszeitraum größte Entnahme aus den 
Rücklagen gerade 1990 stattfand. 

In Mannheim wurde die allgemeine Rücklage bis zum Krisenjahr 1983 de facto bis 
zur Mindestrücklage zurückgeführt, um in den Folgejahren gemäß der steigenden 
Mindestrücklage leicht gesteigert zu werden. 175 Im Krisenjahr 1988 konnte selbst 
diese geringfügige Zuführung nicht geleistet werden. 

In Stuttgart wurde die allgemeine Rücklage im Krisenjahr 1992 de facto ebenso bis 
auf die Mindestrücklage reduziert. 176 Demnach läßt sich in allen drei Stadtkreisen, 
die im Untersuchungszeitraum in finanzielle Schwierigkeiten gerieten, die Redu-
zierung der allgemeinen Rücklage bis auf die Mindestrücklage nachweisen: Hypo-
these 5 kann nicht falsifiziert werden. 

Veräußern Kommunen in Krisenzeiten Vermögen, um Eigenfinanzierungsmittel zu 
erhalten, wie es Hypothese 6 vorgibt? In Freiburg wurde 1985 - dem 
"buchungstechnischen" Krisenjahr - mehr Vermögen verkauft als gekauft. In allen 
anderen Jahren nahm das Vermögen der Stadt zu - ebenso wie in Mannheim (vgl. 
Tabelle 33). In Stuttgart wurden unmittelbar vor dem Krisenjahr 1992 erhebliche 
Netto-Veräußerungserlöse erzielt, was 1992 nicht mehr gelang; aber auch 1980 und 
1986 verkaufte Stuttgart mehr als es kaufte. Die empirischen Untersuchungen lie-
fern deshalb keine überzeugenden Belege für Hypothese 6, die für die baden-

173 Vgl. Tabelle 27. 
174 "Dieses Ziel [die Mindestzuführung, d. Verf.] wurde um 580.020 DM verfehlt, weil der Umle-

gungshaushalt wegen Verfahrensverzögerungen rund 2 Mio DM an Zahlungen nicht nach Plan ab-
führen konnte" (Stadt Freiburg 1985, Rechenschaftsbericht, S. 8). 

175 Die Mindestrücklage hängt von den Einnahmen des Verwaltungshaushalts ab. Wenn sie steigen, 
muß automatisch die Mindestrücklage zunehmen (vgl. Kap. 3.4.6.6.). 

176 Auskunft der Kämmerei Stuttgart. 
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württembergischen Stadtkreise im Untersuchungszeitraum als falsifiziert gelten 
kann. 

Greifen die Kommunen, wenn Eigenmittel nicht zur Finanzierung ausreichen, auf 
Fremdmittel zurück? Wird die Nettokreditaufnahme in Krisenjahren bis an die 
rechtlich zulässige Obergrenze gehen (Hypothese 7)? Diese Hypothese läßt sich in 

allen drei Krisenstädten belegen (vgl. Tabelle 34). Die Kontrollbehörde des Landes 
- das Regierungspräsidium - forderte die Stadt Stuttgart sogar auf, ihre geplante 
Nettokreditaufnahme für 1992 um 50 Millionen DM zu reduzieren. 177 

Reagieren Kommunen in Zeiten finanzieller Engpässe mit Gebührenerhöhungen 
(Hypothese 8)? Diese Hypothese läßt sich anhand der vorliegenden Daten für Frei-
burg und Mannheim nicht belegen, die geplanten Gebührensteigerungen 1991/92 in 
Stuttgart deuten auf den vermuteten Zusammenhang hin. Ebenso deuten Äußerun-
gen des Stuttgarter Oberbürgermeisters in diese Richtung, der als Reaktion auf die 
Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst 1992 die Erhöhung der Elternbeiträge für 
die Kinderbetreuung ankündigte. 178 Für Stuttgart kann demnach Hypothese 8 - im 
Gegensatz zu Freiburg und Mannheim - nicht falsifiziert werden. 

Erhöhen die Stadtkreise in Krisenzeiten ihre Hebesätze auf die Gemeindesteuern 
(Hypothese 9)? Diese Hypothese kann für alle drei Städte belegt werden. Freiburg 
(1991,92), Mannheim (1989) und Stuttgart (1991) erhöhten ihre Hebesätze für die 
Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer (vgl. Tabelle 36,37,38). Auffal-
lend ist jedoch, daß Stuttgart bereits vor dem Krisenjahr 1992, Freiburg im Krisen-
jahr 1991 und Mannheim nach dem Krisenjahr 1988 die Hebesätze erhöhte. In Teil 
4 wird versucht, diese Unterschiede zu erklären. 

3.7.3 Fazit 

Die empirischen Tests der finanzpolitischen Hypothesen konnten lediglich eine 
Hypothese falsifizieren: Netto-Vermögensveräußerungen spielen für die baden-
württembergischen Stadtkreise in Krisensituationen offensichtlich keine Rolle. Alle 
anderen Hypothesen ließen sich nicht falsifizieren. 

177 Stuttgarter Zeitung v. 25.3.1992. 
178 Badische Zeitung v. 11.5.1992. 
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Teil 4: Interpretation der empirischen Ergebnisse 

4.1 Sozialpolitische Reaktionen 

Die empirischen Ergebnisse der Tests der sozialpolitischen Hypothesen zeigen, daß 
das erweiterte Orr-Modell die Entwicklung der freiwilligen sozialen Leistungen, 
der laufenden Nettozuschüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege und der 
Maßnahmen zur Kostenverlagerung auf andere Träger gut erklären kann. 

Was die freiwilligen sozialen Leistungen betrifft, so stellt sich die Frage, wie die 
geplanten Steigerungsraten in den Haushaltsjahren 1991 und 1992 in den hochbe-
lasteten Städten Freiburg und Mannheim zu erklären sind. Dazu ist eine detaillierte 
Analyse des Einzelplans 4988 nötig. 

In Freiburg läßt sich die erhebliche Mittelsteigerung um 44,5 % zum einen auf eine 
Umbuchung zurückführen; bisher in Einzelplan 4700 verbuchte Mittel der 
'Kommission Arbeitslosigkeit' werden von 1991 an unter freiwilligen Leistungen 
ausgewiesen. Zum anderen werden dort Zuschüsse für den Verein zur Förderung 
kommunaler Arbeits- und Beschaffungsmaßnahmen, der im Auftrag der Stadt die 
Entgeltvariante nach § 19 BSHG organisiert, 1 verbucht. Zum dritten werden gerin-
gere Spendeneinnahmen für soziale Zwecke erwartet.2 

Bei genauerer Betrachtung stellt sich die erhebliche Mittelausweitung als Umbu-
chung von den laufenden Nettozuschüssen an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, 
als geringere erwartete Spendeneinnahmen und als Zuschuß an einen Verein her-
aus, der mittelfristig Kosten verlagern soll. 

In Mannheim wurde der Wert von 1990 bereinigt - auch um den Ersatz von Ein-
nahmenausfällen der Mannheimer Verkehrsbetriebe AG durch Vergünstigungen 

Vgl. Stadt Freiburg 1989c. 
2 Die freiwilligen sozialen Leistungen sollen von 1990 auf 1991 - in absoluten Werten - um 733 

TOM steigen. Davon fallen 210 TOM auf die Umbuchung, 290 TOM auf den erhöhten Zuschuß 
und 57 TOM auf geringere Spendeneinnahmen; der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen 
auf die übrigen Haushaltsstellen. 
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des Sozialpasses, die in Vorjahren kumuliert wurden. 3 Die geplanten 
Steigerungsraten von 1991 und 1992 erklären sich ausschließlich durch kumulierte 
Werte. Korrekterweise hätten diese Beträge seit der Einführung des Sozialpasses 
Mitte der achtziger Jahre jährlich verbucht werden müssen. Dann hätten sich jähr-
lich höhere Werte ergeben und der Rückgang der freiwilligen sozialen Leistungen 
je Sozialhilfeempfänger wäre nicht so stark gewesen; zu einer Steigerung wäre es 
allerdings nicht gekommen. 

So bleibt festzuhalten, daß die freiwilligen sozialen Leistungen auch in den Jahren 
1991 und 1992 entgegen dem ersten Augenschein nicht gestiegen sind. Interessan-
terweise handelt es sich bei Freiburg und Mannheim um traditionell sozialdemo-
kratisch regierte Städte mit erheblichen Einfluß der grünen Partei,4 deren Partei-
programme staatlich finanzierter Sozialpolitik hohen Stellenwert beimessen. 

Der drastische Rückgang der freiwilligen sozialen Leistungen in Ulm kann über die 
abnehmende Nachfrage nach dem Familienpaß erklärt werden. Das liegt allerdings 
nicht am Rückgang der Zahl der Einkommensschwachen. Statt dessen wurden die 
Einkommensgrenzen für die Bewilligung des Familienpasses seit über fünf Jahren 
nicht nach oben korrigiert, so daß sich die Zahl der Anspruchsberechtigten verrin-
gerte. 5 

Die Stadt Stuttgart führte ihren Familien- und Sozialpaß zu einem Zeitpunkt ein, zu 
dem die höchsten Zuwächse an Sozialhilfeempfängern zu verzeichnen waren -
1984 verdreifachten sich dadurch die freiwilligen sozialen Leistungen nahezu.6 

Wie läßt sich diese Entwicklung im modifizierten Orr-Modell erklären? Betrachten 
wir dazu Abbildung 10: 

3 Vgl. Kap. 3.4.3.4. 
4 Im Untersuchungszeitraum bestimmten sozialdemokratische Oberbürgermeister und sozialdemo-

kratisch (ab Mitte der achtziger Jahre auch grün) dominierte Gemeinderäte die Kommunalpolitik: 
In Freiburg löste Böhme seinen Vorgänger, Keidel, Ende 1982 ab, in Mannheim steht seit 1983 
Widder der Rathausspitze vor. Vorgänger: Ratzet (bis 1980), Varnholt (1980-1983). 

5 Nach Auskunft des Sozialamtes Ulm mußten deshalb viele Anträge abgelehnt werden. 
6 Vgl. Tabelle 9. 
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Abb. 10: Steigende freiwillige soziale Leistungen 
im Orr-Modell 

Der Anstieg der Sozialhilfeempfänger q verschiebt die mc-Kurve nach links auf 
mc', so daß c.p. ein geringeres Niveau an freiwilligen sozialen Leistungen je Sozi-
alhilfeempfänger für die Wähler nutzenmaximal ist. Wenn allerdings das Einkom-
men der Wähler, Y,, sehr hoch beziehungsweise die Einkommensteigerungen groß 
sind, verschiebt sich die mc-Kurve wieder nach rechts auf mc". Im Fall von Stutt-
gart kann der Anstieg der freiwiligen sozialen Leistungen dadurch erklärt werden, 
daß der Einkommenszuwachs auf bereits hohem Niveau die Linksverschiebung der 
mc-Kurve überkompensierte. Anders formuliert: Stuttgarts Einwohner sind so 
reich,7 daß zusätzliche Mittel für Arme (Y; nimmt zu) ihren Nutzen steigern. 

Berücksichtigt man, wie in Kapitel 3.4.4.5 erläutert, die Machtverhältnisse in den 
Gemeinderäten und die Parteizugehörigkeit des Oberbürgermeisters bei der Inter-
pretation der empirischen Ergebnisse, so läßt sich sagen: Der Familien- und Sozi-
alpaß konnte 1984 von einer konservativen Regierung eingeführt werden, 8 weil die 
Politiker - gemäß Annahme 6 des erweiterten Orr-Modells - zumindest langfristig 

7 Gemessen sowohl an der Steuerkraftmeßzahl (Statistisches Landesamt, Statistisches Taschenbuch) 
als auch am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Verband Deutscher Städtestatistiker 1989). 
Daß Stuttgart der reichste Stadtkreis Baden-Württembergs im Untersuchungszeitraum ist, zeigen 
auch die realen Netto-Steuereinnahmen je Einwohner (vgl. Tabelle 17). 

8 Stuttgart wurde im Untersuchungszeitraum stets konservativ unter CDU-Oberbürgermeister 
Rommel regiert (vgl. Tabelle 19). 
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dem Wählerwillen folgen. Analog kann für die konservativ regierten Städte Karls-
ruhe und Heilbronn argumentiert werden. 9 

Interessant ist der Vergleich zu den ebenfalls konservativ regierten Städten Heidel-
berg, Ulm, Pforzheim10 und Baden-Baden11 : Dort gingen die Politiker offensicht-
lich davon aus, daß ein geringeres Niveau an freiwilligen sozialen Leistungen dem 
Wählerwillen entspricht. Ob es sich hier um Fehleinschätzungen handelte, wird die 
Entwicklung dieses Einzeletats in den nächsten Jahren unter den neu gewählten 
SPD-Oberbürgermeistern in Heidelberg und Ulm zeigen. 12 

Zur Beurteilung der Kürzungsmöglichkeiten bei den freiwilligen sozialen Leistun-

gen sind zwei Bemerkungen nötig. Zum einen muß klar herausgearbeitet werden, 
daß freiwillige soziale Leistungen lediglich einen Bruchteil der Pflichtleistungen 
ausmachen. 13 Dadurch relativiert sich die Bedeutung von Kürzungen, die sehr we-
nig zur Haushaltsentlastung beitragen können. Zum anderen bedingt die Art der 
freiwilligen sozialen Leistungen, daß Einschnitte erhebliche öffentliche Resonanz 
erzeugen würden. überspitzt formuliert: Wenn Familien mit behinderten Kindern 
keine Freikarten f'lir Schwimmbäder mehr bekommen würden, wäre das Medien-
echo groß und der Einspareffekt minimal. Deshalb erscheint es unwahrscheinlich, 
daß Ausgaben für Familien- und Sozialpässe - sind sie erst einmal eingeführt - au-
ßer über niedrig gehaltene Einkommensgrenzen gekürzt werden können. Das dürfte 

9 In Karlsruhe regieren seit Jahren CDU-Oberbürgermeister (bis 1986: Dullenkopf, seitdem: Seiler) 
mit einer konservativ-liberalen Gemeinderatsmehrheit, in Heilbronn stellte die SPD mit Dr. Hoff-
mann bis 1983 den Oberbürgermeister, seitdem regiert Dr. Weinmann von der CDU mit einer kon-
servativ-liberalen Mehrheit (vgl. Tabelle 19). 

10 In Pforzheim dominiert die CDU im Gemeinderat, die üblicheiweise mit der FDP zusammenarbei-
tet. Die Oberbürgermeister stellt jedoch seit Jahren die SPD (Dr. Weigelt bis 1985, Dr. Becker seit 
1985). 

11 In Baden-Baden stellt die CDU seit Jahren den Oberbürgermeister (bis 1990: Carlein, seitdem 
Wendt). Auch der Gemeinderat ist von der CDU dominiert (vgl. Tabelle 19). 

12 Die Heidelberger SPD-Oberbürgermeisterin Weber wurde im November 1990, der Ulmer SPD-
Oberbürgermeister Gönner wurde im Dezember 1991 gewählt. In den achtziger Jahren regierte in 
Heidelberg CDU-Oberbürgermeister Zundel mit einer konservativen Gemeinderatmehrheit - wie in 
Ulm die CDU-Oberbürgermeister Lorenzer (bis 1983) und Ludwig (bis 1991). Zur Sitzverteilung 
im Gemeinderat: s. Tabelle 19. 

13 Beispielsweise mußte die Stadt Stuttgart 1990 400 DM je Einwohner für Sozialhilfe ausgeben -
dagegen beliefen sich die freiwilligen sozialen Leistungen auf 14 DM je Einwohner (vgl. Tabelle 7 
und 9). 
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auch der entscheidende Grund dafür sein, daß diese Pässe in den achtziger Jahren 
sehr zögernd eingeführt wurden. 14 

Was die laufenden Netto-Zuschüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege be-
trifft, ist das modifizierte Orr-Modell ebenfalls aussagekräftig. Kürzungen entla-
sten den Einzelplan 4 des Verwaltungshaushalts kurzfristig. Bei steigenden So-
zialhilfeempfängerzahlen, q, erhöhen diese Maßnahmen das Nutzenniveau der 
Steuerzahler, weil sie beispielsweise Mittel für öffentliche Investitionen freisetzen. 

Wie läßt sich der Anstieg der laufenden Netto-Zuschüsse in allen Stadtkreisen au-
ßer Mannheim und Karlsruhe zu Beginn der neunziger Jahre erklären? 15 Angesichts 
der ausgeprägten Unterversorgung sowohl im Kindergarten- als auch im Pflege-
heimbereich scheinen die Politiker - gleich welch politischer Couleur - die Erhö-
hung laufender Netto-Zuschüsse als dem Wählerwillen entsprechend anzusehen. 
Dies könnte mit wenigstens drei gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun haben. 
Zum einen hat sich das Verhältnis von Steuerzahlern und Transferempfängern zu-
gunsten der Personen verschoben, die Leistungen vom Sozialamt erhalten; da beide 
Gruppen wählen dürfen, müssen Politiker die Interessen der Transferempfänger 
verstärkt berücksichtigen. 16 Zum anderen bewirkte die Individualisierung in unse-
rer Gesellschaft, daß die Möglichkeit, sehr schnell als Alleinerziehende oder als 
Pflegeheimbewohner auf Hilfe vom Sozialamt angewiesen zu sein, als reale Gefahr 
von breiten Bevölkerungsschichten wahrgenommen wird. 17 Zum dritten veränderte 
sich im Untersuchungszeitraum die Struktur der Sozialhilfeempfänger: Immer mehr 
Menschen beziehen immer länger Sozialhilfe, 18 und die Sozialhilfeempfänger wer-
den immer jünger. 19 Insbesondere Alleinerziehende haben ohne geeignete Einrich-
tungen für Kinder keine Möglichkeit, aus eigener Kraft vom Sozialamt loszukom-

14 In Baden-Baden gibt es bis heute keinen, in Pforzheim wurde er erst 1991 eingeführt. In Freiburg 
gibt es lediglich einen Arbeitslosenpaß. 

15 Vgl. Tabelle 8. 
16 Nicht nur die Zahl der "offiziellen" angegebenen Sozialhilfeempfiinger erhöhte sich, sondern auch 

die Zahl der offiziell nicht ausgewiesenen Sozialhilfeempfiinger, wie N ichtseßhafte und Bezieher 
einmaliger Leistungen (vgl. Kap. 3.1.l.l.). 

17 Diese Gefahr ist angesichts der Instabilität der Familien (hohe Scheidungsraten) und der verbreite-
ten Lebensform als Single durchaus ernstzunehmen. 

18 So betrug 1988 die durchschnittliche Dauer der Hilfegewährung 22 Monate (vgl. Hübinger 1991, 
S. 63), in Freiburg bezogen 1990 23,6 % der Hilfeempfiinger mehr als vier Jahre Sozialhilfe (Stadt 
Freiburg 1991, Sozialhilfebericht, S. 12) - von einer vorübergehenden Hilfe zur Selbsthilfe, wie 
vom BSHG ursprünglich vorgesehen, kann deshalb keine Rede sein. 

19 Inzwischen dominiert die Gruppe der unter 25-jährigen, die 45 % aller Hilfeempfiinger stellen 
(Hübinger 1991, S. 61). In Freiburg stellen Kinder unter 5 Jahren mit 21,2 % den größten Anteil 
der Sozialhilfeempfiinger (Stadt Freiburg 1991, Sozialhilfebericht, S. 1). 
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men. Auch deshalb wurde inzwischen das Recht auf einen Kindergartenplatz ge-
setzlich verankert. 20 

Analoge Überlegungen lassen sich für Pflegeheimbewohner anstellen. Inzwischen 
besteht zwischen den Regierungsparteien Einigkeit darüber, daß die seit über 15 
Jahren diskutierte Pflegeversicherung von 1996 an eingeführt werden soll, 21 was 
als Ausdruck einer geänderten Einstellung der Wähler zur Vorsorge für den Pflege-
fall gewertet werden kann. Zumindest einen Teil der Alleinerziehenden und Pfle-
gebedürftigen könnte durch die ergriffenen Maßnahmen die Abhängigkeit vom So-
zialamt erspart bleiben - eine Abhängigkeit, die von vielen als doppelt unwürdig 
empfunden wurde, weil Verwandte ersten Grades vom Sozialamt zur Finanzierung 
herangezogen werden dürfen. 

Aus diesen Gründen geht der Autor davon aus, daß sich die Nutzenfunktion des 
Steuerzahlers, U, = U, (Y,, Y;), geändert hat. Städtische Ausgaben, die das Ein-
kommen von Transferempfängern, Y;, erhöhen, gehen inzwischen mit einem größe-
ren Gewicht in die Nutzenfunktion des Steuerzahlers als noch zu Beginn des Un-
tersuchungszeitraums ein. Im Modell bedeutet dies eine Rechtsverschiebung der 
mb-Kurve, so daß trotz steigender Sozialhilfeempfängerzahlen, die laufenden 
Netto-Zuschüsse an Einrichtung der Wohlfahrtspflege steigen. Abbildung 11 illu-
striert diese Überkompensation der Linksverschiebung der mc-Kurve von mc auf 
mc' durch die Rechtsverschiebung der mb-Kurve von mb auf mb'. 

20 Nach Beschluß des Bundestags, dem inzwischen auch der Bundesrat zustimmte, soll bis 1996 das 
Recht auf einen Kindergartenplatz in der Bundesrepublik realisiert sein. In Freiburg verabschiedete 
das sozialdemokratisch geführte Sozialdezernat bereits 1989 ein "Tausend-Plätze-Programm". Da-
nach sollen bis 1995 tausend zusätzliche Kindergartenplätze erstellt werden (Badische Zeitung v. 
7.12.1991) - eine Entwicklung, die sich auch in den gestiegenen Sozialinvestitionen ablesen läßt 
(vgl. Tabelle 14 u. 15). 

21 Die Pflegeversicherung soll unter dem Dach der Krankenversicherung organisiert werden. Die 
Finanzierung erfolgt nach dem Umlageverfahren - Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen jeweils die 
Hälfte des Beitrags in Höhe von 1,7 % des monatlichen Bruttpverdienstes bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 10.7.1991). 
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Abb. 11: Steigende laufende Netto-Zuschüsse an Einrichtungen 
der Wohlfahrtspflege im Orr-Modell 

Maßnahmen zur Kostenverlagerung verhindern Ausgabenzuwächse (bei erfolgrei-
cher Abschreckung anspruchsberechtigter Personen) oder entlasten den Verwal-
tungshaushalt mittelfristig (bei der Entgeltvariante). Auch diese Maßnahme erhöht 
das Nutzenniveau der Steuerzahler, weil weniger Steuern zur Finanzierung der So-
zialhilfe bezahlt werden müssen. Die Nutzensteigerung ist allerdings größer als das 
Modell vorgibt. Das hängt damit zusammen, daß gemäß Abbildung 4 durchschnitt-
liche Sozialhilfekosten je Sozialhilfeempfänger errechnet wurden.22 Tatsächlich 
stehen allerdings nur Langzeit-Hilfeempfängern Beschäftigungen nach der Entgelt-
variante offen. Da sie das ganze Jahr von der Sozialhilfe leben, kosten sie eine 
Stadt mehr als der durchschnittliche Sozialhilfeempfänger; in den Durchschnitt 
fließen noch Kurzzeit-Hilfeempfänger ein.23 Damit sind die städtischen Kostener-
sparnisse pro Sozialhilfeempfänger, der über die Entgeltvariante aus dem Sozialhil-
febezug kommt, höher als die errechneten durchschnittlichen Sozialhilfekosten je 
Empfänger. 

Diese Tatsache macht die Entgeltvariante für Städte attraktiv. Das Problem liegt 
darin, daß zunächst höhere Kosten anfallen, weil die Sozialhilfeempfänger in der 
Regel für ein Jahr sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden müssen.24 Die 

22 Vgl. Kap. 3.6.1. 
23 Vgl. Kap. 3.1.1.1. 
24 Vgl. Kap. 2.2.1.2. 
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Stadt Mannheim sah sich deshalb im Krisenjahr 1988 nicht in der Lage zusätzliche 
§ 19-Stellen zu bewilligen, obwohl von seiten des Sozialamtes Interesse bekundet 
wurde. Zur Zeit sieht es nach übereinstimmender Auskunft aller Interviewpartner 
so aus, daß "arbeitsfähige" Sozialhilfeempfänger fehlen. Manche Stellen lassen 
sich deshalb nicht besetzen. 

Bezüglich Hypothese 3 fällt auf, daß ein Soziallastenausgleich von den beiden 
hochbelasteten Städten Freiburg und Mannheim erst zu Beginn der neunziger Jahre 
durchgesetzt wurde - und nicht bereits vor 1985, als die Sozialhilfekosten am 
stärksten zunahmen. Es ist weiterhin nicht gelungen, den Bund oder das Land an 
den Sozialhilfekosten zu beteiligen. Statt dessen finanziert die Gesamtheit aller 
Stadtkreise den Soziallastenausgleich. Die Nutzensteigerung der Steuerzahler in 
den hochbelasteten Stadtkreisen geht zu Lasten des Nutzenniveaus der Steuerzahler 
in allen anderen Stadtkreisen Baden-Württembergs. 

Abschließend stellt sich die Frage, ob die beobachteten Zuschußkürzungen und 
Kostenverlagerungen ausschließlich als Folge des Anstiegs der Sozialhilfeempfän-
gerzahlen und -kosten gewertet werden dürfen, wie es das erweiterte Orr-Modell 
nahelegt. Oder sind allgemeine "fiscal stress-Situationen" Ursache für die gezeig-
ten sozialpolitischen Reaktionen? 

Höhere Sozialhilfekosten belasten den Einzelplan 4 "Soziale Sicherung" des Ver-
waltungshaushalts. Sowohl die Kürzung freiwilliger sozialer Leistungen als auch 
laufender Netto-Zuschüsse entlasten diesen Einzelplan - ebenso wie Maßnahmen 
zur Kostenverlagerung. Einschränkend ist anzumerken, daß die Entgeltvariante 
kurzfristig mit höheren Kosten verbunden ist, so daß Kommunen in Krisenjahren 
aufgrund von Einnahmenausfällen nicht zur Finanzierung dieser zusätzlichen Ko-
sten bereit sein könnten.25 Über diesen Weg gewinnen Haushaltsnotlagen Einfluß 
auf Kostenverlagerungen. 

Generell läßt sich sagen, daß die Sozialbürgermeister der Stadtkreise für den ge-
samten Einzelplan 4 zuständig sind. Wenn die Sozialhilfekosten zu stark steigen, 
wird der Spielraum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten der kommunalen Sozial-
politik geringer. Schon allein deshalb geht der Autor davon aus, daß steigende So-
zialhilfeempfängerzahlen die wesentliche Determinante für die sozialpolitischen 
Reaktionen sind, wie es das erweiterte Orr-Modell vorgibt. 

25 So wurde in Mannheim im Krisenjahr 1988 gegen eine Ausweitung der Beschäftigungen nach§ 19 
BSHG argumentiert (Auskunft des Sozialamts). 
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4.2 Finanzpolitische Reaktionen 

Die empirischen Ergebnisse des Tests der finanzpolitischen Hypothesen zeigen, 
daß das erweiterte Yinger-Modell zur Erklärung des kommunalen Krisenmanage-
ments grundsätzlich geeignet ist. Die Ergebnisse werden in diesem Kapitel zu-
nächst vor dem Hintergrund der geführten Interviews26 kommentiert und teilweise 
modifiziert. Anschließend werden die finanzpolitischen Reaktionen im Rahmen des 
erweiterten Yinger-Modells illustriert und und erklärt. 

Hypothese 4, wonach die eigenfinanzierten Bauinvestitionen als Folge steigender 
Sozialhilfekosten zurückgehen, konnte zwar im Rahmen einer "gepoolten" Regres-
sionsanalyse für die Gruppe der hoch und durchschnittlich belasteten Stadtkreise 
nicht falsifiziert werden. Doch relativierte sich die Aussagekraft des empirischen 
Tests durch Interviews vor Ort. So stellte sich in Gesprächen mit Stadtkämmerern, 
Finanzbürgermeistern, Vertretern der Regierungspräsidien27, der Rechnungsprü-
fungsämter28 und der Gemeindeprüfungsanstalt29 sowie Haushaltspolitikern aller 
Parteien heraus, daß die erhobenen Daten zu den Bauinvestitionen unvollständig 
sind. Das hängt mit der insbesondere von den "Krisenstädten" Freiburg, Mannheim 
und Stuttgart betriebenen "Flucht aus dem Haushalt" zusammen: Im Untersu-
chungszeitraum wurden immer mehr Aufgaben und damit auch Ausgaben aus dem 
Vermögenshaushalt in städtische Beteiligungsgesellschaften ausgelagert. Bei-
spielsweise investierte die Stadt Freiburg nach den Planzahlen für 1991 über ihre 
städtischen Gesellschaften mit 13 l Millionen DM zehn Millionen mehr als über ih-
ren Vermögenshaushalt. 30 Und die Umsatzerlöse der Gesellschaften entsprechen 
mit fast einer Milliarde DM dem Volumen des gesamten städtischen Haushalts. 
Deshalb betonte Oberbürgermeister Rolf Böhme in seiner Haushaltsrede 1990: 

26 Die lnterviewmethode, die hier ergänzend zu statistisch-ökonometrischen Untersuchungen ange-
wandt wurde, findet immer mehr Eingang in wirtschaftswissenschaftliche Studien (vgl. Blinder 
1991). 

27 Die Regierungspräsidien in Karlsruhe und Stuttgart müssen als Rechtsaufsichtsbehörde die vom 
Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung genehmigen (§ 81 Abs. 3 GemO). 

28 Rechnungsprüfungsämter führen jährlich die örtliche Prüfung - die innerbehördliche Selbstkontrolle 
- durch. Sie sind zwar formell unabhängig, aber dem sachweisungsberechtigten (Ober-) Bürger-
meister unterstellt (Siedentopf 1985, S. 53 lf). 

29 Die Gemeindeprüfungsanstalt führt im Abstand von mehreren Jahren die überörtliche Prüfung - die 
übergemeindliche Fremdprüfung - durch. Neben der Prüffunktion steht die Beratung der Kommu-
nen im Mittelpunkt (ebda.). 

30 Stadt Freiburg 1990, Rede des Oberbürgermeisters, Schaubild 9. 
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"Nur wenn die Investitionen von Verwaltung und Gesellschaften zusammengerech-
net werden, ergibt sich das wahre Bild städtischen Wirtschaftens". 31 

Diese legale "Flucht aus dem Haushalt" beziehungsweise die "formale Privatisie-
rung"32 muß als wichtige finanzpolitische Anpassungsreaktion gewertet werden, 
die sich allerdings erst über die Interviewmethode erschließt. Der Hauptvorteil 
liegt darin, daß sich eine Stadt finanziellen Handlungsspielraum schaffen kann. Ein 
Beispiel: Das derzeit größte Investitionsprojekt der Stadt Freiburg ist der Bau der 
Kultur- und Tagungsstätte (KTS) - ein Projekt in einer Größenordnung von 133,8 

Millionen DM. 33 Zwar fiel die Entscheidung zum Bau der KTS im Freiburger Ge-
meinderat, doch wird das Projekt über die Freiburger Kommunalbauten (FKB) 
GmbH Baugesellschaft & Co. KG abgewickelt - einer privatrechtlich organisierten 
Gesellschaft, die sich zu hundert Prozent in städtischer Hand befindet. 34 Diese 
Konstruktion erweitert den Handlungsspielraum der Stadt, insbesondere des Ober-
bürgermeisters in mehrfacher Hinsicht. 

Zum einen verbessert sich die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen. Während die 
Kreditaufnahme der Stadt vom Regierungspräsidium genehmigt werden muß, kön-
nen die privatrechtlichen städtischen Gesellschaften gemäß ihrer Kapitalausstat-
tung Kredite aufnehmen; der Bürge Stadt Freiburg erhöht sogar ihre Bonität. Das 
Regierungspräsidium sieht darin keine Aushöhlung der Rechtsaufsicht. Dagegen 
schätzen Vertreter der Rechnungsprüfungsämter diese Entwicklung als bedenklich 
ein, weil mögliche Verluste der Gesellschaften von der Stadt ausgeglichen werden 
müssen. 35 Zum anderen entscheiden die regierenden Parteien in der Regel auf Vor-
schlag des Oberbürgermeisters über die Besetzung der Geschäftsführung in den 
städtischen Gesellschaften. Zum dritten unterliegen die Entscheidungen der Gesell-
schaft nicht der Kontrolle durch den Gemeinderat, sondern werden vom Aufsichts-

31 Ebda., S. 36. 
32 Formale Privatisierung meint die Bildung rechtlich unselbständiger Unternehmen (Regiebetrieb, 

Eigenbetrieb) und rechtlich selbständiger Unternehmen in den Rechtsformen des privaten und öf-
fentlichen Rechts, die sich weiterhin zu hundert Prozent unter städtischer Kontrolle befinden ( vgl. 
Faiss u.a. 1990, S. 536ffu. Cronauge 1992, S. 305). 

33 Der Bruttopreis, hochgerechnet in Preisen von 1995, beträgt 133,8 Millionen DM, der Nettopreis 
(abzüglich Vorsteuer) beträgt 119,2 Millionen DM (Stand: 18.12.1990 nach Auskunft der Stadt 
Freiburg). 

34 Zu zwanzig Prozent hält die Stadt eine direkte Beteiligung, zu achtzig Prozent über die Freiburger 
Stadtbau GmbH, die sich voll städtischer Hand befindet (vgl. Stadt Freiburg 1990, Zweiter Beteili-
gungsbericht, S. 45 u.51). 

35 Beispielsweise erzielten 1988 fast alle Freiburger Beteiligungsgesellschaften Verluste, die von der 
mit Millionenbeträgen abdeckt werden mußten (vgl. Stadt Freiburg 1990d, S. 76ft). 
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rat überwacht. Dem Aufsichtsrat sitzt in allen wichtigen städtischen Gesellschaften 
der Oberbürgermeister vor. 36 Der Großteil der Aufsichtsratsmitglieder sind Vertre-
ter der Gemeinderatsfraktionen. In den Aufsichtsräten herrscht - nach überein-
stimmenden Aussagen verschiedener Parteienvertreter - eine kooperative Arbeits-
atmosphäre, so daß - in der Regel unter Ausschluß der Öffentlichkeit - Entschei-
dungen über die Parteigrenzen hinweg leichter getroffen werden können. Auf-
sichtsratsposten stellen darüber hinaus zusätzliche Einkommensquellen für Ge-
meinderatsmitglieder dar. 37 

Nun könnte im Hinblick auf die ökonometrischen Untersuchungen argumentiert 
werden, daß die Daten zu den eigenfinanzierten Bauinvestitionen lediglich um die 
Investitionen in den städtischen Gesellschaften korrigiert werden müßten. Dies ist 
jedoch nur theoretisch möglich. Für Freiburg können die Daten aus den Beteili-
gungsberichten gewonnen werden - allerdings nur für den Zeitraum 1986-89. Für 
die anderen Jahre des Untersuchungszeitraums müßten die Daten bei den 32 Un-
ternehmen und neun Zweckverbänden, an denen die Stadt beteiligt ist, erfragt wer-
den. In allen anderen Stadtkreisen müßten Daten für alle Jahre durch Befragungen 
erhoben werden. Dieser Arbeitsaufwand erscheint im Rahmen dieser Arbeit zu 
groß.38 

Aus den bisherigen Überlegungen ergibt sich, daß Hypothese 4 angesichts der be-
schriebenen Datenprobleme nicht sinnvoll ökonometrisch untersucht werden kann. 

Mit den Hypothesen 5-9 wird die Konzentration auf den sozialen Bereich aufgege-
ben. Es stellt sich die allgemeinere Frage: Wie reagieren Kommunen auf "fiscal 

36 Beispielsweise sitzt der Freiburger Oberbürgermeister Böhme neun Aufsichtsräten vor (vgl. Stadt 
Freiburg 1990c, Anlage 5). 

37 Beispiel Freiburger Verkehrs-AG (V AG): Der Aufsichtsrat tagt etwa dreimal jährlich. 1990 wur-
den an seine 15 Mitglieder (darunter 9 Gemeinderatsmitglieder) an Vergütungen und Sitzungsgel-
dem insgesamt 61800 DM ausgezahlt (Badische Zeitung v. 10.2.1992). Diese Aussagen gelten 
nicht nur für Freiburg, sondern für alle Stadtkreise, insbesondere auch für die "Krisenstädte" 
Mannheim und Stuttgart. Doch erstellten diese Städte keine "Beteiligungsberichte", so daß lediglich 
rudimentäre Informationen vorliegen (Unvollständige Übersichten zu den Beteiligungen der Städte 
finden sich in den Anlagen zum Haushaltsplan (vgl. Kap. 3.1.2.5.)). Interviews und eine Studie des 
Soziologen Erwin Scheuch bestätigen jedoch die hier exemplarisch am Beispiel Freiburg dargestell-
ten Zusammenhänge. Scheuch bezeichnet die städtischen Beteiligungsgesellschaften, die er in Köln 
detailliert untersuchte, als "wichtigstes Instrument der Pfründenwirtschaft" (zit. n. Handelsblatt v. 
5.2.1992; vgl. a. Scheuch/Scheuch 1992). Nach seinen Aussagen trifil dies auch in Mannheim zu. 
Diese Ansicht wurde im Interview von einem Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe bestä-
tigt. 

38 Der Freiburger Beteiligungsbericht wurde von drei Mitarbeitern der Kämmerei in einigen Monaten 
erstellt (Auskunft des Bearbeiters). 
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stress", unabhängig von der Art des exogenen Schocks? Anders formuliert: Wie 
sieht kommunales Krisenmanagement bei steigenden Ausgaben und Einnahmenaus-

fällen in baden-württembergischen Stadtkreisen aus? Oder im erweiterten Yinger-
Modell gesprochen: Welche haushaltspolitischen Maßnahmen ergreifen die Kom-
munen, um ihre Investitionen trotz Ausgabenbelastungen und Einnahmenausfällen 
aufrechterhalten zu können? 

Das Ergebnis des Tests der fünften Hypothese zeigt, daß Rücklagen nur ein kurz-

fristiges Finanzierungspotential darstellen. Der Vorteil dieses Finanzierungsmittels 

liegt darin, daß es für den Wähler nicht spürbar ist. Es ist jedoch sehr schnell bis 

zur Pflichtrücklage abgebaut, wie die Analyse in den drei Krisenstädten zeigte. 

Aktive Privatisierungspolitik wurde in den baden-württembergischen Stadtkreisen 
nicht betrieben: Hypothese 6 konnte falsifiziert werden. Das soll nicht heißen, daß 
im Untersuchungszeitraum keine echten Privatisierungen stattfanden. 39 Sie wurden 

jedoch durch Vermögenszuwächse überkompensiert. Dies ist ein Zeichen dafür, 

daß die im Bundesvergleich relativ reichen baden-württembergischen Stadtkreise 

noch nicht von ihrer Substanz leben. Und wenn sie es täten, kann es sich auch hier 

lediglich um ein kurzfristiges Finanzierungsinstrument handeln, dessen Erträge um 

so geringer wären, je größer der Zwang zum Verkauf ist.40 

Auch die Aufnahme von Krediten ist auf kommunaler Ebene sehr eingeschränkt. 

Dennoch nützten die Stadtkreise diese Möglichkeit in Krisenjahren bis zur erlaub-
ten Höchstgrenze (Hypothese 7). Dabei belasten zusätzliche Kredite den Haushalt 

in doppelter Hinsicht. Je höher die Kreditaufnahme, desto höher fällt der Schul-

dendienst in Form von Zins- und Tilgungszahlungen aus. Die Zinszahlungen stel-

len laufende Ausgaben dar, die im Verwaltungshaushalt gebucht werden, die Til-

gungszahlung werden als investive Ausgaben im Vermögenshaushalt gebucht. Die 
Vorschrift über die Mindestzuführung nach § 22 Abs. l GemHVO sieht vor, daß 
die ordentliche Tilgung durch den Überschuß des Verwaltungshaushalts gedeckt 
sein muß. Das hat zur Folge, daß zusätzliche Kredite einerseits über die Zinszah-

39 Beispielsweise verkaufte die Stadt Freiburg ihren Schlachthof an private Interessenten (vgl. 
Badische Zeitung v. 22.11.1991). 

40 Die Verluste beim Verkauf des ehemaligen Volksvennögens in Ostdeutschland deuten die Grenzen 
der Privatisierungspolitik an (zur Diskussion der Chancen und Grenzen der Privatisierung -
Schweisfurth 1991). DeMoch plädierte der Autor angesichts der Freiburger Haushaltskrise 1991, 
die auch von den Kosten der Einheit mitbestimmt war, für eine Privatisierungsdiskussion: "Sonst 
wird die Stadt in den neunziger Jahren zwar immer reicher, doch ihr fehlt das Geld für Museen, 
Theater oder Kindergärten" (SpennaM 1991c). 
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lungen den Überschuß im Verwaltungshaushalt schmälern und andererseits über 
die Tilgungszahlungen die Mindestzuführung erhöhen. Sehr schnell kann deshalb 
über hohe Kreditaufnahmen - vor allem in Hochzinsphasen - die Mindestzuführung 
unterschritten werden. 

Hypothese 8 stellte auf die Gebührenpolitik der Kommunen ab. Zu Beginn der 
achtziger und neunziger Jahre lassen sich bei den bundesdeutschen Gemeinden ho-
he Steigerungsraten bei den Gebühreneinnahmen feststellen.41 Unstrittig scheint, 
daß Anfang der achtziger Jahre viele Städte "insbesondere wegen knappster Steu-
ereinnahmen und fehlender Finanzzuweisungen zur Konsolidierung ihrer Etats die 
Gebührenkarte voll ausreizen" mußten.42 So wird auf die in dieser Zeit stark ge-
stiegenen Kostendeckungsgrade verwiesen. 43 

Strittig ist jedoch, ob zu Beginn der neunziger Jahre diese Preiserhöhungen für 
kommunale Leistungen Ausdruck eines "Gebührenfiskalismus"44 oder lediglich 
Anpassungen an gestiegene Kosten sind. Der Deutsche Städtetag betont, daß keine 
ertragreichen Gebührenerhöhungsspielräume bei den Kommunen existierten, weil 
in den klassischen und quantitativ bedeutsamen Gebührenhaushalten - Abwasser 
und Abfall - weitgehende Kostendeckung realisiert ist.45 Darüber hinaus können 
Kommunen die Gebühren der sogenannten kostenrechnenden Einrichtungen nicht 
beliebig erhöhen. Sie sind vielmehr an die Kommunalabgabengesetze der Länder 
und an Gemeindeordnungen gebunden, die Gebührenerhöhungen nur bei gestiege-
nen Kosten erlauben. Der Deutsche Städtetag gesteht jedoch zu, daß der kräftige 
Gebührenanstieg der letzten Jahre nicht ausschließlich durch gestiegene Kosten zu 
erklären ist: "Höheren Erklärungswert in dieser Frage haben dagegen die kalkula-
torischen Kosten für Abschreibungen und Zinsen sowie Zusatzkosten durch die 
Entwicklung von Umfang und Qualität der öffentlichen Leistungen".46 Die Kom-
munen gehen demnach verstärkt zu betriebswirtschaftlich orientierten Kostenbe-

41 Vgl. Tabelle I und 2. 
42 Karrenberg/Münstermann 1990, S. 100. 
43 Vgl. Dornbusch 1989, S. 55 und Tabelle 22. 
44 Karrenberg/Münstermann 1992, S. 104. 
45 Der Kostendeckungsgrad liegt im Abwasserbereich bei 87,2 %, im Abfallbereich bei 89,5 % 

(Karrenberg/Münstermann 1992, S. 104). 
46 Ebda., S. l05f 
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rechnungen über - zur "langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der kommu-

nalen Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen". 47 

Interviews und die Analyse der Presseberichterstattung ergab die Einschätzung, 
daß Krisenjahre zu unpopulären Gebührenerhöhungen an gestiegene Kosten von 
den Gemeinden genutzt wurden. 48 Dabei ist zwischen den quantitativ bedeutsamen 

Bereichen Abwasser und Abfall sowie den weniger bedeutsamen Bereichen zu un-

terscheiden. Für die Abwasserreinigung und die Müllabfuhr existieren in der Bun-
desrepublik Deutschland Gebührenunterschiede bis zu 500 Prozent. Wenn diese 

Differenzen auch zum Teil auf örtliche Gegebenheiten49 zurückzuführen sind, so 

sind sie doch auch Ausdruck unterschiedlicher Gebührenpolitik. Immer mehr 
Städte lagern diese beiden Bereiche aus dem Haushalt aus und führen sie in Eigen-
betriebe50 über - auch um eine "Entpolitisierung der Gebührentarife" zu erreichen, 

was kostengerechteres Wirtschaften erleichtert; in Baden-Württemberg wurde die 

Bildung von Eigenbetrieben 1991 durch Gesetzesänderungen erheblich erleich-
tert. 51 

Zukünftig sind schon allein wegen notwendiger Umweltschutzinvestitionen höhere 

Gebühren zu erwarten. Die Konstruktion Eigenbetrieb bringt - nach Aussagen ver-
schiedener Interviewpartner - den Vorteil mit sich, daß der Gemeinderat nicht mehr 
unmittelbar für höhere Gebühren verantwortlich gemacht werden kann. Vielleicht 
müssen deshalb Haushaltskrisen - zumindest in diesen Bereichen - in Zukunft we-

niger für Gebührenanpassungen an höhere Kosten instrumentalisiert werden. 

4 7 Beispielsweise werden die Abschreibungen verstärkt nach dem in der Regel höheren Wiederbe-
schaffimgswert vorgenommen. Aber auch Umweltschutzmaßnahrnen führen zu höheren Gebühren 
{ebda., S. 106). 

48 Beispiel I: Unmittelbar nach der Krisensitzung zum Nachtragshaushalt 1991 beschloß der Freibur-
ger Gemeinderat höhere Eintrittspreise für Schwimmbäder. Die Gebühren wurden seit I 977 nicht 
mehr erhöht {Badische Zeitung v. 18.12.1991). Beispiel 2: Nach den diesjährigen Tarifabschlüssen 
im öffentlichen Dienst, die erst nach Streikaktionen erreicht wurden, kündigten mehrere Oberbür-
germeister - darunter der Stuttgarter OB Rommel - an, daß der "Tarifabschluß zu höheren Gebüh-
ren zwinge" {Badische Zeitung v. 11.5.1992). 

49 Beispiele im Abwasserbereich: topografische Lage, Anschlußdichte, Bodenbeschaffenheit, Qualität 
der Kläranlagen, Stand der Umwelttechnik. 

50 Ein Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbständiges Unternehmen mit einer gewissen Unabhängigkeit 
gegenüber der Gemeinde (vgl. Faiss u.a. 1990, S. 539ft). 

51 Am 12.12.1991 wurde die Gemeindeordnung{§ 102) und das Eigenbetriebsgesetz{§ 1) diesbezüg-
lich geändert (vgl. Staatsministerium Baden-Württemberg, Gesetzblatt für Baden-Württemberg 
1991, S. 860ft). 
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Anders wird es sich mit Gebührenerhöhungen in sozial- und kulturpolitischen Ein-
richtungen verhalten. Niedrige Gebühren für den Besuch von Kindergärten, Thea-
tern, Museen, Büchereien oder Volkshochschulen dienen als "Instrument zur 
Schaffung und Lenkung einer kommunalpolitisch gewünschten Nachfrage". 52 In 
diesen Bereichen läßt sich nur wenig überzeugend mit dem Argument Kostenstei-
gerungen für Gebührenerhöhungen plädieren, weil bewußt geringe Kosten-
deckungsgrade in Kauf genommen werden. Hier dürften auch zukünftig vor allem 
in Krisenjahren höhere Gebühre~ erhoben werden. Angesichts des relativ geringen 
Gewichts dieser Gebührenhaushalte sind jedoch nur sehr begrenzte Beiträge zur 
Haushaltsfinanzierung zu erwarten. 

Dagegen führen Steuererhöhungen zu erheblichen zusätzlichen Einnahmen. In allen 
Krisenjahren erhöhten die Städte ihre Hebesätze der Gewerbe- und Grundsteuer 
(Hypothese 9). Zu erklären ist, weshalb Stuttgart bereits vor dem Krisenjahr 1992, 
Freiburg im Krisenjahr 1991 und Mannheim nach dem Krisenjahr 1988 die Hebe-
sätze erhöhte. 

Steuererhöhungen sind das letzte Mittel zum Ausgleich des Haushalts. Sie führen 
zu intensiven Diskussionen im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit. Insbesonde-
re wird gegen Hebesatzerhöhungen der Gewerbesteuer vorgetragen, daß sie zu 
Abwanderungen von gewerbesteuerpflichtigen Betrieben führen könnten. Städte, 
die eine für Betriebe attraktive Wirtschaftsstruktur bieten, brauchen jedoch Ab-
wanderungen weniger zu fürchten als strukturschwache Städte. Darin liegt auch der 
Grund, daß die für Firmen attraktive Großstadt Stuttgart bereits im Vorfeld der 

Haushaltskrise 1992 die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern erhöhen 
konnte. Im Gemeinderat der Stadt Freiburg wurde zwar bereits vor den Krisenjah-
ren 1991 und 1992 über Steuererhöhungen diskutiert, doch fand sich erst ange-
sichts der Nichterfüllung der gesetzlichen Vorschriften eine Mehrheit für die He-
besatzerhöhung. In Mannheim wurde die Steuererhöhung so lange wie möglich 
hinausgezögert. Als sie schließlich verabschiedet wurde, reichten die geplanten 
Einnahmen nicht aus, um die Mindestzuführung zu erfüllen. Das Regierungspräsi-
dium genehmigte deshalb die Haushaltssatzung 1989 lediglich unter Auflagen und 
Bedingungen. 53 

52 Karrenberg/Münstennann 1992, S. 105. 
53 Ausführlich: Stadt Mannheim, Rechenschaftsbericht 1989. 
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Die Erhöhung der Hebesätze führt zumindest kurzfristig zu Mehreinnahmen. Doch 
selbst wenn es zu keinen Abwanderungen von Gewerbesteuerzahlern kommt, erhö-
hen sich mittelfristig die Netto-Einnahmen nur um einen Bruchteil der ursprüngli-
chen Summe. Das hängt mit der nivellierenden Wirkung des Finanzausgleichs zu-
sammen. 54 

Eine weitere Anpassungsreaktion ist die "Erfindung von Steuern und Abgaben" zur 
Verbesserung der Einnahmensituation.55 Außerdem wurde bei den diesjährigen 
Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg überlegt, ob zur Verringerung der 
Finanznot der Stadtkreise sogenannte "Regionalkreise"56 gebildet werden sollten. 
Durch die Neugliederung der Stadtkreise ließen sich die bisherigen finanziellen 
Nachteile der Zentren aufgrund der Abwanderung der Besserverdienenden in das 
Umland mildern. 

Die unterschiedlichen Reaktionen sollen im folgenden im Rahmen des erweiterten 
Yinger-Modells illustriert und erklärt werden. Die sozialpolitische Reaktionsform 
"Kostenverlagerungen" (Hypothese 2 und 3) läßt sich in diesem Modell als Verrin-
gerung des Anstiegs der Sozialhilfekosten, SHC;, interpretieren, so daß c.p. die öf-
fentlichen Investitionen weniger zurückgehen müssen. Alle finanzpolitischen An-

passungsreaktionen dienen dem Ausgleich exogener Ausgaben- und Einnahmen-
schocks, die die städtische Budgetkurve, AB c.p. nach unten in Richtung A'B' ver-
schieben würden. Ob die gesamten Investitionen - außerhalb und innerhalb des 
Haushalts - zurückgingen, ließ sich empirisch wegen der beschriebenen Datenpro-
bleme nicht feststellen. 

Gibt es ein Muster, nach dem Kommunen auf "fiscal stress-Situationen" reagieren? 
Das erweiterte Yinger-Modell gibt vor, daß zunächst Finanzierungsformen in An-
spruch genommen werden, die die Budgetrestriktion des Medianwählers nicht be-
treffen. Danach sollte erst auf Rücklagen und Vermögensveräußerungen, dann auf 
erhöhte Nettokreditaufnahme und schließlich auf Gebühren und Steuererhöhungen 
zurückgegriffen werden. 

54 Die Stadtkämmerei Baden-Baden errechnete beispielsweise, daß von 100 zusätzlichen DM - nach 
Berücksichtigung aller Finanzausgleichsmaßnahmen - lediglich 36 DM bei der Stadt verbleiben. 

55 Beispielsweise denken Kommunen an eine Zweitwohnungssteuer, eine Getränkeverpackungssteuer 
und eine Steuer auf Spielapparate oder pornographische Darbietungen (Handelsblatt v. 22.4.1992). 

56 Badische Zeitung v. 22.5.1992. 
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Aus der Analyse von Jahresdaten, wie sie hier vorgenommen wurde, läßt sich ein 
solches Reaktionsmuster nicht unmittelbar ablesen. Jedoch bestätigen Interviews 
eine derartige Vorgehensweise der Kommunen weitgehend. Zunächst werden die 
Rücklagen bis zur Pflichtrücklage abgebaut, wobei - aufgrund des geringen Volu-
mens der Rücklagen - gleichzeitig die Nettokreditaufnahme erhöht wird.57 Veräu-
ßerungserlöse sind kein kurzfristiges Finanzierungsinstrument: Zwischen Beschluß 
zur echten Privatisierung und tatsächlichen Verkauf liegt in der Regel ein längerer 
Zeitraum. Erst wenn die für die Wähler nicht oder erst in Zukunft spürbaren Fi-
nanzierungsinstrumente zur Erfüllung der Mindestzuführung nicht ausreichen, wird 
auf Gebühren- und Steuererhöhungen zurückgegriffen. Sie verringern das Budget 
von Teilen der Wähler58 und sind deshalb das letzte Mittel. Diese Vorgehensweise 
widerspricht den "Grundsätzen der Einnahmebeschaffung": Nach § 78 GemO sol-
len zuerst die Gebühren, dann die Steuern erhöht werden - und erst als letztes 
Mittel Kredite in Anspruch genommen werden. 

Das Reaktionsmuster der baden-württembergischen Stadtkreise stimmt im wesent-
lichen mit der von Wolman/Davis dargestellten "Cutback-Strategie" überein. Zu-
nächst werden kurzfristige "buying time"-Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise 
die Rücklagenentnahme. Als Maßnahmen mit längerfristigen Auswirkungen gilt 
das Bestreben der hochbelasteten Stadtkreise, einen "Soziallastenausgleich" zu er-
halten. Da alle Krisenstädte in Baden-Württemberg nicht nur Gebühren, sondern 
auch Steuern erhöhten, können sie nach Wolman/Davis als reich bezeichnet wer-
den. Erst wenn der Einnahmenerhöhungsspielraum ausgeschöpft ist, gehen die 
Gemeinden zu Ausgabenkürzungen59 über. In Baden-Württemberg ist das bei Un-
terschreiten der Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt der Fall. Diese in 
der Kommunalverfassung vorgegebene Grenze läßt sich im modifizierten Yinger-
Modell als minimale Budgetkurve, A'B'(min), interpretieren. 

57 Bevor Kredite aufgenommen werden dürfen, muß nach der Gemeindeordnung geprüft werden, ob 
eine Entnahme aus der Rücklage möglich ist: "Die Gemeinde darf Kredite nur aufuehmen, wenn 
eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre" (§ 78 Abs. 3 
GemO). Hinzu kommt, daß Kredite "nur im Vermögenshaushalt und nur für Investitionen, Investi-
tionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen" werden dürfen (§ 87 Abs. 1 
GemO). 

58 Eine Gewerbesteuererhöhung trifft die gewerbesteuerpflichtigen, größeren Unternehmen, eine 
Grundsteuererhöhung trifft die Grundstücksbesitzer. Beide Steuern können sich indirekt auf die 
Wähler auswirken, wenn den Betrieben die Überwälzu.ng auf die Konsumentenpreise und den 
Hausbesitzern die Überwälzu.ng auf die Mieten gelingt. 
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Abb. 12: Minimale Budgetkurve im erweiterten Yinger-Modell 

Wird sie unterschritten, stellt die Rechtsaufsichtsbehörde Auflagen und Bedingun-
gen, damit die Mindestzuführung in den Folgejahren wieder erfüllt werden kann. 
Auch hier läßt sich ein typisches Reaktionsmuster feststellen, das am Beispiel 
Mannheim dargestellt wird. Das Regierungspräsidium Karlsruhe erteilte der Stadt 
Mannheim am 31.3.1989 die Genehmigung für die Haushaltssatzung des Haus-
haltsjahres 1989 unter Auflagen und Bedingungen, weil - trotz Steuererhöhung -
die Mindestzuführung nicht erreicht wurde. Danach sollen "zuerst die nicht auf ge-
setzlicher Verpflichtung beruhenden Subventionen und andere freiwillige Leistun-
gen" abgebaut werden. Anschließend ist der "Standard bei der Erfüllung der 
Pflichtaufgaben auf das unbedingt Notwendige hin zu untersuchen. Alsdann wird 
zu prüfen sein, wie weit die Stadt bei den Entgelten für ihre Tätigkeit an die recht-
lich zulässigen Obergrenzen herangehen sollte, ehe zuletzt weitere steuerliche Kor-
rekturen in Betracht kommen".60 

59 Mögliche Maßnahmen: Einstellungsstopp für alle freien und freiwerdenden Stellen, keine über- und 
außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltssperre im Vennögenshaushalt (Einrichtungsgegenständen 
dürfen nicht mehr beschafft werden). 

60 Brief des Regierungspräsidiums Karlsruhe an die Stadt Mannheim, dokumentiert in: Stadt Mann-
heim, Rechenschaftsbericht 1989, S. 148ft". 
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Neben diesen "Notmaßnahmen" zur Linderung akuter Finanznöte fordert die 
Rechtsaufsichtsbehörde strukturelle Veränderungen auf der Ausgabenseite, um die 
Ertragskraft einer Stadt dauerhaft zu verbessern. 61 

Die Analyse der sozial- und finanzpolitischen Reaktionen hat gezeigt, daß den 
Städten - und das gilt nicht nur für Baden-Württemberg - eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten offensteht, um die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt zu er-
reichen beziehungsweise die minimale Budgetkurve nicht zu unterschreiten. Rei-
chen diese Maßnahmen zum Ausgleich von "fiscal stress"-Situationen nicht aus, so 
lassen sich Haushaltskrisen nicht mehr vor den Wählern verbergen. 

6 I Ebda., S. 154 und Auskunft verschiedener Vertreter baden-württembergischer Regierungspräsidi-
en. 
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Teil 5: Zusammenfassung und Ausblick 

Die Ausgaben der Kommunen für unser unterstes soziales Netz verdoppelten sich 
im Untersuchungszeitraum (1980-92). Der Autor geht davon aus, daß die 
kommunale Belastung durch Sozialhilfekosten in den neunziger Jahren weiter 
zunehmen wird. Dafür spricht der Funktionswandel der Sozialhilfe weg von der 
vorübergehenden Hilfe in Notlagen hin zur Mindestsicherung für benachteiligte 
gesellschaftliche Gruppen. Diese Entwicklung spiegelt sich in der veränderten 
Struktur der Sozialhilfeempfänger wider, die von Dauerarbeitslosen, Al-
leinerziehenden mit Kindern und alten Menschen geprägt ist. 1 

Besonders auffällig ist dabei die "Verjüngung" der Sozialhilfeempfänger, Zwar 
geht die offizielle Zahl der Dauerarbeitslosen gemäß der Arbeitslosenstatistik zu-
rück, doch beziehen immer mehr dauerarbeitslose Jugendliche, die keine oder zu 
geringe Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung erworben haben, Sozialhilfe. 
Alleinerziehende und ihre Kinder, die beispielsweise in Freiburg den größten An-
teil der Sozialhilfeempfänger stellen, dürften angesichts der gesellschaftlichen 
Entwicklung auch zukünftig zunehmen. Bis eine soziale Infrastruktur in Form von 
Ganztagskindergärten geschaffen sein wird, die Alleinerziehenden den Weg aus der 
Sozialhilfe ermöglicht, werden noch Jahre vergehen. 

Aber auch alte Menschen werden voraussichtlich verstärkt auf Sozialhifeleistungen 
zurückgreifen müssen. Zumindest deutet die demografische Entwicklung darauf 
hin, daß zukünftig im Bereich der Pflege alter Menschen zusätzliche Sozialhilfe-
kosten anfallen werden - von der kürzlich vereinbarten Pflegeversicherung dürfen 
keine großen Entlastungen erwartet werden. 

Wie reagieren die Stadtkreise auf diese Entwicklung? Was die sozialpolitischen 
Reaktionen betrifft, so stützt die Datenanalyse für den Zeitraum 1980-90 die Aus-
sage, daß selbst im reichen Bundesland Baden-Württemberg auf Kosten der Ein-
kommensschwachen gespart wird: Bezogen auf die realen Ausgaben je Sozialhilfe-
empfänger kürzten fast alle Stadtkreise die Zuschüsse an Einrichtungen der Wohl-
fahrtspflege; in Heidelberg und Karlsruhe stagnierten sie real. Diese Reaktion auf 

Vgl. Hübinger 1991. 
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steigende Sozialhilfekosten trug zu einem "Vollzugsdefizit" im sozialen Bereich 
bei, das sich beispielsweise in einer eklatanten Unterversorgung mit Kindergarten-
und Pflegeheimplätzen in baden-württembergischen Stadtkreisen äußert. Die 
schleichende Auszehrung können lediglich massive Wählerproteste verhindern, so 
daß die Politiker - wie vor kurzem geschehen - das "Recht auf einen Kindergar-
tenplatz" als Bürgerwillen einschätzen. Diese Entwicklung schlägt sich - außer in 
Mannheim und Karlsruhe - in steigenden Zuschüssen an Einrichtungen der Wohl-
fahrtspflege zu Beginn der neunziger Jahre nieder. Von aktiver, vorbeugender So-
zialpolitik kann dennoch keine Rede sein, höchstens von sehr spät reagierender 
Sozialpolitik. 

Freiwillige soziale Leistungen in Form von Zuschüssen an Einkommensschwache 
(vor allem Sozialpässe) und an sozial engagierte Initiativen wurden von den beiden 
mit Sozialhilfekosten hochbelasteten Stadtkreisen Freiburg und Mannheim - bezo-
gen auf die realen Ausgaben je Sozialhilfeempfänger - im Zeitraum 1980-90 ge-
kürzt. Die kurzfristigen Ersparnisse sind jedoch quantitativ minimal, langfristig 
könnten sie sogar zu höheren Kosten führen, weil damit weitgehend ehrenamtlich 
tätigen Selbsthilfegruppen die finanzielle Basis ihrer präventiven Sozialarbeit ent-
zogen wird. 

Kurzfristig teurer, aber langfristig für die Stadtkreise kostengünstiger, ist die soge-
nannte "Hilfe zur Arbeit" nach § 19 BSHG. Sie kann auch als Kostenüberwäl-
zungsmaßnahme interpretiert werden, die die beiden hochbelasteten Stadtkreise 
Freiburg und Mannheim verstärkt ergreifen: Sozialhilfe kann eingespart werden, 
indem vorwiegend Langzeit-Sozialhilfeempfänger bei der Stadt oder bei freien 
Trägern für ein Jahr sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Danach be-
steht Anspruch auf Arbeitslosengeld, so daß die Arbeitslosenversicherung die Ko-
sten einer eventuellen Arbeitslosigkeit übernimmt. 

Besonders bedenklich stimmt, daß in hochbelasteten Städten sehr große Anreize 
bestehen, anspruchsberechtige Sozialhilfeempfänger abzuschrecken, um Kosten zu 
sparen. Da die Sozialhilfe als Pflichtleistung von den Kommunen finanziert werden 
muß, können die Bürger eines Stadtkreises leicht den Zusammenhang "Weniger 
Sozialhilfeempfänger bei uns, heißt mehr für uns" herstellen. Eine gezielte Ab-
schreckungspolitik, die es zur Zeit (noch) nicht gibt, könnte daraus resultieren. Die 
hohe Dunkelziffer der Sozialhilfeberechtigten, die aus Scham oder Unwissenheit 
keinen Antrag beim Sozialamt stellen, könnte um die systematisch 
"Abgeschreckten" zunehmen; die Arbeitspflicht für Sozialhilfeempfänger ist nur 
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ein mögliches Instrument. Eine Reform - nicht nur der Finanzierung - der Sozial-
hilfe ist auch deshalb dringend geboten. 

Angesichts der in den nächsten Jahren weiterhin hohen Sozialhilfekosten, den 
"Kosten der Einheit" und den Sanierungsbestreben der neuen baden-württembergi-
schen Landesregierung auf Kosten der Kommunen2 dürfte die Fragestellung 
"Cutback Management als Reaktion auf fiscal stress" zukünftig an Bedeutung ge-
winnen. Die Analyse der finanzpolitischen kommunalen Reaktionen der drei ba-
den-württembergischen Krisenstädte hat eine von der Gemeindeordnung leicht ab-
weichende "Cutback-Strategie" aufgezeigt, die im wesentlichen den theoretischen 
Überlegungen entspricht. Aber auch bei Unterschreiten der gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt ließ sich ein Reaktionsmuster 
zur Behebung von Haushaltskrisen beschreiben. Kernstück ist dabei die Kürzung 
von freiwilligen sozialen und kulturellen3 Leistungen, die zur Zeit in vielen Städten 
diskutiert wird. 

Ergänzende Interviews offenbarten eine insbesondere von den "Krisenstädten" 
praktizierte finanzpolitische Reaktion: die "Flucht aus dem Haushalt". Die Ten-
denz, umfangreiche Investitionsprojekte außerhalb des Haushalts zu finanzieren, 
erschwert empirische Untersuchungen. Die Auslagerung aus dem Haushalt wird 
voraussichtlich - wie bereits auf der Bundesebene - zunehmen. Darin liegen jedoch 
mindestens zwei Gefahren. Zum einen können die Wähler aufgrund der unüber-
sichtlichen Finanzierungsstruktur die tatsächliche Kosten- insbesondere Folgeko-
stenbelastung ihrer Stadt noch weniger abschätzen als bisher; dies trägt zur Ver-
schleierung des kommunalen Finanzgebarens bei. Zum anderen verringern sich die 
Kontrollmöglichkeiten der demokratisch gewählten Gemeinderäte über die zentra-
len Investitionsprojekte einer Stadt. 

Es hat sich gezeigt, daß nachfrageorientierte Medianwählermodelle die sozial- und 
finanzpolitischen Reaktionen der baden-württembergischen Kommunen gut erklä-
ren können; die dargestellten Reaktionen sind unabhängig von der Parteizugehörig-
keit des Oberbürgermeisters und der Machtverhältnisse im Gemeinderat. Demnach 
richten Politiker aller Parteien ihre Entscheidungen langfristig nach den Präferen-
zen der Wähler aus. Letztlich bestimmt der nutzenmaximierende Medianwähler, 

2 In den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD war von einer Vorwegentnahme aus der 
Finanzausgleichsmasse in Höhe von 700 Millionen DM die Rede - zur Sanierung des Landeshaus-
halts (Badische Zeitung v. 11.6.1992). 

3 "Cutback-Maßnahmen" im kulturellen Bereich wurden in dieser Arbeit ausgeklammert. 
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der Sozialhilfezahlungen an Leistungssehwache als Argument in seiner Nutzen-
funktion integriert hat, die sozial- und finanzpolitischen Reaktionen der Kommu-
nen. Insofern besteht durchaus die Möglichkeit, daß andere, als die hier aufgezeig-
ten Reaktionsmöglichkeiten in Zukunft für die Wähler nutzenmaximal sind. Daß 
der in den achtziger Jahren vernachlässigte Ausbau der sozialen Infrastruktur für 
Kinder in den neunziger Jahren ein wichtiges politisches Ziel darstellt, darf als 
Hinweis eines veränderten Nutzenmaximierungskalküls der Wähler interpretiert 
werden. 
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Tabelle 1: Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden 
in den alten Bundesländern 
in Milliarden DM (1980-1992) 

Teil 1 

1980 1981 1982 1983 1984 
1. Verwaltungshaushalt 
Einnahmen 116,31 119,44 123,48 127,87 134,98 
darunter: 
a) Nettosteuern 47,34 46,07 46,96 49,42 52,62 
aa) Nettogewerbesteuer 20,22 18,06 18,22 19,94 22,20 
ab) Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 20,66 20,86 21,27 21,74 22,50 
b) Zuweisungen von 
Bund und Land 20,66 29,64 29,94 28,99 30,71 
c) Gebühren 20,22 27,25 29,36 31,39 32,63 

Ausgaben 100,59 107,89 113,13 115,34 119,49 
darunter: 
a) Personalausgaben 42,89 45,63 47,01 48,23 49,27 
b) Soziale Leistungen 15,36 17,03 18,56 19,43 20,22 
c) laufender Sachaufwand 26,41 28,14 28,84 29,33 31,27 
d) Zinsausgaben 6,58 7,60 8,84 8,35 8,08 

II. Vermögenshaushalt 
Einnahmen 53,30 51,12 50,54 50,75 50,16 
darunter: 
a) Zuführung vom Ver-
waltungshaushalt 15,71 11,54 10,35 12,54 15,50 
b) lnv.zahlungen von 
Bund und Land 13,24 12,19 11,78 11, 10 10,72 
c) Entnahmen aus 
Rücklagen 3,78 4,33 3,49 2,96 3,00 
d) Veräußerungserlöse 4,16 4,18 4,27 5,25 4,54 

Ausgaben 56,25 55,60 52,74 51,66 50,34 
darunter: 
a) Sachinvestitionen 41,23 39,69 35,12 31,51 30,54 
aa) Bauinvestitionen 32,45 31,38 27,92 24,69 23,45 
ab) Erwerb von Sach- 8,79 8,31 7,20 6,82 7,09 
vermögen 
b) Zuführung an Rücklagen 3,55 3,04 3,28 3,60 3,95 

III. Zusätzliche Angaben 
Finanzierungssaldo -5,66 -10,11 -7,16 -1,34 1, 12 
Nettokreditaufnahme 4,35 6,14 6,45 2,68 1,24 

Quelle: Karrenbera/Münstennann, Gemeindefinanzberichte 1981-92 
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Tabelle 1: Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden 
in den alten Bundesländern 
in Milliarden DM (1910-1992) 

Teil2 

1985 1986 1987 1988 1989 
1. Verwaltungshaushalt 
Einnahmen 142,50 149,41 154,45 161,91 171,24 
darunter. 
a) Nettosteuern 56,36 58,81 59,88 63,71 68,14 
aa) Nettogewerbesteuer 23,93 25,01 24,65 27,20 28,93 
ab) Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 24,31 25,46 27,07 28,15 30,54 
b) Zuweisungen von 
Bund und Land 32,37 33,98 35,73 36,68 38,19 
c) Gebühren 33,67 35,58 37,46 39,11 41,59 

Ausgaben 125,65 132,20 138,05 142,29 149,22 
darunter: 
a) Personalausgaben 51,37 54,45 57,41 58,80 60,70 
b) Soziale Leistungen 22,21 24,24 25,73 27,53 29,79 
c) laufender Sachaufwand 33,36 34,60 35,44 36,03 38,17 
d) Zinsausgaben 8,00 7,72 7,50 7,41 7,58 

II. Vermögenshaushalt 
Einnahmen 52,28 53,69 54,40 56,83 60,64 
darunter: 
a) Zuführung vom Ver-
waltungshaushalt 16,86 17,21 16,40 19,62 22,02 
b) lnv .zahlungen von 
Bund und Land 11,08 11,21 11,80 11,82 12,20 
c) Entnahmen aus ' 
Rücklagen 1 3,27 3,55 3,88 3,65 3,78 
d) Veräußerungserlöse 1 4,27 4,19 4,50 4,71 5,92 

Ausgaben 53,01 55,53 55,28 57,04 60,56 
darunter: 
a) Sachinvestitionen 32,22 35,00 35,75 36,54 39,25 
aa) Bauinvestitionen 24,43 26,45 27,18 28,54 30,11 
ab) Erwerb von Sach- 7,79 1 8,56 8,57 8,00 9,13 
vermögen 1 

b) Zuführung an Rücklagen 4,34 4,29 3,94 5,21 6,25 

III. Zusätzliche Angaben 1 

Finanzierungssaldo 1 0,70 -1,72 -2,38 0,64 1,96 
Nettokreditaufnahme 1,10 1 1,80 3,19 2,28 2,02 

1 

Quelle: Karrenberg/Münstermann, Gemeindefinanzberichte 1981-92 
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Tabelle 1: Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden 
in den alten Bundesländern 
in Milliarden DM (1980-1992) 

Teil3 

1990 1991 1992 
1. Verwaltungshaushalt 
Einnahmen 178,57 193,40 206,80 
darunter: 
a) Nettosteuem 69,16 74,00 77,90 
aa) Nettogewerbesteuer 30,77 31,00 31,65 
ab) Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 29,45 33,70 36,55 
b) Zuweisungen von 
Bund und Land 40,95 44,40 47,00 
c) Gebühren 43,83 48,70 53,10 

Ausgaben 159,91 175,60 187,90 
darunter: 
a) Personalausgaben 64,07 70,40 74,70 
b) soziale Leistungen 31,89 35,00 37,60 
c) laufender Sachaufwand 41,36 45,00 47,30 
d) Zinsausgaben 8,07 9,00 10,10 

II. Vermögenshaushalt 
Einnahmen 59,72 63,90 64,60 
darunter: 
a) Zuführung vom Ver-
wallungshaushall 18,66 17,80 18,90 
b) lnv .zahlungen von 
Bund und Land 13,10 13,40 13,10 
c) Entnahmen aus 
Rücklagen 4,06 5,40 5,00 
d) Veräußerungserlöse 6,22 6,90 6,60 

Ausgaben 61,70 64,70 65,40 
darunter: 
a) Sachinvestitionen 42,42 45,70 46,30 
aa) Bauinvestitionen 32,32 34,95 35,90 
ab) Erwerb von Sach- 10,10 10,75 10,40 
vermögen 
b) Zuführung an Rücklagen 4,50 3,80 3,50 

III. Zusätzliche Angaben 
Finanzierungssaldo -3,55 -7,60 -8,00 
Nettokreditaufnahme 2,84 6,00 6,50 

Quelle: Karrenbero/Münstermann, Gemeindefinanzberichte 1981-92 
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Tabelle 2: Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden 
in den alten Bundesländern 

in Veränderungsraten (1980-1992) 
Teil 1 

1980 1981 1982 1983 1984 
1. Verwaltungshaushalt 
Einnahmen 11,90 2,70 3,40 3,60 5,60 
darunter: 
a) Nettosteuern 15,00 -2,70 1,90 5,20 6,50 
aa) Nettogewerbesteuer 16,70 -8,30 0,90 9,40 11,30 
ab) Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 18,00 1,00 2,00 2,20 3,50 
b) Zuweisungen von 
Bund und Land 10,90 4,40 1,00 -3,20 5,90 
c) Gebühren 7,50 7,70 7,70 6,90 4,00 

Ausgaben 9,80 7,30 4,90 2,00 3,60 
darunter: 
a) Personalausgaben 8,60 6,40 3,00 2,60 2,20 
b) Soziale Leistungen 9,80 10,90 9,00 4,70 4,10 
c) laufender Sachaufwand 10,50 6,60 2,50 1,70 6,60 
d) Zinsausgaben 16,20 15,40 16,30 -5,50 -3,20 

II. Vermögenshaushalt 
Einnahmen 14,30 -4,10 -1, 10 0,40 -1,20 
darunter: 
a) Zuführung vom Ver- 26,90 -26,50 -10,30 21,10 23,60 
waltungshaushalt 
b) lnv.zahlungen von 
Bund und Land 10,60 -8,00 -3,40 -5,80 -3,40 
c) Entnahmen aus 
Rücklagen 8,90 14,50 -19,40 -15,20 1,40 
d) Veräußerungserlöse 9,90 0,50 2,20 23,00 -13,50 

Ausgaben 12,10 -1,20 -5,10 -2,00 -2,60 
darunter: 
a) Sachinvestitionen 14,60 -3,70 -11,50 -10,30 -3,10 
aa) Bauinvestitionen 16,20 -3,30 -11,00 -11,60 -5,00 
ab) Erwerb von Sach- 9,00 -5,50 -13,40 -5,30 4,00 
vermögen 
b) Zuführung an Rücklagen -0,40 -14,50 7,90 9,80 9,70 

Quelle: Karrenberg/Münstermann, Gemeindefinanzberichte 1981-92 
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Tabelle 2: Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden 
in den alten Bundesländern 

in Veränderungsraten (1910-1992) 
Teil 2 

1985 1986 1987 1988 1989 
1. Verwaltungshaushalt 
Einnahmen 5,60 4,80 3,40 4,80 5,80 
darunter: 
a) Nettosteuern 7,10 4,30 1,80 6,40 7,00 
aa) Nettogewerbesteuer 7,80 4,50 -1,40 10,30 6,40 
ab) Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 8,00 4,70 6,30 4,00 8,50 
b) Zuweisungen von 
Bund und Land 5,40 5,00 5,20 2,70 4,10 
c) Gebühren 3,20 5,70 5,30 5,50 6,30 

Ausgaben 5,20 5,20 4,40 3,10 4,90 
darunter: 
a) Personalausgaben 4,30 6,00 5,40 2,40 3,20 
b) soziale Leistungen 9,80 9,10 6,10 7,00 8,20 
c) laufender Sachaufwand 6,70 3,70 2,40 1,70 5,90 
d) Zinsausgaben -1,00 -3,50 -2,80 -1,20 2,30 

II. Vermögenshaushalt 
Einnahmen 4,20 2,70 1,30 4,50 6,70 
darunter: 
a) Zuführung vom Ver- 8,80 2,10 -4,70 11,00 17,60 
waltungshaushalt 
b) lnv.zahlungen von 
Bund und Land 3,40 1,20 5,30 0,20 3,20 
c) Entnahmen aus 
Rücklagen 9,00 8,60 9,30 -5,90 3,60 
d) Veräußerungserlöse -5,90 -1,90 7,40 4,70 25,70 

Ausgaben 5,30 4,80 -0,50 3,20 6,20 
darunter: 
a) Sachinvestitionen 5,50 8,60 2,10 2,20 7,40 
aa) Bauinvestitionen 4,20 8,30 2,80 5,00 5,50 
ab) Erwerb von Sach- 9,90 9,90 0,10 -6,70 14,10 
vermögen 
b) Zuführung an Rücklagen 9,90 -1,20 -8,20 32,20 20,00 

1 

Quelle: Karrenbero/Münstermann, Gemeindefinanzberichte 1981-92 
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Tabelle 2: Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden 
in den alten Bundesländern 
in Veränderungsraten (1980-1992) 

Teil 3 

1990 1991 1992 
1. Verwaltungshaushalt 
Einnahmen 4,30 8,30 6,90 
darunter: 
a) Nettosteuern 1,50 7,00 5,30 
aa) Nettogewerbesteuer 6,40 0,70 2,10 
ab) Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer -3,60 14,40 8,50 
b) Zuweisungen von 
Bund und Land 7,20 8,40 5,90 
c) Gebühren 5,40 11, 10 9,00 

Ausgaben 1 7,20 9,80 7,00 
darunter: 
a) Personalausgaben 5,60 9,90 6,10 
b) Soziale Leistungen 7,00 9,80 7,40 
c) Lautender Sachaufwand 8,40 8,80 5,10 
d) Zinsausgaben 6,50 11,50 12,20 

II. Vermögenshaushalt 1 

Einnahmen -1,50 7,00 1,10 
darunter: 
a) Zuführung vom Ver- -7,50 X X 
waltungshaushalt ' ' 
b) lnv .zahlungen von 1 

Bund und Land ! 7,40 2,30 -2,20 
c) Entnahmen aus 1 1 

Rücklagen i 7,40 33,00 -7,40 
d) Veräußerungserlöse 5,10 10,90 -4,30 

1 

Ausgaben 1,90 4,90 1,10 
darunter: 
a) Sachinvestitionen 1 8,10 7,70 1,30 1 

aa) Bauinvestitionen i 7,30 8,10 2,70 
ab) Erwerb von Sach- 10,60 6,40 -3,30 
vermögen ' 
b) Zuführung an Rücklagen -28,00 1 -15,60 -7,90 

' ! 
-

1 
1 -

Quelle: Karrenberg/Münstermann, Gemeindefinanzberichte 1981-92 

Alexander Spermann - 978-3-631-75272-2
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:26:02AM

via free access



Tabelle 3: Sozialhilfeempfänger außerhalb von und in Einrichtungen - Gesamtzahl (örtlicher und überörtlicher Träger) 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
1980 8412 16326 23488 5668 11924 3046 3088 4107 1192 
1981 8195 13232 21604 4529 9388 2628 3689 3406 962 
1982 8681 16085 23761 5650 11039 3359 3552 4392 1147 
1983 7576 16197 25518 5084 12497 3925 5238 4146 1196 
1984 10393 18996 24665 5336 12206 4149 4085 4588 1444 
1985 11930 19722 25602 5543 12117 4709 4274 4899 1679 :::;; 
1986 14027 24449 28845 6088 13380 4918 4522 5190 1683 
1987 13285 24422 29069 6495 15349 4969 5496 4899 1886 
1988 14548 25024 30741 6667 15110 5298 5972 6022 1876 
1989 14868 26582 33126 6995 16439 5406 5894 5903 2069 
1990 15590 26926 34658 7033 16579 5327 6200 6522 2171 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistische Berichte, Offentliche Sozialleistungen, K 1 - j/80-89, Teil 2, 
Empfänger von Sozialhilfe. 
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Tabelle 4: Sozialhilfeempfänger außerhalb von und in Einrichtungen • örtlicher Träger (=Stadtkreise) 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
7146 14378 16839 4851 10135 2328 2356 3187 828 
6875 11472 15544 3393 7443 1928 3041 2489 631 
7379 14094 17700 4487 9453 2672 2708 3360 806 
6390 14057 17956 3989 10061 3385 4458 3379 736 
9234 16943 18422 4160 10027 3400 3666 3503 1031 
10386 17505 19789 4222 9919 3875 3566 3795 1154 
12458 22111 22929 4931 113910 4098 3654 4155 1153 
11698 21911 22643 5293 12716 4094 4573 3729 1278 
12810 22014 23921 5432 12568 4545 5041 4856 1351 
12982 23462 26446 5711 13812 4565 4188 4725 1119 
13592 23834 27368 5790 13728 4543 5109 5665 1587 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistische Berichte, Offentliche Sozialleistungen, K 1 - j/80-89, Teil 2, 
Empfänaer von Sozialhilfe. 
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Tabelle 5: Direkte Sozialhilfekosten - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
205 251 209 185 183 179 156 150 157 
196 260 205 192 191 176 162 155 162 
222 275 228 184 197 193 185 160 183 
238 304 244 203 214 174 201 172 194 
263 327 270 215 228 222 201 174 189 
286 349 300 228 248 260 213 193 204 
313 391 350 240 272 258 237 199 199 
322 420 357 257 298 279 259 196 210 
355 438 380 282 321 287 262 214 239 
373 430 402 325 340 296 280 219 248 
390 429 412 332 346 287 296 227 251 
382 419 388 334 350 320 311 266 284 --
372 444 417 328 339 341 317 278 293 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.3.2. 
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Tabelle 6: Indirekte Sozialhilfekosten - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
102 108 138 96 111 104 103 111 94 
94 111 135 98 113 102 103 106 94 
106 116 151 98 120 118 118 114 111 
113 135 159 106 123 88 124 121 116 
114 136 167 113 126 123 112 126 114 
112 125 173 115 126 132 111 131 117 
116 136 182 120 136 125 121 135 112 
129 154 197 137 155 131 129 139 117 
143 165 195 146 160 129 132 150 145 ----·w-- -·· 

163 197 
---

159 169 136 142 150 146 
168 166 198 172 179 145 159 146 146 
161 164 182 165 171 168 166 169 169 
164 184 207 163 157 179 169 177 172 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunasmethode s. Kapitel 3.4.3.2. 
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Tabelle 7: Gesamt-Sozialhilfekostenbelastung des örtlichen Trägers - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Kar1sruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
205 251 209 185 183 179 156 150 157 
193 260 204 191 191 177 163 155 163 
221 276 232 184 197 194 187 161 183 
236 308 247 205 216 176 203 173 194 
260 330 273 214 228 222 202 175 190 
282 349 300 226 250 256 213 192 203 
310 391 347 237 272 256 236 199 197 
332 416 363 272 305 268 251 197 206 
349 433 375 276 318 282 259 213 237 
366 422 394 318 333 286 273 216 242 
384 422 400 325 340 285 289 223 249 
377 413 380 325 347 317 306 264 275 
368 438 409 321 336 335 311 275 287 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunasmethode s. Kapitel 3.4.3.2. 
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Tabelle 8: laufende Nettozuschüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 

56 33 116 18 31 52 50 37 33 

64 40 124 20 34 56 58 41 38 
67 43 134 23 36 56 66 45 40 

64 44 131 24 37 55 63 47 39 

57 43 130 23 37 53 63 45 34 

64 43 137 24 39 55 65 40 38 
60 45 133 25 39 55 68 41 41 

68 49 137 58 40 55 66 42 34 

73 48 132 32 43 54 68 42 31 

72 44 128 31 40 54 69 41 30 

77 43 122 31 46 57 72 42 33 

80 44 131 37 45 61 78 45 37 

83 42 131 46 45 59 83 46 41 

Quelle: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 

Berechnunasmethode s. KaDitel 3.4.3.3. 
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Tabelle 9: Freiwillige soziale Leistungen - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
8,85 2,37 4,24 2,27 1,48 2,58 1,88 0,10 2,02 
6,73 2,00 4,15 2,10 1,67 1,95 1,71 0,21 1,77 
6,41 1,97 3,80 3,51 1,31 1,75 2,24 0,11 2,78 
6,58 2,13 3,77 3,14 1,80 1,46 1,46 0,10 1,93 
5,82 1,84 10,95 1,00 1,38 1,39 1,92 0,07 1,65 
7,09 1,81 10,85 1,04 1,89 1,08 1,62 0,07 1,56 
8,57 2,75 12, 11 1, 14 2,05 1,07 1,90 0,21 1,58 
6,71 2,56 13,10 1,21 2,31 1,02 2, 11 0,68 1,53 
7,23 1,86 14,54 1, 15 2,43 0,90 1,96 0,67 1,51 
7,17 1,45 15,73 1,34 2,71 1,07 1,62 0,80 1,39 
6,86 1,27 13,59 1,88 2,74 0,51 1,61 0,91 1,47 
8,90 2,16 13,67 1,28 2,53 0,66 3,38 1,61 1,49 
8,24 2,05 12,29 1,31 2,61 0,53 2,21 1,40 1,47 

Quelle: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunasmethode s. Kapitel 3.4.3.4. 
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Tabelle 10: Gesamtinvestitionen - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
909 1012 1465 748 1172 1393 1046 1352 1729 
678 956 1372 557 982 1262 1017 1081 1299 
610 784 1200 545 964 1250 606 1315 862 
580 713 970 671 804 1397 539 877 665 
637 686 1033 508 908 1070 205 1652 544 
541 806 813 487 1053 939 605 2366 594 
590 682 934 652 877 1025 539 987 845 
577 683 1112 953 785 1264 769 3075 1447 
511 648 1582 769 749 1252 787 894 1438 
606 668 1027 805 649 1207 928 881 1335 
565 774 1015 604 653 1090 1034 1019 1251 
527 659 1281 765 720 1199 1051 1604 904 
522 551 1192 770 700 1382 780 1435 951 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.4.1 . 
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Tabelle 11: Eigenfinanzierte Gesamtinvestitionen - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
704 873 1316 573 990 1171 856 1033 1272 
526 831 1241 455 805 1099 878 805 977 
453 667 1059 439 786 1027 441 1039 531 
489 626 805 561 657 1145 420 547 479 
524 575 873 443 757 859 84 1394 324 
420 697 650 360 825 740 462 2064 457 
497 578 756 507 690 753 354 744 561 
484 528 922 816 600 953 601 2863 808 
420 459 1387 583 637 943 679 695 868 
545 437 845 655 586 892 780 707 845 
479 583 853 438 592 953 894 870 686 
427 450 1062 623 644 1007 831 1384 397 
447 388 989 620 625 1084 653 1214 521 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.4.1. 
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Tabelle 12: Bauinvestitionen - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
572 613 638 466 657 778 708 749 1104 
416 627 747 278 683 648 733 699 1007 
371 446 596 303 662 700 430 919 626 
284 436 485 359 547 674 371 605 490 
349 334 399 241 604 428 335 640 251 
281 370 381 244 591 501 440 577 400 
310 370 385 297 533 542 360 697 604 
309 420 486 308 391 678 444 557 1230 
250 436 507 460 386 628 403 504 1144 
298 478 463 452 304 647 498 422 1004 
336 475 465 362 319 668 620 500 715 
251 420 659 394 375 590 635 775 564 
235 367 637 366 362 669 355 784 574 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunasmethode s. Kapitel 3.4.4.1. 
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Tabelle 13: Eigenfinanzierte Bauinvestitionen - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
1980 382 484 500 303 483 283 492 589 456 
1981 274 510 625 183 509 244 493 585 247 
1982 220 335 461 201 516 280 227 803 28 
1983 195 352 325 252 395 41 176 468 . -215 
1984 238 225 242 177 378 -83 71 465 -310 
1985 160 260 218 117 403 16 128 415 -83 
1986 218 268 210 154 356 249 47 594 154 a-
1987 220 271 302 176 281 517 123 410 837 
1988 163 256 321 283 324 469 263 362 805 
1989 241 260 292 311 243 456 304 202 508 
1990 258 302 318 211 247 484 333 378 227 
1991 163 236 467 269 306 471 635 775 564 
1992 169 227 614 237 362 472 355 784 574 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.4.1. 
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Tabelle 14: Sozialinvestitionen - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
13 49 106 3 31 19 52 9 31 
15 67 71 2 13 33 25 12 21 
20 18 66 8 10 44 21 31 23 
21 17 78 13 13 55 9 46 14 
34 25 47 9 15 32 26 94 18 
17 43 43 0 8 15 17 333 23 
28 20 36 1 16 14 18 66 25 
33 30 38 11 12 29 52 113 42 
16 34 45 8 14 20 30 86 35 
10 19 47 18 15 28 44 34 41 
29 22 59 17 31 36 70 52 17 
11 25 113 27 29 58 67 79 35 
29 21 114 84 45 78 61 91 45 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunasmethode s. Kapitel 3.4.4.1 . 
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Tabelle 15: Eigenfinanzierte Sozialinvestitionen - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
10 46 100 3 28 16 51 8 31 
15 56 65 2 12 28 25 11 21 
20 7 54 7 9 40 13 30 21 
21 12 66 13 13 52 4 42 13 
34 24 43 4 14 28 18 85 17 
17 39 35 0 7 15 11 67 22 
24 18 33 1 13 13 16 34 25 
31 23 26 11 11 28 -9 32 42 
16 28 23 8 13 18 28 28 33 
8 19 23 18 15 28 31 20 40 

29 19 50 17 24 36 62 27 15 
11 25 91 26 27 55 67 66 34 
21 20 94 84 43 73 61 76 44 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.4.1. 
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Tabelle 16: Wohnbevölkerung zum 31.12. des Jahres 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
175106 304303 580648 133227 271892 100671 106500 111938 49142 
177637 304219 583001 134386 271877 100449 105867 111745 49059 
178545 302621 573577 134575 271236 99725 105217 111276 48886 
179556 298042 567020 133437 269389 98660 104660 110800 48848 
181304 295178 561567 133693 269638 98604 104023 110666 48622 
184230 294984 561628 134724 268211 99936 104184 111338 48684 
186156 294648 565486 136227 268309 100745 104452 111713 49257 
180528 297197 556302 128609 262209 104556 107524 111368 50212 
183979 300468 562658 131429 265100 106508 108887 112279 50761 
187767 305974 570699 134496 270659 109930 110865 113955 51685 
191029 310411 579988 136796 275061 110529 112944 115843 51849 
192500 313000 586000 138500 277500 111500 114000 116500 52200 
194000 315500 590000 140000 280000 112500 115000 117500 52900 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Würt1emberg, Statistische Berichte, A 1 3 -j/80-89, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 
Daten für 1991 und 1992 geschätzt 
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Tabelle 17: Netto-Steuereinnahmen - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
1980 1220 1632 1974 1130 1511 1408 1552 1296 1439 
1981 1176 1672 1785 1075 1425 1263 1570 1256 1282 
1982 1109 1556 1786 998 1328 1246 1403 1299 1236 
1983 1088 1490 1769 980 1296 1221 1376 1324 1242 
1984 1017 1519 1826 1037 1297 1203 1350 1304 1120 
1985 971 1491 1935 1004 1377 1183 1418 1304 1111 
1986 964 1596 2028 1006 1308 1202 1351 1364 1314 
1987 972 1490 2042 1100 1333 1190 1326 1307 1226 

Ch ._,, 

1988 952 1253 1803 1025 1268 1168 1344 1221 1147 
1989 994 1300 1599 1078 1254 1309 1403 1426 1387 
1990 875 1233 1489 934 1159 1216 1273 1254 1245 
1991 862 1131 1530 912 1113 1182 1299 1304 1086 
1992 856 1108 1416 875 1093 1131 1290 1249 1090 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunosmethode s. Kaoitel 3.4.4.3. 
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Tabelle 18: Investitionszuweisungen - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
204 139 149 174 182 222 190 319 457 
152 126 130 102 177 163 138 276 322 
157 117 141 106 178 224 165 276 331 
91 87 165 110 147 252 119 329 187 
113 112 160 65 152 211 121 258 220 
121 109 162 127 227 199 143 302 137 
93 104 178 145 187 272 185 243 284 
92 155 190 137 185 311 168 211 639 
91 189 195 186 112 309 107 199 570 
61 231 182 150 63 315 148 174 490 
86 191 162 166 62 137 140 148 566 
100 209 218 141 76 192 220 220 507 
75 162 203 150 75 298 127 222 431 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.4.4. 
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Tabelle 19: Politische Verhältnisse - Gemeinderatssitzverteilung 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim 
1980 
CDU 20 22 25 17 31 15 23 
SPD 14 22 23 14 25 12 19 
FDP 5 1 6 3 7 1 5 

GRUNE 1 1 0 0 0 0 0 
FREIEW. 4 1 3 4 2 11 2 

1984 
CDU 18 17 24 15 30 13 24 
SPD 13 21 18 11 22 10 16 
FDP 3 1 5 1 5 1 3 

GRUNE 9 5 10 8 7 5 5 
FREIE W. 5 4 3 5 2 11 3 

1989 
CDU 14 13 20 11 27 12 20 
SPD 13 17 18 11 21 10 14 
FDP 3 2 6 2 6 2 3 

GRUNE 10 5 7 8 7 3 5 
FREIEW. 4 6 3 5 2 10 4 

Quellen: Deutscher Städtetag (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden 1981-91 

Heilbronn 

18 
16 
3 
0 
2 

16 
15 
3 
5 
1 

14 
13 
3 
4 
2 

Baden-Baden 

28 
15 
6 
0 
6 

21 
12 
3 
2 
8 

19 
12 
4 
3 
9 
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Tabelle 20: Differenz zwischen tatsächlicher und Pflichtrücklage in TDM 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
31308 58503 238061 18445 155622 49731 32393 38698 2941 
31279 19855 117828 22207 134453 45299 21420 33892 2770 
30573 1042 108926 26055 116097 36329 13111 20582 2567 
29828 387 100723 29689 132108 36063 14941 20348 2483 
21397 1213 119519 45320 93648 39239 33503 31026 2391 
22491 934 237188 66460 93414 42743 40286 31701 2189 
24703 3864 203281 51409 117665 37642 52145 31946 5117 
25508 2425 209112 46025 132047 35653 55577 38819 5242 
27414 33739 218236 47306 147835 62312 72141 92124 8288 
10942 45097 183189 52970 130589 60836 78093 120382 23820 
11785 53937 187294 52577 107335 47944 56291 31754 19831 
13348 36888 156542 17520 76269 24967 54389 20720 15096 
-14379 -27722 -58475 -11040 -22116 -8574 -9278 -9854 -4441 

Quelle: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunasmethode s. Kapitel 3.4.4.6. 
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Tabelle 21: Vermögen mit Rücklagen - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Kartsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn 
1980 11198 14838 7763 10666 9964 5414 8369 2520 
1981 11021 14441 7326 11625 9629 5193 9409 2466 
1982 10895 14255 7407 11364 9779 4724 9359 2661 
1983 10794 14308 7775 11335 9955 4815 9746 2651 
1984 10616 14407 8064 11471 10166 4768 9449 3203 
1985 10194 14388 8686 11641 10481 4983 9670 3926 
1986 10523 14881 8707 11848 10989 5248 10095 3958 
1987 11483 15229 9192 12910 11481 5128 10264 7575 
1988 11285 15335 9465 12796 11673 5341 10765 8248 
1989 11164 15146 9914 12746 11488 5757 11362 9551 
1990 10795 15299 9688 12385 11159 6149 11698 10246 
1991 10535 14731 9169 11885 10720 5915 11109 9365 
1992 10313 14101 8756 11304 10237 5553 10631 9007 

Quellen: Rechnungsergebnisse (1980-90) und Haushaltspläne (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.4.7. 
Heilbronn: 1979-1986 nicht mit 1987-1992 vergleichbar 
Achtung! Stuttgart und Ulm sind z:war miteinander, jedoch nicht mit den anderen Stadtkreisen vergleichbar 

Baden-Baden 
9855 
10458 
10283 
10348 
10984 
11137 
11586 
12505 
13532 
13965 
15311 
14757 
14099 

"' SC 

Alexander Sperm
ann - 978-3-631-75272-2

D
ow

nloaded from
 PubFactory at 01/11/2019 06:26:02AM

via free access



Tabelle 22: Gebühren - real in DM je Einwohner 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm 
1980 356 518 496 510 405 452 
1981 364 545 500 488 399 464 
1982 372 499 505 513 410 474 
1983 374 540 503 525 424 523 
1984 366 471 520 524 410 513 
1985 341 497 512 515 402 528 
1986 336 561 549 522 405 543 
1987 393 573 532 572 426 554 
1988 387 614 545 608 458 587 
1989 417 611 546 614 424 581 
1990 408 650 570 596 425 572 
1991 413 694 665 607 408 599 
1992 403 651 704 666 441 691 

Quellen: Rechnungsergebnisse (1980-91) und Haushaltsplan 1992 der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.4.9. 

Pforzheim Heilbronn 
404 266 
415 279 
411 275 
422 300 
443 300 
370 292 
420 315 
402 333 
402 356 
448 383 
494 387 
559 408 
562 463 

Baden-Baden 
400 
387 
387 
442 
520 
502 
514 
522 
527 
567 
576 
571 
672 
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Tabelle 23: Versorgungsgrad mit Kindergartenplätzen in Prozent 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelbera Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
1980 104 82 94 94 83 87 61 78 148 
1981 103 81 93 88 79 90 63 87 146 
1982 90 80 93 86 80 90 64 76 110 
1983 90 78 94 86 80 84 62 82 105 
1984 89 72 93 84 77 80 83 77 97 
1985 86 71 92 85 77 76 76 78 98 :::; 
1986 85 73 93 88 86 81 79 78 102 
1987 87 78 96 88 86 84 80 77 103 
1988 89 82 95 88 86 83 80 75 106 
1989 86 78 92 89 86 87 80 72 105 
1990 87 76 88 90 84 81 79 74 89 

Quelle: eigene Berechnungen (vgl. Kapitel 3.4.1.1 .) 
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Tabelle 24: Anteil der direkten Sozialhilfekosten an den Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Prozent 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
3,19 3,99 1,67 2,84 1,98 2,19 1,67 1,32 1,79 
3, 11 4,02 1,77 3,06 2,24 2,29 1,89 1,66 2,09 
3,65 4,50 2,01 2,80 2,28 2,37 2,40 1,60 2,32 
3,85 4,96 2,15 3,24 2,73 2,59 2,71 1,73 2,40 
4,63 5,39 2,52 3,03 2,93 2,98 2,80 1,51 2,30 
5,41 6,02 2,87 3,34 3,38 3,58 3,19 1,96 2,57 
5,85 6,29 3,54 3,33 3,61 3,86 3,50 1,87 2,23 
5,88 6,44 3,39 3,60 3,97 3,95 3,63 1,65 2,48 
5,86 6,87 3,70 3,44 4,16 4,32 3,62 1,81 2,65 
5,80 6,35 4,26 4,11 4,31 3,84 3,43 1,64 2,34 
6,25 5,98 4,40 4,07 4,32 3,60 3,42 1,94 2,45 
5,99 5,90 3,97 4,24 4,61 3,87 3,56 2,37 2,81 
6,06 6,10 4,15 4,05 4,68 4,00 3,49 2,46 2,94 

Quelle: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunasmethode s. Kapitel 3.4.2.1. 
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Tabelle 25: Anteil der indirekten Sozialhilfekosten an den Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Prozent 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
3,13 3,02 3,27 3,08 3,09 3,02 3,20 3,71 2,69 
2,94 3,00 3,46 3,23 3,24 3,16 3,25 3,63 2,88 
3,39 3,27 3,76 3,18 3,55 3,64 4,13 3,84 3,60 
3,51 3,88 3,89 3,45 3,59 2,58 4,26 4,00 3,55 
3,64 3,81 3,96 3,39 3,62 3,68 3,50 3,96 3,46 
3,59 3,37 3,90 3,43 3,46 3,83 3,47 4,27 3,46 
3,49 3,34 3,88 3,39 3,63 3,66 3,65 3,98 2,93 
3,75 3,78 4,02 3,66 4,08 3,74 3,85 3,98 3,26 
4,07 4,24 4,01 3,86 4,22 3,62 3,76 4,35 4,17 
4,38 3,98 4,25 4,14 4,46 3,46 3,69 3,71 3,59 
4,88 3,88 4,32 4,57 4,80 3,72 4,17 3,72 3,47 
4,47 3,89 3,65 4,39 4,47 4,39 4,20 4,18 4,48 
4,87 4,43 4,27 4,16 4,10 4,58 4,18 4,41 4,37 

Quelle: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.2.1. 
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Tabelle 26: Anteil der gesamten Sozialhilfekosten an den Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Prozent 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
6,31 7,01 4,94 5,93 5,07 5,20 4,86 5,03 4,48 
6,05 7,02 5,22 6,29 5,49 5,45 5,13 5,28 4,97 
7,03 7,76 5,77 5,98 5,83 6,01 6,53 5,43 5,92 
7,36 8,84 6,03 6,70 6,32 5,16 6,98 5,73 5,95 
8,26 9,20 6,48 6,41 6,55 6,66 6,30 5,47 5,75 
9,00 9,39 6,77 6,76 6,84 7,41 6,66 6,23 6,03 
9,34 9,64 7,43 6,71 7,24 7,52 7,16 5,85 5,16 
9,63 10,21 7,41 7,26 8,05 7,69 7,48 5,62 5,74 
9,93 11, 10 7,71 7,30 8,38 7,94 7,38 6,16 6,82 
10, 17 10,33 8,52 8,26 8,77 7,29 7,12 5,36 5,92 
11, 13 9,86 8,72 8,64 9,12 7,32 7,59 5,66 5,92 
10,46 9,79 7,62 8,62 9,08 8,25 7,77 6,55 7,28 
10,93 10,52 8,42 8,20 8,78 B,59 7,67 6,87 7,32 

Quelle: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunasmethode s. Kaoitel 3.4.2.1. 
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Tabelle 27: Differenz zwischen tatsächlicher und Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt in TOM 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
18937 40016 238492 36623 98900 32259 37988 58396 24592 
32079 34017 127478 33038 103700 13524 33890 39444 10820 
5007 7615 121654 43328 93500 6702 1675 44856 -3943 

21381 -6559 102703 41676 103500 31891 16605 49276 9701 
9567 27333 157067 54110 75600 17483 45597 57447 9265 
-580 54388 218914 44575 101400 30248 34603 51689 8188 

16693 69009 226937 50175 105500 32769 28779 66312 22660 
----- 21039 -------- - 8808 ---- ·-· 

243693 52602 110200 35921 35519 63345 26232 
- ·-·-

9015 -33359 215688 56173 108500 21453 42510 56262 16782 
30002 48651 54789 64807 101200 68582 60850 101330 42378 
2474 91363 2497 35865 75900 59751 65729 91659 38921 

-2463 44957 108775 14050 67679 31079 44422 43439 10289 
-5987 13636 -34011 26897 69850 15207 29262 39696 7289 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.2.2. 
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Tabelle 28: Gesamt-Sozialhilfebelastung - real in DM pro Jahr und Sozialhilfeempfänger 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Kar1sruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
4265 4677 5167 4347 4170 5905 5387 4091 6456 
4183 5968 5502 5663 5535 6757 4669 5088 8288 
4539 5196 5594 4385 4842 5772 5526 4078 7810 
5604 5671 5488 5370 4653 4430 4047 4620 7911 
4537 5124 6210 5368 5032 5268 5147 4214 6393 
4348 5224 6581 5499 5523 5440 5192 4353 5898 
4112 4717 6805 5304 5451 5252 5461 4274 5768 -· 4509 5066 6940 5393 5212 5648 4918 4471 5480 
4408 5201 6871 5441 5577 5668 4726 3965 6404 
4617 4858 6789 6106 5477 5822 5140 4173 6041 
4703 4863 6697 6323 5647 5915 5265 3962 5939 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.3.1. u. 3.4.3.2. 
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Tabelle 29: Freiwillige soziale Leistungen - real in DM pro Jahr und Sozialhilfeempfänger 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
184 44 105 53 34 85 65 3 83 
146 46 112 62 48 74 49 7 90 
132 37 92 84 32 52 66 3 119 
156 39 84 82 39 37 29 3 79 
102 29 249 25 30 33 49 2 55 
109 27 238 25 42 23 40 2 45 
114 33 237 26 41 22 44 5 46 
91 31 251 24 39 21 41 16 41 
91 22 266 23 43 18 36 12 41 
91 17 271 26 45 22 30 16 35 
84 15 227 37 45 11 29 16 35 

Quelle: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.3.1. u. 3.4.3.4. 
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Tabelle 30: laufende Nettozuschüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege - real in DM pro Jahr und SH-Empfänger 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
1160 622 2867 417 699 1715 1724 1019 1363 
1386 908 3341 586 992 2149 1654 1342 1963 
1374 800 3244 543 878 1654 1941 1149 1693 
1528 816 2916 638 804 1387 1256 1246 1585 
1002 664 2970 580 821 1261 1600 1076 1130 
985 637 3014 574 858 1177 1586 900 1090 
801 540 2616 569 773 1125 1563 881 1203 
926 599 2620 1142 681 1149 1296 956 918 
919 579 2415 638 751 1083 1238 781 831 
910 507 2199 591 665 1100 1294 795 741 
949 493 2050 603 766 1187 1309 740 777 

Quelle: eigene Berechnungen gemäß Rechnugsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.3.1 . u. 3.4.3.3. 
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Tabelle 31: Beschäftigungen nach der Entgeltvariante des§ 19 BSHG 
nach Angaben der Sozialämter 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe 
1980 
1981 18 
1982 88 34 
1983 82 29 
1984 78 21 
1985 125 73 
1986 134 102 120 25 
1987 105 47 120 25 
1988 126 9 120 16 25 
1989 96 39 120 13 25 
1990 100 38 120 22 25 

Summe: 952 392 600 51 125 

Ulm 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
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Tabelle 32: Veränderung der allgemeinen Rücklage in TOM 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim 
1980 -13844 -38953 -205975 -1404 -9687 8281 -6352 
1981 463 -43495 -119959 4176 -21688 -4331 -10679 
1982 -107 -18092 -7690 4159 -17875 -8658 -8024 
1983 -73 -7 -7062 3929 16327 262 1885 
1984 -7890 1432 20042 15936 -38000 3355 18614 
1985 1536 115 119922 21692 400 3698 7017 
1986 -449 2396 62649 -4292 -9300 4552 15681 
1987 3100 1314 -93965 -10273 34500 -9494 -3427 
1988 1285 0 8831 -4745 15300 -1819 3817 
1989 2336 32495 11871 1586 16300 26827 16801 
1990 -15970 11927 -33214 6002 -17000 -1290 6304 
1991 1339 9473 4676 -36 -22900 -12489 -21168 
1992 2089 -15706 -30024 -34619 -30406 -22028 -1262 

Quellen: Rechnungsergebnisse (1980-90) und Haushaltspläne (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunasmethode s. Kapitel 3.4.4.6. 

Heilbronn 
0 

-5067 
-13104 

0 
10964 
1082 
6470 

-5946 
7298 

53599 
28583 

-87990 
-10393 

Baden-Baden 
-8 

-11 
-22 
-23 
-26 
-84 

1347 
1757 
377 

3201 
15621 
-3790 
-4390 

00 
0 

Alexander Sperm
ann - 978-3-631-75272-2

D
ow

nloaded from
 PubFactory at 01/11/2019 06:26:02AM

via free access



Tabelle 33: Veränderung der Vermögensbestände ohne Rücklagen in TOM 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
1980 63350 383632 -21833 110983 82400 23305 104631 46259 -39550 
1981 89065 149944 126956 184980 70100 9685 143325 12701 47666 -- -
1982 76772 143718 179573 36132 167100 -13910 42522 44177 13669 -·-
1983 63389 108309 311198 35155 106900 20380 66958 8495 20746 
1984 51131 110715 225332 48488 173700 5716 -25196 56748 42612 
1985 -2179 93700 338479 49857 135500 35415 41124 90066 21008 
1986 85348 146702 -7719 53222 152400 27186 33316 -455 28311 
1987 104925 126701 269040 51792 18700 15417 49486 405668 53692 

00 

1988 22718 127861 256213 42947 99500 40096 76329 84351 65414 
1989 72294 114858 470352 75798 79500 54282 104238 138405 50768 
1990 38500 239588 150710 20572 61600 68704 94443 106653 81186 
1991 35463 9518 -72633 8143 29568 14797 8500 25279 6521 
1992 45794 11442 3737 26568 23072 8107 674 15789 6596 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnunasmethode s. Kapitel 3.4.4.7. 
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Tabelle 34: Nettokreditaufnahme in TDM 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
22035 8200 -44305 -4195 23597 17543 11582 12287 13163 
24172 93800 252720 -5856 8436 21786 16623 -2188 11298 
21336 99800 229740 -14984 22429 23677 10134 6424 23467 
16043 ---83900 179665 -18472 2121 25004 -592 818 2697 
29843 80300 56814 -10844 -22059 3122 -6905 5218 -329 
43434 22100 13183 -5162 0 893 -10969 31040 -4287 
43242 34108 -100833 -13405 6900 -2908 -13792 3804 -8605 
44631 80675 -60061 -13545 26100 -1748 -4605 9345 -3015 

-11528 96810 52948 -14599 3300 -3204 -2039 1405 -2851 
23359 36707 147447 4359 18200 -198 -25383 10310 987 
15069 13300 157773 3122 3300 4209 13388 -4754 -6413 
43672 35600 268669 11716 33127 10217 6001 14073 -1161 
35678 31524 424768 9145 31662 36306 5692 51034 6919 

Quellen: eigene Berechnungen gemäß Rechnungsergebnissen (1980-90) und Haushaltsplänen (1991/92) der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.4.8. 
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Tabelle 35: Gebühren - nominal in TOM 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm 
1980 51021 129110 235938 55678 90100 37281 
1981 55923 143494 252254 56836 94000 40399 
1982 60499 137442 264017 62857 101400 43055 
1983 63554 152338 269957 66375 108100 48824 
1984 64730 135705 284789 68381 107800 49327 
1985 62914 146752 287652 69339 107900 52734 
1986 62643 165505 311142 71223 108800 54765 
1987 70920 170112 295422 73469 111600 57861 
1988 71886 186171 309328 80579 122400 63091 
1989 81073 193424 322712 85488 118800 66127 
1990 82906 214365 351169 86645 124300 67194 
1991 87367 238822 428459 92359 124300 73403 
1992 89003 233661 472800 106157 140600 88484 

Quellen: Rechnungsergebnisse (1980-91) und Haushaltsplan 1992 der Stadtkreise 
Berechnungsmethode s. Kapitel 3.4.4.9. 

Pforzheim Heilbronn 
35202 24367 
38035 27028 
39351 27897 
41812 31458 
44994 32445 
38524 32494 
43949 35315 
43172 37063 
44160 40325 
51360 45155 
59320 47603 
70004 52264 
73571 61882 

Baden-Baden 
16086 
16424 
17220 
20437 
24654 
24448 
25381 
26162 
26999 
30326 
31728 
32742 
40467 

00 w 
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Tabelle 36: Hebeslitze der Grundsteuer A 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
290 225 250 250 260 230 235 220 320 
290 225 250 250 260 230 235 220 320 
290 225 250 250 260 250 235 240 320 
290 225 250 250 260 250 235 240 350 
290 225 250 250 260 250 235 240 350 
290 225 250 250 260 250 235 250 350 
290 225 250 250 260 250 235 250 350 
290 225 250 250 260 250 235 250 350 
290 225 250 250 260 250 270 250 350 
290 225 250 250 260 250 270 250 350 
290 225 250 250 260 250 270 260 350 
340 225 300 250 260 250 270 260 350 
360 225 300 250 260 250 270 260 350 

Quellen: Deutscher Städtetaa (Hrsa.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden 1981-91 u. Haushaltsoläne der Stadtkreise 
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Tabelle 37: Hebesätze der Grundsteuer B 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
290 300 250 330 300 255 235 220 320 
290 30.0 250 330 300 255 235 220 320 
290 300 250 330 300 275 235 240 320 
290 300 250 330 300 275 235 240 350 
290 300 250 330 300 275 235 240 350 
290 300 250 330 300 275 235 250 350 
290 300 250 330 300 275 235 250 350 -·--- ·-- ----· 290 300 250 330 300 275 235 250 350 
290 300 250 330 300 275 270 250 350 
290 330 250 330 300 275 270 260 350 
290 330 250 330 300 275 270 260 350 
340 330 300 330 300 275 270 260 350 
360 330 300 360 300 275 270 260 350 

Quellen: Deutscher Städtetaa (Hrsa.l, Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden 1981-91 u. Haushaltsoläne der Stadtkreise 

00 
V. 

Alexander Sperm
ann - 978-3-631-75272-2

D
ow

nloaded from
 PubFactory at 01/11/2019 06:26:02AM

via free access



1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Tabelle 38: Hebesätze der Gewerbesteuer 

Freiburg Mannheim Stuttgart Heidelberg Karlsruhe Ulm Pforzheim Heilbronn Baden-Baden 
360 395 380 340 350 325 300 310 330 
360 395 380 350 350 325 300 310 330 
360 395 380 350 350 325 316 330 330 
360 395 380 350 350 335 316 330 330 
360 395 380 350 350 335 335 330 340 
360 395 380 350 350 335 335 340 340 
360 395 400 350 350 335 335 340 340 
360 395 400 350 350 335 335 340 340 
360 395 400 350 350 335 350 340 340 
360 413 400 350 350 335 350 350 350 
360 413 400 350 350 335 350 350 350 
400 413 430 350 380 335 350 350 350 
400 413 430 400 380 335 350 350 350 

Quellen: Deutscher Städtetag (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden 1981-91 u. Haushaltspläne der Stadtkreise 
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